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92. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
Abteilung V/5 
Geschäftsführung des Bundesseniorenbeirates 

Betreff: Entwurf einer 21. KFG - Novelle, Begutachtung 

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übermittelt in der Beilage 

den Entwurf einer 2 1. Novelle zum Kraftfahrgesetz 1967 samt Erläuterungen mit der Bitte um 

Stellungnahme bis 

10. Juli 2001 

Sollte bis zum oben angeführten Termin eine Stellungnahme nicht einlangen, darf an­

genommen werden, dass der Entwurf dieser Novelle keinen Anlass zu einer Äußerung gibt. 

Unter einem wird ersucht, 

1. 25 Kopien der do. Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten 

2. nach Möglichkeit dem Präsidium des Nationalrates die allenfalls abgegebene 

Stellungnahme auch auf elektronischem Weg unter der email-Adresse 

"begutachtungsverfahren@parlament.gv.atU 

zu übermitteln und 

3. dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno�ogie hievon 

Mitteilung zu machen. 

Für die Ämter der Landesregierungen, die Verbindungsstelle der Bundesländer, den öster­

reichischen Gemeindebund und den österreichischen Städtebund ergeht der Hinweis, dass 

die gegenständliche Übermittlung gleichzeitig als Versendung aufgrund des Art. 1 Abs. 1 und 

4 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 

Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, 

BGBI. I Nr. 35/ 1999, anzusehen ist. Innerhalb der oben genannten Frist kann gemäß Art. 2 

dieser Vereinbarung beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie dais 

Verlangen gestellt werden, dass im Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch 

dieses Vorhaben im Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusatzlich verursachten 

finanziellen Ausgaben einschließlich zusätzlicher Personalkosten aufgenommen werden. 

Beilage 

Wien, am 17. Mai 200 1 

Für die Bundesministerin: 

Dr. KAST 
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2/ kfgn /5.05.200 / vorlage. doc 

ENTWURF 

xx. Bundesgesetz. mit dem das Krafifahrgesetz 1967 (21. KFG-Novelle), die 3. und die 4, Krafifahrgesefz­
Novelle geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

[Celex-Nr.: 398LOO /2] 

A rtikel I 
21. KFG-Novelle 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. I Nr. 
146/1998, wird wie folgt geändert: 

I. In § 2 Ahs. / Z 4b entfällt die Wortfolge "eingestuft als Kleinkraftrad", 

2. In § 2 Abs. 1 Z 4c entfällt die Wortfolge "eingestuft als dreirädriges Kraftfahrzeug". 

3. § 2 Abs. I Z 8lautel: 

,,8. Lastkraftwagen ein Kraftwagen (Z 3), der nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorv,iegend zur Beförderung von Gütern oder zum Ziehen von Anhängern auf fur den Fahrzeugver­
kehr bestimmten Landflächen bestimmt ist, auch wenn er in diesem Fall eine beschränkte Ladefläche 
aufweist;" 

4. § 2 Abs. 1 Z 18 entfällt. 

5. § 2 Abs. / Z 40 lauleI: 
,AO , Kombinierter Verkehr die GUterbefOrderung 
a) vom Absender zum nächstgelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof mit Kraft­

fahrzeugen auf der Straße (Vorlaufverkehr), 
b) vom Verladebahnhof zum Entladebahnhof mit der Eisenbahn in einem Kraftfahrzeug, 

einem Anhänger oder deren Wechselaufbauten (Huckepackverkehr) oder in einem Con­
tainer von mindestens 6 m Länge (Containerverkehr) und 

c) vom nächstgelegenen technisch geeigneten Entladebahnhof zum Empfanger mit Kraft­
fahrzeugen auf der Straße (Nachlaufverkehr). 

Die Güterbeförderung auf der Straße erfolgt nur dann im Vorlauf- oder Nachlaufverkehr, wenn 
sie auf der kürzesten verkehrsUblichen, transportwirtschaftlich zumutbaren und nach den kraftfahrrechtli­
ehen und straßenpolizeilichen Vorschriften zulässigen Route durchgefUhrt wird, Dies gilt filr die Gtlterbe­
fOrderung durch Kraftfahrzeuge zu einem Hafen sinngemäss, wobei die Beförderung einen Umkreis von 
höchstens 150 kmIh Luftlinie um den Hafen nicht Uberschreiten darf." 

6. In § 2 Abs, / wird der Punkt am Ende der Z 45 durch dnen Beistrich ersetzt und folgende Z. 46 ange­
fügt: 
,,46, SchUlertransport die BefOrderung von 

a) SchUlern, die ihre allgemeine Schulpflicht durch den Besuch einer der im § 5 des Schul­
pflichtgesetzes 1985, BGBI. Nr. 76/1985, angefiihrten Schule erfllllen, von und zu die­
ser Schule und zu ihren Schulveranstaltungen sowie von und zu Schiilerhorten, 

b) schulpflichtigen Zöglingen von Jugendfilrsorgeanstalten, die ihre Schulpflicht nicht er­
fil1len, von und zu Veranstaltungen dieser Anstalten oder 

c) Kindern, die einen Kindergarten besucnen, von und zu diesem Kindergarten und seinen 
Kindergartenveranstaltungen." 
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7. § 3 Abs. 1 Z 1. 1.2. lautet: 
,,1.1.2. mehrspurige (dreirädrige) Kleinkrafträder (Klasse L2)," 

8. In § 3 Abs. 2 entfällt der Ausdruck "Invalidenkraftfahrzeuge". 

9. § 4 Abs. 5 lautet: 
,,(5) Personenkraftwagen, Kombinationskrafuvagen, Lastkraftwagen sowie Spezialkraftwagen, 

jeweils mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg, Kraftfahrzeuge der 
Klassen M2 und M3 (Omnibusse), ausgenommen Omnibusse, die sowohl für den Einsatz im Nahverkehr 
als auch für stehende Fahrgäste konstruiert sind, N2 und mehrspurige Kleinkrafträder (Klasse L2), vier­
rädrige Leichtkraftfahrzeuge (Klasse L2), dreirädrige Kraftfahrzeuge (Klasse L5) und vierrädrige Kraft­
fahrzeuge im Sinne der Richtlinie 92/61/EWG (Klasse L5), die nach der Richtlinie 92/61/EWG genehmigt 
werden, müssen für jeden Sitzplatz mit Sicherheitsgurten ausgerastet sein, die hinsichtlich ihrer Befesti­
gung am Fahrzeug der Bauart des Fahrzeuges entsprechen; dies gilt jedoch nicht rur 

1. Feuerwehr- und Heeresfahrzeuge, 
2. Sitze, die nicht quer zur Fahrtrichtung angeordnet sind, 
3. nur zur gelegentlichen BenUtzung bestimmte Notsitze, die bei NichtbenOtzung umge­

klappt sind und die nicht mit Verankerungspunkten für Sicherheitsgurte ausgestattet 
sind." 

10. Nach § 5 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 
,,(2) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, dass auch nicht geneh­

migte Teile und Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen feilgeboten werden, so 
kann der Bundesminister rur Verkehr, I nnovation und Technologie eine Prüfung gemäß § 35 Abs. 8 ver­
anlassen." 

1 1. § 6 Abs. 2 fit. c entfällt. 

J 2. § 6 A bs. 7 a :;weiler Saf= laufet: 
,,(7a) Kraftwagen der Klassen M2, M3, N2 und N3 mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 

25 krn!h und mit nicht mehr als vier Achsen und Anhänger der Klassen 02 und 03, die mit solchen 
Krafu\'agen gezogen werden, müssen jedoch mit einer Antiblockiervorrichtung ausgerüstet sein." 

13. In § 6 Abs. 9 entfällt der Ausdruck "Invaliden- und". 

14. § 7 Abs. 3 entfällt. 

! 5. § ! ! Abs. 3 lautet: 
,,(3) Für den Betrieb von Kraftfahrzeugen und Anhängern oder ihrer Einrichtungen im Großhan­

dei oder Kleinverkauf feilgebotene Kraftstoffe, nicht jedoch rur solche, die aus dem Bundesgebiet ver­
bracht werden, dürfen Bestandteile, die die Verkehrs- und Betriebssicherheit beeinträchtigen oder die 
durch die bei der Verbrennung des Kraftstoffes entstehenden Abgase 

1. die Luft verunreinigen können, wie zB Bleiverbindungen, Benzol oder Schwefel, oder 
2. die übermäßige Bildung von Treibhausgasen fördern, wie zB durch übermäßigen C02 

Ausstoss, 
nicht oder nur in solcher Menge enthalten, dass eine schädliche Luftverunreinigung sowie die übermäßige 
Bildung von Treibhausgasen ausgeschlossen ist; dies gilt sinngemäß auch rur Kraftstoffe, die - außer in 
Kraftstoftbehältern des Fahrzeuges (Abs. 1) - in das Bundesgebiet eingebracht werden." 

16. Im § 1 1  Abs. 6 werden die Bezeichnungen "des Bundeskanzleramtes" durch die Bezeichnung "des 
Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen" sowie die Bezeichnung "des Bundesmini­
steriums rur Umwelt, Jugend und Familie" durch die Be=eichnung "des Bundesministeriums für "Land­
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft .. ersetzt. 

/7. § 12 Abs. 2 laulet: 
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,,(2) Die Achse der freien Enden der Auspuffi-ohre darf nur so weit gegen die Fahrbahn geneigt 
sein, dass andere StraßenbenUtzer durch die Einwirkung der Auspuffgase auf die Fahrbahn nicht behindert 
werden . .. 

/8. Nach § /4 Abs. 4 wirdfolgender Abs. 4a eingejilgt: 
,,(4a) Kraftwagen der Klassen M und N müssen hinten mit einer oder zwei l"ebelschlussleuchten 

ausgerüstet sein. Mit diesen Nebelschlussleuchten darf nur rotes Licht ausgestrahlt werden können. Wer­
den zwei Nebelschlussleuchten angebracht, so müssen sie symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahr­
zeuges liegen; wird eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie links von dieser Ebene liegen. Das 
Anbringen von mehr als zwei Nebelschlussleuchten ist unzulässig. Der Lenker muss \'on seinem Platz aus 
erkennen können, dass die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist." 

/9. § 17 Abs. J fit. c lautet: 

HC) sofern das Streu- oder Schneeräumgerät die Breite des übrigen Fahrzeuges überragt, am 
äußersten Rand vorne zwei Begrenzungsleuchten und hinten zwei Schlussleuchten, die 
so angebracht sind, dass durch diese anderen Straßenbeniltzern die größte B reite des 
Gerätes erkennbar gemacht werden kann; diese Leuchten dürfen auch auf einer nicht am 
Gerät befestigten Vorrichtung angebracht sein. An Stelle dieser Begrenzungs- und 
Schlussleuchten darf auch auf jeder Seite nur eine Leuchte angebracht sein, mit der nach 
vorne weißes und nach hinten rotes Licht ausgestrahlt werden kann." 

20. § 18 Abs. 2 Z I entfällt. 

21. § 18 Abs. 5 lautet: 
,,(5) Die Bestimmungen der Abs. I und 3 sind auch dann auf Bremsleuchten an Kraftfahrzeugen und 

Anhängern anzuwenden, wenn sie rur diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben sind." 

22. § /9 A bs. I lautet: 
,,( J) Abgesehen von den in § 15 geregelten Fahrzeugen müssen Kraftfahrzeuge mit Fahrtrich­

tungsanzeigern ausgerüstet sein, deren Blinkleuchten (Abs. 2) symmetrisch zur Längsmittelebene des 
Fahrzeuges und so angebracht sind, dass von vorne und von hinten jeweils mindestens zwei symmetrisch 
zur Längsmittelebene des Fahrzeuges liegende sichtbar sind; wenn jedoch zwingende Gründe vorliegen, 
können B linkleuchten auch nicht symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht sein; bei 
Kraftfahrzeugen der Klassen M und N müssen zusätzlich seitliche Fahrtrichtungsanzeiger vorhanden sein. 
Die auf einer Seite des Fahrzeuges angebrachten B linkleuchten müssen durch dieselbe Betätigungsvor­
richtung ein- und ausschaltbar sein. Sie dürfen nur ein- und ausschaltbar sein, wenn d�e Blinkleuchten der 
anderen Seite ausgeschaltet sind. Der Lenker muss von seinem Platz aus erkennen können, dass die B lin­
kleuchten des von ihm gelenkten Fahrzeuges und eines mit diesem gezogenen Anhängers (Abs. 3) wirk­
sam sind." 

23. § 20 Abs. lli/. d lautet: 

.. d) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Militärstreife oder von Organen der Zol lwache bestimmt sind, bei Feuerwehr­
fahrzeugen und Fahrzeugen des Rettungsdienstes im Besitz von Gebietskörperschaften 
oder der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz sowie bei Fahrzeugen, die filr 
die Entstörung von Richtfunk- und Koaxialkabelanlagen bestimmt sind, Scheinwerfer 
und Warnleuchten mit b lauem Licht;" 

24. Im § 20 Abs. I wird der Punkt am Ende der fit. g durch einen Strichpunkt erset=t und folgende fit. h. i 
undj angefügt: 

"h) Schülertransport - Kennzeichnungstafeln mit B linkleuchten gemäß § 106 Abs. 6. 

i) retroreflektierende Markierungen und Konturmarkierungen sowie charakteristische Markie­
rungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeu­
ge im Sinne der ECE-Regelung Nr. 104." 

j) bei speziell ausgestatteten und bescheidmäßig vorgeschriebenen Transportbegleitfahrzeu­
gen von gemäß § 97 Abs. 2 StVO beeideten Straßenaufsichtsorganen Warnleuchten mit ro­
tem Licht." 
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25. Im § 20 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der fit. g durch einen Beistrich ersetzt und es wird angefügt: 
"h} rur die Leistung dringender ärztlicher H ilfe durch Fachärzte (in verkehrsreichen Gebieten) 

sofern s ie sich auf grund krankenanstaltenrechtlicher Organisationsvorschriften in Rufbe­
reitschaft befinden, 

i )  rur freipniktizierende Hebammen, die berechtigt sind, Hausgeburten durchzuruhren zum ra­
scheren Erreichen des Ortes der Hausgeburt, oder 

j )  rur  Autobahn-Straßenmeistereien, wenn das Fahrzeug nachweislich zur Absicherung von 
Unflil len oder Staubereichen e ingesetzt wird. 

In den Fällen der lit. d und lit. h ergeht die Bewilligung an die I nstitution oder Krankenanstalt, die 
den Bere itschaftsdienst organisiert. Die Bewilligung erstreckt sich auf ein oder mehrere Fahrzeuge 
dieser Institutionen oder auf die jeweils von der Institution namhaft gemachten Fahrzeuge der B e­
reitschaftsdienst versehenden Ärzte. Die WamJeuchten mit blauem Licht dürfen  jeweils nur an dem 
Fahrzeug angebracht werden, das tatsächlich rur einen bestimmten Bereitschaftsdienst e ingesetzt 
wird." 

26. § 20 Abs. 7 zweiter Satz lautet: 
"Nach vorne darf, außer mit fluoreszierenden Farben bei rur Feuerwehren verwendeten Fahrzeugen, nie 
rotes Licht, nach hinten. außer bei Rückfahrscheinwerfern, rückstrahlenden Kennzeichentafeln, reflektie­
renden Warntafeln im Sinne des § 102 Abs. 1 0a und I Oc, Zeichen rur Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge) 
und retroreflektierenden Markierungen, Konturmarkierungen sowie charakteristischen Markierungen zur 
Verbesserung der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeuge im Sinne der ECE Re­
gelung NT. 104, nie weißes oder gelbes Licht aus- oder rückgestrahlt werden können; dies gilt jedoch nicht 
rur die Kenntlichmachung von Fahrzeugen des Straßendienstes, von Fahrzeugen, deren größte Länge oder 
größte Breite die im § 4 Abs. 6 Z 2 und 3 festgesetzten Höchstgrenzen überschreitet, oder von über das 
Fahrzeug h inausragenden Ladungsteilen oder Geräten mit fluoreszierenden Farben oder rUckstrahlendem 
Material." 

27. In § 28 Abs. I, Abs. 2, Abs. 7, Abs. 8 und Abs. 9, § 29 Abs. 1 und Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 1 lind 
Abs. 2, § 32 Abs. 5 und Abs. 6, § 34 Abs. I. § 124 Abs. I, § 125 Abs. I, § 132 Abs. 7 wird nach dem Aus­
druck ,.Fahrgestell" in der jeweils entsprechenden grammatikalischen Form der Klammerausdruck ,,(un­
vollständiges Fahrzeug im Sinne des Art. 2 der Richtlinie 70iI56/EWG)" in der jeweils richtigen gram­
matikalischen Form eingefügt. 

28. § 28a Abs. 1 Z I lautet: 

,,1. rur die Erteilung, Entziehung, Venveigerung oder Ungültigke itserklärung e iner EG-Betriebserlaub­
nis gemäß den Betriebserlaubnisrichtlinien 70!l 56/EWG idF 98/l4/EG, 741l 50/EWG idF 
97/54/EWG, und 92/6 1 /EWG;" 

29. § 28a Abs. 5 lalltet: 
,,(5) Bei Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen darf diese nur erteilt werden, wenn 

zusätzlich durch ein Qualitätssicherungssystem im Sinne der Anhänge der Betriebserlaubnisrichtlinien 
gewährleistet ist, dass die herzustellenden Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbständige technische 
Einheiten jeweils mit dem genehmigten Typ übereinstimmen. Der Antragsteller hat die Kosten der Über­
prüfung des Qualitätssicherungssystems zu tragen. Die Genehmigung kann erforderl ichenfalls mit Neben­
bestimmungen (Bedingungen, Auflagen) versehen sein, um die Erftlllung der sich aus der Genehmigung 
ergebenden Pflichten durch den Hersteller sicherzustellen." 

30. § 280 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie hat das Recht, stichprobenartig 
die Produktion von Fahrzeugen, Bauteilen oder technischen Einheiten, denen gemäß Abs. 1 Z I in Öster­
reich eine EG-Betriebserlaubnis erteilt wurde, auf deren Übereinstimmung m it den in Abs. I Z 1 genann­
ten Betriebserlaubnisrichtlin ien zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Dies kann auch auf Antrag ande­
rer Mitgliedstaaten oder in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten geschehen. Die Kosten der 
Überprüfungen hat der Inhaber der Betriebserlaubnis zu tragen." 

3 I. In § 280 Abs. 9 wird das Zitat H§ 1 Z 3" ersetzt durch "Abs. 1 Z 3 ". 
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32. § 29 Abs. la lautet: 

,,( I a) Typengenehmigungen filr vollständige, vervollständigte oder unvollständige Fahrzeuge, tur 
technische Einheiten und Bautei le, die unter den Anwendungsbereich der jeweiligen Betriebserlaubnis­
richtlinien 70/1 56IEWG idF 981141EG, 74/150/EWG idF 97/54IEWG oder 92/6I1EWG fal len, s ind nach 
den Vorschriften dieser Richtlinien zu erteilen, unter Maßgabe der dort enthaltenen Ausnahme­
(insbesondere filr Fahrzeuge aus Kleinserien, auslaufenden Serien oder unter Anwendung alternativer 
Verfahren hergestellter Fahrzeuge), Übergangs- und Inkralttretensbestimmungen." 

33. § 30 Abs. 5 lautet: 
,,(S) W ird der Verlust e ines Typenscheines glaubhaft gemacht, so hat der zur Erzeugung der Type 

des Fahrzeuges B erechtigte, bei ausländischen Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte, einen 
neuen Typenschein auszustellen. Er darf diesen nur mit Zustimmung der Zulassungsstel le  ausstellen, die 
zuletzt einen Zulassungsschein filr das Fahrzeug ausgestellt hat. Diese hat die Zustimmung zu erteilen, 
wenn keine B edenken dagegen bestehen, dass das Fahrzeug noch der genehmigten Type und gemäß § 33 
Abs. 3 genehmigten Änderungen am Fahrzeug entspricht. Sie hat die Genehmigung solcher Anderungen 
in den neuen Typenschein einzutragen. Ein filr e inen in Verlust geratenen Typensche in ausgestellter neuer 
Typenschein muss als solcher bezeichnet sein." 

34. § 34 Abs. I wird angefügt: 
"Der Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie kann weiters Ausnahmegenehmigungen 
erteilen, wenn in einem Genehmigungsverfahren die erforderlichen Nachweise im Sinne der Richtlinie 
70/156!EWG und 92/6 1 1EWG nicht erbracht werden können und wenn vom Standpunkt der Verkehrs­
und Betriebssicherheit keine B edenken bestehen. Solche Ausnahmen s ind aber nur jewei ls filr eine be­
stimmte Anzahl gleichartiger Fahrzeuge zu erteilen. Bei  der Bemessung der Zahl der allenfalls zu geneh­
migenden Fahrzeuge sind die Vorgaben der Kommission der Europäischen Union zu berücksichtigen." 

35. In § 37 Abs. 2lit. c entfällt der Ausdruck "gemäß § 103 Abs. 1 lit. c Z 22 GewO 1973 ". 

36. Im § 39a entJäflt der 2. Satz. 

37. § 40 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung filr den Bundespräsidenten, die Präsidenten des Na­
tionalrates, die Vorsitzenden des Bundesrates, die Mitglieder der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre, die Mitglieder der Volksanwaltschaft, den Präsidenten oder Vizepräsiden­
ten des Rechnungshofes, des Verfassungsgerichtshofes und Verwaltungsgerichtshofes oder 
des Obersten Gerichtshofes sowie zur Velwendung im Bereich des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes, der Zollwache oder der Justizwache bestimmt sind, sowie filr Heeresfahrzeu­
ge als  dauernder Standort Wien, " 

38. § 40a Abs. 2 Z 7 lautet: 
,,7. der bei der AntragsteJlung vorzulegenden Unterlagen sowie der Form und des Umfanges 

der Aktenfilhrung durch die Zulassungsstellen und" 

39. § 40a Abs. 5 Z 4 lautet: 
4. Vornahme der vorübergehenden Zulassung (§ 38)," 

40. In § 40a Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 25 durch einen Beistrich erset=l und folgende Z 26 
angefügt: 
,,26. Zustimmung zur Ausstellung e ines Duplikattypensche ines (Unbedenklichkeitsbescheinigung) gemäß 
§ 30 Abs. 5 ." 

41. § 40a Abs. 8 lautet: 
,,(8) Die Ermächtigung kann vom ermächtigten Versicherer zurückgelegt werden. Die Zurückle­

gung wird nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag wirksam, an dem die Anzeige über die Zurtickle­
gung beim Landeshauptmann einlangt, sofe rn  nicht der Versicherer die ZurUcklegung filr einen späteren 
Tag anzeigt oder an den späteren Eintritt einer Bedingung bindet. Der die Ermächtigung zurticklegende 
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Versicherer kann der Ermächtigungsbehörde einen anderen im örtlichen Wirkungsbereich ermächtigten 
Versicherer als Nachfolger benennen. Sofern sich dieser zur Übernahme der übertragenen Aufgaben filr 
den die Ermächtigung zurUcklegenden Versicherer verpflichtet, dieser filr den Wirkungsbereich der be­
troffenen Behörde ermächtigt ist und über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfUgt, hat der Landes­
hauptmann die Übertragung der beliehenen Aufgaben zu einem im Antrag bestimmten Datum auszuspre­
chen. In diesem Fall ist das weitere Aufrechterhalten des Betriebs tUr eine Mindestdauer nicht erforder­
lich. Der ermächtigte Versicherer kann die Ermächtigung, Zulassungsstel len einzurichten oder zu betrei­
ben, hinsichtlich aller oder einzelner Behörden ruhen lassen. Er hat dies dem Landeshauptmann schriftlich 
anzuzeigen. Der Betrieb bereits eingerichteter Zu lassungsstellen ist mindestens noch drei Monate nach 
erfolgter Anzeige weiter aufrecht zu erhalten. Die Verlegung einer bereits eingerichteten Zulassungsstelle 
an eine neue Adresse im örtlichen Wirkungsbereich der Beleihung gilt nach erfolgter Anzeige und nach 
Überprufung des neuen Standortes durch die Ermächtigungsbehörde zu dem angezeigten Datum. Das 
weitere Aufrechterhalten des Betriebs am alten Standort tUr eine Mindestdauer ist nicht erforderlich." 

42. § 40b Abs. 6 Z 2 laulet: 
,,2. die gemäß § 47 Abs.l erforderlichen Daten zu erfassen und täglich im Wege der automati­

onsunterstUtzten Datenverarbeitung der von der Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb 
der Kraftfahrzeug - Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer gefUhrten Zulas­
sungsevidenz sowie Ober diese Gemeinschaftseinrichtung auch der zentralen Zulassungse­
videnz des Bundesministers ftlr Inneres zu übermitteln und für die Nachvollziehbarkeit 
sämtlicher Schritte der Datenverarbeitung zu sorgen;' 

-13. § .JOb Abs. 7 lalltet: 
,,(7) Vorgänge im Rahmen der Ubertragenen Aufgaben (§ 40a Abs. 5 )  sind von Verwaltungs abgaben 

befreit. Die Zulassungsstellen sind aber berechtigt, ftir die Vornahme der Zulassung, fUr die Ausstellung 
des Zulassungsscheines bei einer eingeschränkten Zulassung, oder ftlr die Bewilligung zur Durchfilhrung 
von ÜbersteIlungsfahrten oder für die Ausgabe von Probefahrtkennzeichen einen Kostenersatz bis zu einer 
Höhe von S 480,-- einzuheben. Dieser Betrag ist entsprechend der Regelung des Abs. 8 valorisiert. Mit 
diesem einmal igen Kostenersatz sind al le mit der Zulassung in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
gemäß § 40a Abs . 5, wie insbesondere Vornahme der Abmeldung oder Vornahme von Eintragungen ab­
gegolten. Die Gestehungskosten der Kennzeichentafeln und der Begutachtungsplakettcn sind gesondert in 
Rechnung zu stel len ," 

.J.J. § .JOb A bs. 9 let=ter Sat= entfällt. 

45. § 4.J Abs. I fit. b laufet: 
"b) der Versicherer des Fahrzeuges die im § 61  Abs. 3 angeführte Anzeige erstattet hat; das Ver­

fahren zur Aufhebung der Zulassung ist nach Abwarten eines Zeitraumes von zwei Monaten 
gerechnet vom Einlangen der Anzeige zur Fesl steliung. ob der Versicherer nicht die Behörde 
mittlerweile verständigt hat, dass seine Verpflichtung zur Leistung wieder besteht, umgehend 
einzuleiten," 

46. § 45 Abs. I laulet: 

H( 1) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern oder Fahrgestellen solcher Fahrzeuge (unvollständige Fahrzeuge im Sinne des Art. 2 der 
Richtlinie 70/1 56/EWG) dUrfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur mit Bewilligung der Behörde 
durchgefilhrt werden, in deren örtlichem Wirkungsbereich der Ort liegt, von dem aus der Antragsteller 
hauptsächlich Uber die Verwendung der Probefahrtkennzeichen verfUgt. Probefahrten sind Fahrten zur 
Feststel lung der Gebrauchsfahigkeit oder der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen oder ihrer Teile oder 
Ausrüstungsgegenstände oder Fahrten, um Fahrzeuge vorzufilhren, wobei auch Fahrtunterbrechnungen 
von bis zu maximal 72 Stunden im Rahmen einer Probefahrt zulässig sind. Als Probefahrten gelten auch 

I. Fahrten zur Überftihrung eines Fahrzeuges an einen anderen Ort im Rahmen des Geschäfts­

betriebes, 
2.  Fahrten zur Überfuhrung des Fahrzeuges durch den Käufer bei der Abholung des Fahrzeu­

ges vom Verkäufer, 
3. Fahrten zum Ort der B egutachtung oder Überprüfung des Fahrzeuges nach dem III. und V. 

Abschnitt und 
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4 .  Fahrten zu I von  und  die Teilnahme an  behördlich genehmigten Veranstaltungen (wie z.B. 
Sportveranstaltungen, Umzüge, Werbefahrten)." 

47. Nach § 45 Abs. 1 wirdfolgender Abs. la eingefiigt: 
,,(la) Wird ein Fahrzeug mit Probefahrtkennzeichen im Zuge einer Probefahrtunterbrechung auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr abgestellt, so muss der Lenker oder der Besitzer der Bewil ligung zur 
Durchfilhrung von Probefahrten einen entsprechenden Nachweis (den Probefahrtschein oder ein Zusatz­
blatt) mit einer deutlich lesbaren Eintragung hinsichtlich des Beginnes der Fahrtunterbrechung so im 
Fahrzeug hinterlegen, dass er von außen durch die Windschutzscheibe leicht und deutlich ablesbar ist." 

48. § 45 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die im Abs. 1 angefilhrte Bewilligung ist auf Antrag zu erteilen, wenn 
I .  der Antragstel ler 
1.1. sich im Rahmen seines gewerblichen Betriebes. gewerbsmäßig oder zur Versorgung einer 

größeren Anzahl von Fahrzeugen des eigenen Betriebes, mit der Erzeugung oder Instandset­
zung von Kraftfahrzeugen und Anhängern befasst, 

1.2. mit solchen Handel treibt 
1.3 . solche gewerbsmäßig befördert 
) .4. eine Anstalt oder einen Betrieb besitzt, der sich im öffentlichen Interesse mit der Instandset­

zung oder Prüfung von Fahrzeugen befasst oder 
1 .5 .  ein Servicestationsunternehmen oder Reinigungsunternehmen betreibt, welches Fahrzeuge 

von Kunden zur Durchfllhrung der Reinigung oder Pflege abholt und wieder zurückste llt 
2.  die Notwendigkeit der Durchfilhrung solcher Fahrten glaubhaft gemacht wird 
3. fllr jedes beantragte Probefahrtkennzeichen eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 

I beigebracht wurde, und 
4. der Antragsteller die filr die ordnungsgemäße Verwendung der Probefahrtkennzeichen er­

forderliche Verlässlichkeit besitzt; diese kann angenommen werden, welin dem Antragsteller 
nicht innerhalb der letzten sechs Monate eine Probefahrtbewil ligung wegen Missbrauchs 
oder Verstoß gegen Abs. 6 aufgehoben worden ist." 

49. In § 45 Abs. 5 wird der Venl'eis ,,§ 4 Abs. 6 bis 8a" ersetzt durch den Verweis ,,§ 4 Abs. 6 bis 9 ". 

50. § 45 Abs. 6 lautet: 
"(6) Der Besitzer einer Bewilligung zur Durchfllhnmg von Probefahrten hat tiber die Verwendung 

der mit dieser Bewilligung zugewiesenen Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu führen und darin vor 
jeder Fahrt den Namen des Lenkers und das Datum des Tages sowie die Marke, die Type und die Fahrge­
stellnummer des Fahrzeuges, sofern dieses zugelassen ist, jedoch nur sein Kennzeichen e inzutragen. Der 
Nachweis ist drei Jahre gerechnet vom Tag der letzten Eintragung aufzubewahren und der Behörde auf 
Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. Die Eintragung der Fahrgestellnummer kann unterbleiben, 
wenn durch ein betriebsinternes Kontrol lsystem sichergestellt ist, dass das verwendete Fahrzeug auch 
nachträglich identifiziert werden kann. Der Besitzer einer Bewilligung zur Durchfilhrung von Probefahr­
ten hat fur den Lenker ein Zusatzblatt zum Probefahrtschein auszustel len, in welchem jedenfalls der Name 
des Lenkers, das Datum des Tages des Beginnes der Probefahrt sowie die Marke und Type des Fahrzeu­
ges ersichtlich sind." 

51. Nach § 45 Abs. 6 wird folgender Abs. 6a eingefügt: 
,,(6a) Die Behörde kann die Bewilligung bei wiederholtem Missbrauch oder wenn die Vorschrif­

ten des Absatzes sechs wiederholt nicht eingehalten wurden, aufheben. Im Falle einer Aufhebung sind die 
Kennzeichentafeln mit den Probefahrtkennzeichen und der Probefahrtschein (Abs. 4) unverzUglich der 
Behörde abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Eine neuerliche 
Bewilligung zur Durchfilhrung von Probefahrten darf nicht vor Ablauf von sechs Monaten erteilt werden." 

52. In § 46 Abs. 3 wird der Verweis" § 4 Abs. 6 bis 8a oder im § 104 Abs. 9" ersetzt durch den Verweis 
" § 4 Abs. 6 bis 9 ". 

53. § 47 Abs. 1 und Abs. la laufen: 

220/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)10 von 49

www.parlament.gv.at



,,( 1) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird, eine 
Evidenz tiber die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und 
Anhänger zu fUhren. In diese Evidenz hat sie das zugewiesene Kennzeichen, das Datum der Anmeldung, 
der Abmeldung, der Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln, der Aufhebung 
oder des Erlösehens der Zulassung, bei natilrlichen Personen den Namen, den akademischen Grad, das 
Geburtsdatum, das Geschlecht, den Beruf und die Anschrift, bei juristischen Personen und Personenge­
sellschaften des Handelsrechtes den Namen oder die Firma, die Art des Betriebes und die Anschrift, au­
ßerdem andere mit der Zulassung und der Beschaffenheit des Fahrzeuges zusammenhängende Daten, 
soweit dies fUr die Erfullung ihrer Aufgaben als Zulassungsbehörde erforderlich ist, aufzunehmen. Die 
Daten sind nach sieben Jahren ab Abmeldung, Aufhebung oder Erlöschen der Zulassung des Fahrzeuges 
zu löschen. Die Behörde muss die Zulassungsdaten der in ihrem örtlichem Wirkungsbereich zugelassenen 
oder zuzulassenden Fahrzeuge in der von der Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahr­
zeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer gefilhrten Zulassungsevidenz verwenden können. 

(Ia) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird, von 
Amts wegen periodisch Daten gemäß Abs. I den Finanzbehörden und der Anstalt Statistik Österreich zu 
Ubermitteln, sofern diese Daten fUr Zwecke der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer oder der Bundesstati­
stik notwendig sind. Wird die Zulassung durch Zulassungsstellen vorgenommen, so erfolgt diese Daten­
tibermittlung durch die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug - Haftpflichtversi­
cherung berechtigten Versicherer." 

5-1. § 47 Abs. 2 entfällt. 

55. § 47 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Der Bundesminister fUr Inneres fUhrt eine zentrale Zulassungsevidenz. Zu diesem Zweck ha­

ben - sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird - die Zulassungsbehörden, 
die die örtliche Zulassungsevidenz automationsunterstützt fuhren, laufend die Daten der Zulassungsbesit­
zer gemäß Abs. 1 - ausgenommen Beruf und Art des Betriebes - sowie Daten über das Kraftfahrzeug 
oder den Anhänger und die Zulassung dem Bundesminister fUr Inneres mittels maschinell lesbarer Daten­
träger oder im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der Datenfern­
verarbeitung dem Bundesministerium fUr Inneres, dem Bundesministerium fUr Innovation, Technologie 
und Verkehr, den Sicherheitsdirektionen, den Bundespolizeibehörden, den Bezirksverwaltungsbehörden, 
den Magistraten der Städte mit eigenem Statut, den Diens:stellen der Bundesgendarmerie, den Grenzkon­
trolldienststellen und - nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Voraussetzungen und ko­
stenneutral fur den Bund - den Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung 
der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Abs. I dritter Satz über die Lö­
schung der Daten gilt sinngemäß. Der Bundesminister fur Inneres hat auf begrtindeten Antrag eines Fahr­
zeugerzeugers oder dessen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten fUr die Abwicklung von Fahrzeugrilck­
rufaktionen unter Angabe der Fahrgestellnummern den davon betroffenen Zulassungsbesitzem nach Maß­
gabe der von den Behörden zur Verftigung gestellten Daten ein Informationsschreiben des Fahrzeuger­
zeugers tiber die DurchfUhrung der Fahrzeugrilckrufaktion zuzustellen, soweit eine solche Zustellung 
mangels verfUgbarer Daten nicht gemäß § 40b Abs. 9 bewirkt werden konnte. Der Antragsteller hat dem 
Bundesminister fUr Inneres die dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen." 

56. Nach § 47 Abs. 4 werden folgende Abs. 4a und Abs. 4b eingefügt: 
,,(4a) Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug - Haftpflichtversicherung 

berechtigten Versicherer hat die gemäß § 40a Abs. 6 Z 2 erfassten und übermittelten Daten in einer zen­
tralen Evidenz zum Zwecke der Auskunftserteilung und zur FUhrung einer Datenbank rur erleichterte und 
effizientere DurchfUhrung von weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungsvorgängen durch 
Behörden oder Zulassungsstellen zu erfassen und zu speichern. Für die Durchfuhrung von weiteren Tä­
tigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungsvorgängen können die jeweils zuständigen Behörden oder 
Zulassungsstellen auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verwenden. Aus­
künfte sind nur im Wege der Datenfernverarbeitung zu erteilen 

1 .  dem Bundesminister fUr Verkehr, Innovation lind Technologie zum Zwecke der Volizie­
hung dieses Bundesgesetzes sowie um Informationsverpflichtungen gegenUber der Kom­
mission der Europäischen Union, ".,.ie insbesondere Mitteilungen bestimmter übersichtlich 
aufbereiteter fahr-zeugspezifischer Daten, nachkommen zu können 

220/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 11 von 49

www.parlament.gv.at



2. dem Bundesminister fUr Landesverteidigung und den Militärkommanden zum Zwecke der 
Vollziehung des MiIitärleistungsgesetzes, BGBI. Nr. 174/1978, idF BGBI. Nr. 259/1995 

3. unter Berücksichtigung ihrer technischen und organisatorischen Möglichkeiten bei Angabe 
eines diesen Möglichkeiten entsprechenden Suchkriteriums den Organen des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und der gesetzlichen Interessenvertretungen soweit diese Auskünfte 
zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bil­
den 

4. den zuständigen Behörden anderer Staaten auf Grund völkerrechtlicher Verpflichtungen 
oder wenn sich eine solche Verpflichtung aus EU-Vorschriften ergibt 

5. den Auskunftsstellen im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2000/26/EG, ABI. L 181/65 
vom 20. Juli 2000, (vierte Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie) der anderen EU­
Mitgliedstaaten sowie Geschädigten im Sinne der Richtlinie 72/166/EWG in anderen EU­
Mitgliedstaaten, wenn dieser ein berechtigtes Interesse an dieser Auskunft hat. Dabei sind 
folgende Informationen ohne unnötige Verzögerung zu geben: 
a) Name und Anschrift des Versicherungsunternehmens 
b) Nummer der Versicherungspolizze 
c) Nmnen und Anschrift des Schadenregulierungsbeauftragten des Versicherungsunter­

nehmens im Wohnsitzstaat des Geschädigten. 

(4b) Der zur Ausstellung eines Typenscheines gemäß § 29b Abs. I Berechtigte oder gemäß § 30 
Abs. I Verpflichtete hat die fahrzeugspezifischen Daten von Fahrzeugen der Klasse MI, die rur die Aus­
stellung des Zulassungsscheines benötigt werden, im Wege der Datenfernübertragung der ZuJassungsevi­
denz der Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berech­
tigten Versicherer zu übermitteln. Diese Daten sind in der Zulassungsevidenz zu speichern und fUr Zulas­
sungsvorgänge verfUgbar zu machen." 

57. § 47 Abs. 5 lautet: 
,,(5) Abs. I bis 4a gelten flIr die Bewilligung zur Durchführung von Probe- oder von ÜbersteIlungs­

fahrten (§§ 45 und 46) sinngemäß." 

58. § 48 Abs. J Z 2 lautet: 

,,2) die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes. der Zoll wache, der 
Justizwache oder der Finanzstrafbehörden bestimmt sind, sowie flIr Heeresfahrzeuge, 
sofern dies aus wichtigen dienstlichen Gründen, insbesondere zur Durchfllhrung beson­
derer Erhebungen unerlässlich ist," 

59. § 48 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern bestehen. Das 

Kennzeichen muss mit einem oder zwei Buchstaben als Bezeichnung der Behörde. in deren örtlichem 
Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, beginnen. Bei Kennzeichen flIr die im § 40 Abs. I ange­
fUhrten Fahrzeuge kann die Bezeichnung der Behörde entfallen. Das Kennzeichen hat weiters, sofern es 
kein Deckkennzeichen gemäß Abs. I ist, bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereiche des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes, der Zollwache oder der Justizwache bestimmt sind, sowie bei Heeresfahrzeugen 
und bei den im § 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a und b angefilhrten Fahrzeugen an Stelle der Bezeichnung der 
Behörde die Bezeichnung des sachlichen Bereiches zu enthalten. Der Bezeichnung der Behörde, oder, 
wenn diese entfallt, des sachlichen Bereiches, hat das Zeichen zu folgen, unter dem das Fahrzeug bei der 
Behörde vorgemerkt ist." 

60. § 480 Abs. 3 und 4 lauten: 
,,(3) Für die Zuweisung oder Reservierung eines Wunschkennzeichens ist eine Abgabe in der Höhe 

von 2000 S an den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds mittels eines zur postalischen Einzahlung 
geeigneten Beleges oder bar bei der Behörde zu entrichten. Erfolgt die Einzahlung bar bei der Behörde, 50 

hat diese die eingenommenen Beträge gesammelt zweimal monatlich an den Österreich ischen Verkehrssi­
cherheitsfonds zu überweisen. Bei Abweisung oder Zurückziehung des Antrages gemäß Abs. 2 ist diese 
Abgabe zurückzuzahlen. Im Falle der Zuweisung ist die erfolgte Einzahlung dieser Abgabe vor Aushändi­
gung der Kennzeichentafeln nachzuweisen. Erfolgt die Einzahlung dieser Abgabe nicht binnen vier Wo­
chen ab Bekanntgabe der Reservierung, gilt ein Antrag auf Reservierung als zurückgezogen. 
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(4) Für die Administration eines Wunschkennzeichens ist überdies ein Kostenbeitrag in der Höhe 
von 200 S in bar oder mittels eines von der Behörde ausgegebenen zur postalischen Einzahlung geeigne­
ten Beleges zu entrichten. Der Kostenbeitrag fließt bei Behörden, die sich einer Unterstützung gemäß § 
1 31a Abs. 4 lit. d bedienen, dem Fonds, sonst der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde 
zu tragen hat." 

61. § 49 Abs. 4 lalltet: 
,,(4) Auf den Kennzeichentafeln muss das Kennzeichen eingepresst sein. Die Schriftzeichen müssen 

bei Tag und klarem Wetter auf mindestens 40 m, bei Motorfahrrädern auf mindestens :W m lesbar sein. 
Die Farbe der Kennzeichentafeln muss sein: Bei Tafeln rur 

a) 

I .  Kraftwagen, Motorräder, Motorräder mit 
Beiwagen, Motordreiräder und Anhänger, 
vorbehaltlich der Z 3 und 4 .................... 

2. M otorfahrräder, vierrädrige Leichtkraftfahr-
zeuge sowie rur Anhänger gemäß Abs. 3 . . . . .  

3 .  vorübergehend zugelassene Fahrzeuge sowie 
fur Probefahrtkennzeichen .. . . .  

4. ÜbersteIlungskennzeichen 

Farbe des Grun­
des der Tafeln 

weiß 

rot 

blau 

grün 

b) Farbe der Schriftzei­
chen 

schwarz 

weiß 

weiß 

weiß 

Der G rund der Kennzeichentafeln muss aus rückstrahlendem Material bestehen. Bei weißen Kennzei­
chentafeln muss am linken Rand in einem blauen Feld mit z\völf gelben Sternen das internationale Unter­
scheidungszeichen in weißer Schrift angegeben sein. Zwischen der Bezeichnung der Behörde und dem 
Vormerkzeichen muss das Wappen des Bundeslandes angebracht sein. in dem die Behörde ihren Sitz hat; 
dies gilt nicht rur Fahrzeuge gemäß § 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a und b sowie rur M otorfahrräder. Bei den 
in § 40 Abs. I lit. a angeruhrten Fahrzeugen tritt an die Stelle des Landeswappens das Bundeswappen. 
Weiße Kennzeichentafeln (Z 1) müssen an ihrer oberen und unteren Kante rot-weiß-rot gerandet sein; 
Kennzeichentafeln fur Motorfahrräder müssen weiß umrandet sein. Auf Kennzeichentafeln rur vor­
übergehend zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem roten Streifen am rechten Rand der Tafel in weißer 
Schrift die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Kalenderjahres angegeben sein, in dem die Zulassung 
erlischt. Kennzeichentafeln müssen dauerhaft und widerstandsflihig ausgeruhrt und mit einer Hohlprägung 
versehen sein, die das Staatswappen mit der Umschrift "Rt,publik Österreich" und die dem Hersteller der 
Kennzeichentafeln (Abs. 5) vom Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie zugewiesene 
Kontrollnummer zeigt:' 

62. § 49 Abs. 6 lautet: 
,,(6) An Kraftwagen und Motordreirädern muss vorne und hinten, an Motorfahrräd�rn, Motorrä­

dern, Motorrädern mit Beiwagen, vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, Zugmaschinen, Motorkarren und 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 kmlh und an 
Anhängern hinten, die vorgesehene Kennzeichentafel mit dem für das Fahrzeug zugewiesenen Kennzei­
chen angebracht sein; bei anderen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen kann die vordere Kennzeichentafel 
abgenommen werden, wenn vorne am Fahrzeug Geräte oder Aufbauten angebracht sind; Zugmaschinen, 
Motorkarren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, an denen nur eine Kennzeichentafel angebracht ist, 
sind an der Vorderseite durch weißes rUckstrahlendes Material im Sinne des § 49 Abs. 4 von der Min­
destgröße einer Kennzeichentafel kenntlich zu machen. Das Anbringen weiterer Kennzeichentafeln ist 
unzulässig; bei Probefahrten dürfen jedoch auch Kennzeichentafeln mit Probefahrtkennzeichen ange­
bracht sein. Die Kennzeichentafeln müssen senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeuges annähernd 
lotrecht und so am Fahrzeug angebracht sein, dass das KeJmzeichen vollständig sichtbar und gut lesbar ist 
und durch die Kennzeichenleuchten ausreichend beleuchtet werden kann. Es muss in jedem Fall auch die 
Umrandung der Kennzeichentafe l  vollständig sichtbar sein. Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln 
hinten am Fahrzeug nicht möglich, wie bei Theaterkulissenwagen und dergleichen, so ist je eine Kennzei­
chentafel an jeder Seite des Fahrzeuges parallel zu seiner Längsmittelebene anzubringen ... 
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63. § 50 A bs. 2 lautet: 
,,(2) Ist das Kennzeichen auf einer Kennzeichentafel  gemäß § 49 Abs. 4 nicht mehr dauernd gut 

lesbar, so ist dem Zulassungsbesitzer auf Antrag e ine neue Kennzeichentafel  auszufolgen; dies gi l t  hin­
sichtlich des Wappens s inngemäß. Ist das Kennzeichen auf einer Kennzeichentafel, die dem § 49 Abs. 4 
n icht entspricht, nicht mehr dauernd gut lesbar, so ist dem Zulassungsbesitzer auf Antrag bei aufrechter 
Zulassung ein neues Kennzeichen gemäß § 48 Abs. 4 zuzuweisen (außer es handelt s ich um ein Wunsch­
kennzeichen) und Kennzeichentafeln gemäß § 49 Abs. 4 auszufolgen; bei d ieser Gelegenheit sind von 
Amts wegen alle entsprechenden Änderungen, das neue Kennzeichen betreffend, durchzufilhren. Falls 
noch keine Kennzeichentafel gemäß § 49 Abs. 4 getUhrt wird, kann darUber h inaus jederzeit die Ausgabe 
von Kennzeichentafeln gemäß § 49 Abs. 4 beantragt werden; dabei ist dem Zulassungs besitzer bei  auf­
rechter Zulassung auch e in neues Kennzeichen gemäß § 48 Abs. 4 zuzuweisen (außer es handelt s ich um 
ein Wunschkennzeichen) und es  sind von Amts wegen alle entsprechenden Änderungen, das neue Kenn­
zeichen betreffend, durchzutUhren. Wenn bereits ein Kennzeichen gemäß § 48 Abs. 4 vorhanden ist, so 
kann die Ausfolgung von Kennzeichentafeln gemäß § 49 Abs. 4 mit dem bisherigen Kennzeichen bean­
tragt werden. Dabei muss aber ein ausreichender Zeitraum filr die Herstel lung  dieser Tafeln in Kauf ge­
nommen werden. Der Betrag filr den Ersatz der Gestehungskosten der neuen Kennzeichentafeln ist gleich­
zeitig mit dem Antrag zu erlegen. Die neuen Kennzeichentafeln sind nur gegen Ablieferung der alten 
Kennzeichentafe ln  auszufolgen. Der Anspruch auf Ausfolgung der Tafeln erli scht, wenn sie vom Antrag­
steller sechs Monate nach Einbringung des Antrages nicht abgeholt wurden." 

64 . § 5 J Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Erstattung der Anzeige (Abs. 1 )  ist dem Lenker zu bestätigen. Die Zulassungsstel le hat filr 

das Fahrzeug ein anderes Kennzeichen zuzuweisen. Kennzeichentafeln tUr dieses Kennzeichen s ind nur 
gegen Abl ieferung der tiber die Anzeige des Verlustes ausgestellten Bestätigung auszufolgen. Vorhandene 
Kennzeichentafeln rur das bisherige Kennzeichen sind abzuliefern. Die Ablieferung b�gründet keinen An­
spruch auf Entschädigung." 

65. § 56 Abs. I Z I faulet: 

,, 1 .  ob sie sich in verkehrs- und betriebssicherem Zustand befinden, wie insbesondere dann, 
wenn aus einer Verkehrsunfallmeldung ersichtl ich ist, dass das Fahrzeug schwere Beschä­
digungen, wie zB gravierende Verformungen des Fahrwerkes aunveist, oder" 

66. § 56 Abs. la lautet: 
,,( l a) Die Behörde hat stichprobenartig Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeuge, Omnibusse und An­

hänger jeweils mit einem höchsten zulässigen Gesamtge· ... ·jcht von mehr als 3.500 kg, deren erstmalige 
Zulassung länger als s ieben Jahre zurUckliegt, und andere Fahrzeuge, deren erstmalige Zulassung länger 
als zwölf Jahre zurUckliegt, zu UberprUfen, ob sie den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entsprechen. Wenn die Behörde das erforderliche 
G utachten von der Landesprufste l le einholt, so kann zur besseren Koordination und effizienten Auslastung 
auch die Auswahl der Fahrzeuge und die Vorladung der Zulassungsbes itzer im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann diesem übertragen werden. In diesen Fällen gehen auch die  Zuständigkeiten gemäß § 
57 Abs. 6 und Abs. 7 auf den Landeshauptmann über." 

67. Nach § 56 Abs. 4 wirdfolgender Abs. 5 angefügt: 
,,(5) Erfolgt d ie besondere ÜberprUfung innerhalb der Fristen des § 57a Abs. 3 noch vor der näch­

sten flilligen Begutachtung, so ersetzt diese ÜberprUfung bei positivem Ergebnis die nächste Begutachtung 
des Fahrzeuges und es ist e ine Begutachtungsplakette anzubringen. Der Zulassungsbesitzer hat daher den 
Kostenersatz tUr d iese ÜberprUfung zu entrichten." 

68. Im § 57 erhält der bisherige Absatz (4a) die Absatzbezeichnung (tb) und als neuer Absatz 4a wird 
eingefügt: 

,,(4a) Die Ermächtigung darf weiters nur erteilt  werden, wenn der Antragsteller eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung zur Deckung aller im Zusammenhang mit der Überprüfung entstehenden Ansprü­
chen abgeschlossen hat. Diese Versicherung muss während der gesamten Dauer der Ermächtigung auf­
recht erhalten werden. B ereits vor dem I .  Jänner 2002 Ermächtigte mtissen bis längstens 30. Juni 2002 
den Nachweis tiber den Abschluss einer solchen Haftpflichtversicherung erbringen. Wird der Nachweis 
nicht erbracht oder bleibt eine Versicherung nicht aufrecht, so i st die Ermächtigung zu widerrufen." 
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69. 1m § 5 7a erhält der bisherige Absatz (2a) die Absatzbezeichnung (2b) und als neuer Absatz (2a) wird 
eingeJügt: 

,,(2a) Die Ennächtigung darf weiters nur erteilt werden, wenn der Antragstel ler eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung zur Deckung al ler im Zusammenhang mit der wiederkehrenden Begutachtung 
entstehenden Anspruchen abgeschlossen hat. Diese Versicherung muss während der gesamten Dauer der 
Ennächtigung aufrecht erhalten werden. Bereits vor dem I .  Jänner 2002 Ennächtigte müssen bis  längstens 
30. Juni 2002 den Nachweis über den Abschluss einer solchen Haftpflichtversichenmg erbringen. Wird 
der Nachweis n icht erbracht oder bleibt e ine Versicherung n icht aufrecht, so ist die Ennächtigung zu wi­
derrufen." 

70. § 5 7a Abs. 3 Z 1 lautet: 
, , 1 . bei Kraftfahrzeugen, ausgenommen h istorische Kraftfahrzeuge gemäß Z 4, jährl ich," 

71. § 5 7a Abs. 10 lautet: 
,,( 1 0) Falls durch Verordnung eine elektronische Führung des Begutachtungsfonnblattes angeord­

net worden ist, können die entsprechenden Inhalte des Gutachtens der Anstalt Statistik Österreich auch auf 
elektronischem Weg übennittelt werden. Dabei kann durch Verordnung auch vorgesehen werden, dass 
diese Daten im Wege einer von den ennächtigten PlakettenhersteHern namhaft gemachten Stelle, die diese 
Daten fUr die weitere statistische Verarbeitung entsprechend aufbereitet, der Anstalt Statistik Österreich 
Ubennittelt werden. Die namhaft gemachte Stelle hat den Landeshauptmännem zum Zwecke der Qualitäts­
sicherung und Überwachung der Begutachtungsstel len Auskünfte aus dem Datenmaterial zu erteilen sowie 
Zugriff auf die aus dem jewei ligen Bundesland stammenden Daten zu gewähren." 

72. § 58 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Behörde, in deren örtl ichem Wirkungsbereich s ich e in Fahrzeug befindet, oder die ihr zur 

Verfilgung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdien5tes können jederzeit an Ort und Stel le prü­
fen, ob mit dem Fahrzeug mehr Länn, Rauch, übler Geruch oder schädl iche Luftverunreinigungen ver­
ursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist. Wird 
dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug aufgrund unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder 
aufgrund von schadhaften Teilen oder AusrUstungsgegenständen unzulässig starker Länn, Rauch, übler 
Geruch oder schäd liche Luftverunrein igungen verursacht werden, so s ind bei Gefahr im Verzug, unbe­
schadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 l it. a Uber die Aufuebung der Zulassung, der Zulassungsschein 
und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen." 

73. § 58 A bs. 4 lautet: 
,,(4) Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. I bis 4) schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) 

festgestellt, so i st fUr die B enützung der zur VerfUgung gestel lten E inri chtungen vom Fahrzeuglenker 
unm ittelbar ein Kostenersatz zu entrichten. Dieser Kostenersatz ist von einem von der Behörde bestimm­
ten Organ oder im Bereich von Amtsplätzen von Zol lorganen einzuheben. Wird der Kostenersatz nicht 
ohne weiteres vom Lenker entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Ko­
stenersatz fl ießt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand fUr die zur Verftlgung gestellten Einrich­
tungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers fUr Ver­
kehr, Innovation und Technologie festzusetzen." 

74. § 82 Abs. 4 wirdJoigender Satz angefügt: 
"Fahrzeuge, die in e inem EU-Mitgl iedstaat zugelassen sind und im S inne der Verordnung des Rates Nr. 
24 1 1 / 1 998 ihren Nationali tätsbuchstaben im Kennzeichen (auf der Kennzeichentafei) aufweisen, müssen 
n icht noch zusätzlich das internationale Unterscheidungszeichen fUhren." 

75. § 94 entfällt. 

76. § 98 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

77  .§ 99 Abs. 3 letzter Satz fautet: 
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.,Während der Dämmerung und bei Dunkelheit darf Begrenzungslicht nur zusammen mit Fernlicht, Ab­
blendlicht oder von Nebelsche inwerfern ausgestrahltem Licht oder zur Beleuchtung abgestellter Kraft­
fahrzeuge verwendet werden." 

78. § 99 Abs. 5 lautet: 
.,(5) Bei S ichtbehinderung durch Regen, Schneefall, Nebel und dergleichen sind Abblendl icht, Ne­

beHieht oder beide gemeinsam zu venvenden; Abblendlicht tur Gasentladungsl ichtquellen darf jedoch 
n icht gemeinsam mit Nebel l icht venvendet werden. Fernlicht darf, außer während der Dämmerung, bei 
Dunkelheit oder bei Nebel an Stelle von Abblendlicht verwendet werden. Nebelscheinwerfer  dürfen sonst 
nur auf engen oder kurvenreichen Straßen, Nebelschlussleuchten nur bei Sichtbehinderung durch Regen, 
Schneefall, Nebel und dergleichen verwendet werden. Unbeschadet der Bestimmungen über die Ven\"en­
dung von Fernlicht und von Nebelscheinwerfern ist bei e inspurigen Krafträdern während des Fahrens stets 
Abblendl icht zu verwenden. " 

79. In § 99 Abs. 6 fit. k entfällt die Wortfolge " im Sinne des § 1 06 Abs. 6 zweiter Satz ". 

80. § 101 Abs. 5 erster Satz lautet: 
"Transporte, bei denen die im Abs. t l it. a bis c angefllhrten oder die gemäß Abs. 6 festgesetzten Voraus­
setzungen n icht erfUJIt werden, und Langgutfuhren, bei denen die Länge des Kraftfahrzeuges oder des 
letzten Anhängers samt der Ladung m ehr  als 16 m beträgt, sind nur mit Bewil ligung des Landes­
hauptmannes, in dessen örtl ichem Wirkungsbereich der Transport durchgefUhrt werden soll, zulässig." 

8/ .  § 102 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug und e inem mit diesem gezogenen 
Anhänger nicht ungebührl ichen Lärm, ferner n icht mehr Rauch, üblen G eruch oder schädl iche Luftverun­
reinigungen verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges 
unvermeidbar ist. Das Laufenlassen des Motors ist, sofern mit diesem n icht auch andere Maschinen be­
trieben werden, zum sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges jedenfalls nicht erforderlich bei längerem 
Halten oder beim Anhalten vor e inem geschlossenen Bahnschranken. Beim Anhalten in einem Tunnel ist 
der Fahrzeugmotor, sofern mit diesem nicht auch andere Maschinen betrieben werden, unverzüglich abzu­
stel len." 

82. § 1 02 Abs. 5 fit. a lautet: 
"a) die Ausfertigung des Begutachtungsformblattes über die letzte Begutachtung des Fahrzeuges" 

83. § / 02 Abs. 5 fit. c lautet: 
"c) bei Probefahl1en den Probefahrtschein (§  45 Abs. 4) sowie das Zusatzblatt zum Probefahrt­

schein, aus dem jedenfalls der Name des Lenkers, das Datum des Tages des Beginnes der Probefahrt 
sowie die Marke und Type des Fahrzeuges ersichtlich sind," 

84. In § 102 A bs. 5 Satz 2, 3 und .f lI'irdjeweils der Verweis ,. l it. b bis " ersetzt durch den Verweis . .  l it. a 
bis ". 

85. § 1 02 Abs. 1 0  lalltet: 
,,( 1 0) Der Lenker hat auf Fahrten Verbandzeug, das zur Wundversorgung geeignet und in e inem 

widerstandsfähigen Behälter staubdicht verpackt und gegen Verschmutzung geschlitzt ist, sowie bei  mehr­
spurigen Kraftfahrzeugen e ine geeignete Warneinrichtung mitzufilhren. Der Bundesminister filr Verkehr, 
Innovation und Technologie hat durch Verordnung d ie  näheren Bestimmungen hinsichtlich des Verband­
zeuges, insbesondere betreffend die notwendigen Inhalte, die Verpackung sowie die periodische Aktual i­
sierung des I nhaltes festzulegen. Anstelle dieser Verordnungsbestimmungen können auch e inschlägige 
ÖNORMEN durch Verordnung rur verbindlich erklärt werden. Der Lenker hat bei Kraftfahrzeugen mit  
e inem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als  3500 kg und bei  anderen als le ichten Anhängern 
pro Fahrzeug jeweils mindestens einen Unterlegkeil mitzufiihren." 

86. § 1 02 Abs. 12 Iit. flautet: 
"t) des § 1 1 4 Abs. 4 Z I oder des § 1 22 Abs. 5 letzter Satz oder des § 1 22a Abs. 5 letzter Satz" 
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87. § 102 A bs. 12 fit. g lautet: 
"g) des § 4 Abs. 7a, des § 1 0 1 ,  des § 1 04 oder des § 1 06, wenn durch die Übertretung d ie Ver­

kehrssicherheit getahrdet wird, wobei die Verkehrssicherheit bei einer Überschreitung des 
jewei l igen höchsten zulässigen Gesamtgewichtes oder der Höchstgrenzen des § 4 Abs. 7a 
im Ausmaß von mehr als 2 % oder der zulässigen Achslasten um mehr als 6 % jedenfalls 
getahrdet wird, " 

88. § 102 Abs. 12 fit. k lalltet: 

Hk) der Verordnung (EWG) Nr. 3 820/85 über die Hannonisierung bestimmter Sozialvor­
schriften im Straßenverkehr, ABI. Nr. 370 vom 3 1 .  Dezember 1 985, S I , hinsichtlich der 
Vorschriften über das M indestalter, die zulässige Lenkzeit, einzulegende Unterbrechung 
und Einhaltung der erforderlichen Ruhezeit (Art 5 bis 9)." 

89. Dem § 102 Abs. 12 wird angefügt: 
"Im Falle der l it. g sind bei GewichtsUberschreitungen oder Achslastüberschre itungen die Zwangsmaß­
nahmen aufzuheben, welID die Überlast ab- oder auf ein anderes Fahrzeug umgeladen wird. Ist das Ab­
oder Umladen an Ort und Ste l le nicht möglich, so kann der Transport unter Begleitung durch die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht mit  geringer Geschwindigkeit bis zu einer 
nahe gelegenen geeigneten Stelle, wo ein sicheres Ab- oder Umladen mögl ich ist, weitergeführt werden." 

90. § J03 Abs. 1 Z 2 lautet: 
,,2. hat bei Kraftfahrzeugen dafür zu sorgen, dass für Fahrten 

das im § 1 02 Abs. 1 0  angeführte Verbandzeug, 
bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen e ine Warneinrichtung, 
bei den in § 1 02 Abs. 1 0a genannten Fahrzeugen außer in den Fäl len des § 1 02 Abs. 
l Ob und Abs. 1 0c die erforderlich.! reflektierende Warntafe l  im Sinne des § 1 02 
Abs. l Oa sowie 
bei Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3500 kg und bei anderen als leichten Anhängern pro Fahrzeug jewei ls  mindestens 
ein Unterlegkei l  

bereitgestel lt  ist;" 

91 .  Nach § 103 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z ./  durch einen Strichpunkf ersel::l und folgende Z 5 
angefügt: 

. ,5 .  darf Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge j eweils m it e inem höchsten zulässigen Ge­
samtgewicht von mehr als 3.500 kg ohne Bereitste llung eines Lenkers nur an Personen vennieten, die 

a) nachweisen, dass sie Inhaber einer von einer österreich ischen oder ausländischen Behörde 
ausgestellten GUterbeförderungskonzession sind und entweder 
aal e ine Bestätigung der Gewerbebehörde vorlegen, 

wonach durch die Anmietung die in der Konzession festgelegte Anzahl der 
Kraftfahrzeuge n icht überschritten wird oder 

bb) nachweisen, dass die Anmietung dem vorübergehenden Ersatz ftir e in gle ichar­
tiges ausgefallenes Fahrzeug d ient, oder 

b) anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, dass sie zum Werkverkehr mit GUtem (§ 32 
Abs. 3 GewO 1 994) berechtigt sind, oder 

c) glaubhaft nachweisen, dass das Kraftfahrzeug für eine unentgeltliche private Güter­
beförderung benötigt wird; hierbei sind der Zweck, die Dauer und der Abfahrts- und Zielort 
d ieser Güterbeförderung im M ietvertrag genau zu bezeichnen." 

92. § 103 A bs. 3 lautet: 
,,(3) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges hat, sofern er der Dienstgeber des Lenkers ist, dafür 

zu sorgen, dass e ine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit des Lenkers oder der beim Betrieb des 
Fahrzeuges sonst beschäftigten und bei ihm angestel lten Personen nach Möglichkeit vennieden wird. Er 
hat dem Lenker die erforderliche Kälte- und Regenschutzkleidung sowie für Lenker e ines Lastkrafrn'a­
gens, e ines Sattelzugfahrzeuges oder eines Omnibusses, jewei ls  mit  einem höchsten zulässigen Ge­
samtgewicht von mehr als 3 .500 kg auch eine geeignete Warnkleidung (wie Z.B .  reflektierende Warnwe­
ste) be izusteIlen. Er darf den Lenker nicht in einem Ausmaß beanspruchen, dass diesem das sichere Len-
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ken des Fahrzeuges n icht mehr möglich ist. 

93. § 103 A bs. 5 entfällt. 

94. § 106 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Bei der B efOrderung von Personen mit Kraftfahrzeugen und Anhängern darf, unbeschadet der 

Bestimmungen des Abs. 2, die bei der Genehmigung festgesetzte größte zulässige Anzahl der Personen, 
die mit dem Fahrzeug und der Personen, die auf jeder e inzelnen S itzbank befördert werden dürfen, n icht 
überschritten werden. Es dürfen aber außer bei Omnibussen und Omnibusanhängern, abgesehen vom 
Lenker nicht mehr als acht Personen, gleichgültig ob Erwachsene oder K inder, befördert werden. Bei  der 
Berechnung der Anzahl der Personen, die mit e inem Omnibus oder Omnibusanhänger im Kraftfahrl inien­
verkehr be fOrdert werden dUrfen, sind drei Kinder unter 1 4  Jahren als zwei Personen und Kinder unter 
sechs Jahren n icht zu zählen. " 

95. § 106 Abs. 4 lall/eI: 
,,(4) M it Motorrädern und Motorfahrrädern darf außer dem Lenker nur eine weitere Person befOr­

dert werden. Mit Motorrädern und dreirädrigen Kraftfahrzeugen ohne geschlossenen kabinenartigen Auf­
bau dUrfe n  nur Personen befördert werden, d ie das zwölfte Lebensjahr vol lendet haben. M it Motor­
fahrrädern dürfen Kinder unter acht Jahren nur auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert werden, die 
der Größe des Kindes entsprechen." 

96. § 106 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Bei SchUlertransporten m it Omnibussen und bei SchUlertransporten m it geschlossenen Perso­

nenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen, bei denen bei der Genehmigung a ls  größte zulässige An­
zahl der befOrderten Personen außer dem Lenker acht Personen festgesetzt wurde, ausgenommen Trans­
porte, d ie  unentgeltlich, n icht gewerblich und n icht regelmäßig durchgefilhrt werden muss vorne und hin­
ten am Fahrzeug mit einem Abstand von mindestens 1 00 cm von der Fahrbahnoberfläche entfernt deutlich 
s ichtbar je eine gelbrote Tafel aus rOckstrahlendem Material mit darauf abgebildeten Kindersymbolen und 
B linkleuchten angebracht sein (SchUlertransport-Kennzeichnungstafel). Diese B linklelJchten müssen wäh­
rend des Ein- und Aussteigens der SchUler eingeschaltet sein. Bei anderen als Schtilertransporten sind die 
Tafeln abzudecken oder zu entfernen. Bei Leerfahrten im Rahmen von Schülertransporten müssen die 
Tafeln nicht abgedeckt oder entfernt werden. Die näheren Bestimmungen über das f\ussehen, d ie Eigen­
schaften und die Abmessungen der Tafel sind durch Verordnung des Bundesministers fur Verkehr, Inno­
vation und Technologie festzulegen." 

97. § 107 Abs. I lautet: 
,,( 1 )  Auf Fahrten zu Orten eines dringenden Einsatzes mit im § 20 Abs. I l it. d oder Abs. 5 ange­

ruhrten Fahrzeugen finden d ie  Bestimmungen über die hö:hste zulässige Fahrgeschwindigkeit (§ 98) kei­
ne Anwendung, wenn mit den im § 20 Abs. I l it. d und Abs. 5 angeftlhrten Sche inwerfern oder Wam­
leuchten blaues L icht ausgestrahlt wird." 

98. § 1 09 A bs. I /it. d bis g lauten: 
"d) auch im H inbl ick auf die Lage ihres ordentlichen Wohnsitzes die unmittelbare persönl iche 

Leitung der Fahrschule erwarten lassen. 
e) das Diplom der Fakultät rur Maschinenbau oder filr Elektrotechnik e iner österreich ischen 

Technischen Universität oder das Diplom e iner Fachhochschule  filr Maschinenbau oder rur 
E lektrotechn ik besitzen oder die Reifeprüfung an e iner österreichischen Höheren techni­
schen Lehranstalt maschinen- oder elektrotechnischer Richtung erfolgreich bestanden ha­
ben, 

f) eine Fahrschullehrerberechtigung filr sämtliche Klassen oder Unterklassen von Kraftfahr­
zeugen besitzen, 

g) seit mindestens dre i  Jahren e ine Lenkberechtigung rur sämtliche Klassen oder Unterklassen 
von Kraftfahrzeugen besitzen und glaubhaft machen, dass sie mindestens e in jahr lang 
Fahrzeuge der Klassen tatsächl ich gelenkt haben filr die Lenker ausgebildet werden sollen, 
und n icht wegen schwerer Verstöße gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpolizei liche Vor­
schriften bestraft worden sind; bei Bewerbern um eine Fahrschulbewi l l igung rur d ie Klasse 
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D ist jedoch nur eine Lenkpraxis mit Fahrzeugen der Klasse C, sofern sie nicht auch in eine 
andere Klasse oder Unterklasse fallen, erforderlich," 

99. In § 109 Abs. / wird die bisherige fit. i als lit. j bezeichnet. Als nelle fit. i .. �'ird eingefügt: 
"i. die e rfolgreiche Absolvierung eines Unternehmerseminares im Ausmaß von mindestens 

1 60 Stunden sowie eines Seminares über die speziellen Pflichten und Aufgaben eines Fahr­
schulinhabers im Ausmaß von mindestens 1 5  Stunden nachweisen, und die" 

1 00. § 109 Abs. 3 entfällt. 

10 I. § 1 12 Abs. 2 lalltet: 

,,(2) Der vollständige FahrschuItarif ist von außen lesbar neben oder in der Nähe der EingangstOr 
anzubringen. In die Preise sind alle Zuschläge einzubeziehen ("Inklusivpreise"). Der Bundesminister ftir 
Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung nähere Details hinsichtlich eines vergleich­
baren Tarifaushanges, wie insbesondere die zwingenden Inhalte oder ein einheitliches Tarifformblatt 
festlegen." 

102. Im § 1 12 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt: 
"ln der Bezeichnung der Fahrschule ist jedenfalls der Name des Fahrschulinhabers anzufUhren. Fahrschu­
linhaber, denen der Betrieb einer Fahrschule vor dem t .  Jänner 2002 genehmigt worden ist, müssen dieser 
Verpflichtung bis spätestens 3 1 .  Dezember 2003 nachkolTL"11en." 

103. § 1 13 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1 )  darf nur eine Person verwendet ,,,,erden, die 
1 .  die im § 1 09 Abs. I lit. a bis j 

angefilhrten Voraussetzungen erftillt oder die bereits berechtigt ist, eine Fahrschule zu leiten, und die nicht 
bereits Besitzer oder Leiter einer anderen Fahrschule ist; steht eine Person, die alle diese Voraussetzungen 
erfUllt, nicht zur Verftlgung, so darf auch der Besitzer oder Leiter einer anderen Fahrschule als Leiter ver­
wendet werden, sofern dadurch die fachliche Leitung der Fahrschulen nicht beeinträchtigt wird; eine sol­
che Verwendung ist auf die Dauer von höchstens filnf Jahren zu befristen, 

2. das 65 Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
3 .  i n  einem Ausmaß von mindestens einer Halbtagsbeschäftigung (mindestens 20 Stunden pro 

Woche) in der Fahrschule anwesend ist." 

I O.J. § 1 14 Abs. I lautet: 
,,( I )  Der Fahrschulbesitzer hat dem Landeshauptmann die in seiner Fahrschule verwendeten Lehr­

personen und Änderungen im Stande seines Lehrpersonals anzuzeigen." 

105. § I J.j A bs. 2 entfällt. 

106. § 1 14 Abs. 4 Z J lautet: 
" I . darf Schul fahrten nur durchftihren. wenn er sich in einer hiefUr geeigneten körperlichen und 

geistigen Verfassung befindet und der Alkoholgehalt des Blutes weniger als 0,5 g/l (0,5 Promille) oder der 
Alkoholgehalt der Atem!uft 'weniger als 0,25 mg/I beträgt;" 

107. Nach § 1 14 Abs. 4a wirdfolgender Abs. 4b eingefügt: 
,,(4b) Die in Abs. 4 erwähnten FahrUbungen gemäß § 1 1  Abs. 4 Z 2 FSG sind auf dem Übungs­

platz der Fahrschule durch zufUhren." 

1 08. § 1 1 4  Abs. 5 lautet: 
,,(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der Fahrschule ist nur mit Be­

willigung des Landeshauptmannes zulässig. Die Bewilligung darf nur jeweils ftir einen Fahrschulkurs von 
bestimmter Dauer und nicht ftir mehr als zwei Kurse gleichzeitig und nur dann erteilt werden, wenn 

1 .  der Fahrschulkurs im selben Bundesland abgehalten werden soll, 
2. die im § 1 1 0 Abs. I lit. a angefilhrten sachlichen Voraussetzungen filr den Fahrschulbetrieb 

auch fUr den abzuhaltenden Fahrschulkurs gegeben sind, 
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3 .  d ie unmittelbare persönl iche Leitung des abzuhaltenden Fahrschulkurses durch den Fahr­
schulbesitzer oder Fahrschulleiter zu envarten ist, 

4.  der  Fahrschulkurs nicht mehr a ls  40 km vom Standort der  Fahrschule entfernt abgehalten 
werden soll ." 

109. § 1 1 6 A bs. I lautet:· 
,,( 1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an e iner Fahrschule theoretischen und praktischen Unter­

richt zu erte ilen, darf nur Personen ertei l t  werden, die 
L vertrauenswürdig sind (§ 1 09 Abs. 1 l it. b), 
2 .  seit m indestens drei lahren e ine Lenkberechtigung tu r  d i e  Klassen oder Unterklassen von 

Kraftfahrzeugen besitzen, tur die Lenker ausgebildet werden sollen, und glaubhaft machen, 
dass sie mindestens ein Jahr lang solche Fahrzeuge tatsächlich gelenkt haben und nicht wegen 
schwerer Verstöße gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpol izei l iche Vorschriften bestraft 
worden s ind; bei Bewerbern um eine Fahrschul lehrerberechtigung tur die Klasse D ist jedoch 
nur eine Lenkpraxis mit Fahrzeugen der Klasse C, sofern sie n icht auch in e ine andere Klasse 
oder Unterklasse fal len, erforderlich und 

3 .  die ein i n  Österreich gUltiges Reifeprüfungszeugnis besitzen. 
§ 2 Abs. I bis 3 FSG gilt mit der Maßgabe, dass die Fahrschul lehrerberechtigung rur die Klasse C oder D 
oder die Unterklasse C I  nicht auch d ie Fahrschullehrerberechtigung rur die Klassen B, F und G umfasst. 
Bei der Erteilung der Fahrschul lehrerberechtigung sind die Bestimmungen des § 1 09 über die Gleichwer­
tigkeit der Ausbildung und die Ausdehnung auf weitere K lassen oder Unterklassen von Fahrzeugen sowie 
die Berücksichtigung von in anderen EWR-Vertragsstaaten erworbenen Ausbildungen und Beflihigungen 
sinngemäß anzuwenden." 

1 1 0. § 1 1 6  Abs. 1 lautet: 
,,(2) Der Landeshauptmann kann auf Antrag vom Erfordernis des Besitzes e ines in Österreich gülti-

gen Rei fezeugnisses befre ien, wenn der Antragste ller 
1 .  während des letzten Jahres und 
2. insgesamt mindestens fünf Jahre lang während der letzten acht Jahre 
vor der Einbringung des Antrages lang als Fahrlehrer tiltig war und einen guten Erfolg nachweisen 
kann." 

1 1 1. § 1 16 Abs. 5 lautet: 
,,(5) Die Fahrschllllehrerberechtigllng ist zu entziehen, wenn 
1 .  die Voraussetzungen rur ihre Erteilung n icht mehr gegeben sind; dies g i lt jedoch nicht 

bei der Entziehung der Lenkberechtigung wegen eines körperl ichen Gebrechens, 
2 .  die Absolvierung der Weiterbildung nicht nachgewiesen wurde." 

1 /1. § 1 / 6 Abs. 6 entfällt. 

1 13.  In § / J 6 A bs. 6a entfällt das Wort "entgeltl iche ". 

1 14. Nach § 1 / 6  A bs. 6a wirdfolgender A bs. 6b eingefügt: 
,,(6b) Fahrschullehrer müssen periodische Weiterbildungen im Ausmaß von m indestens 40 Stunden 

jeweils innerhalb e ines Zeitraumes von 5 Jahren absolvieren. Der Nachweis über die absolvierten Weiter­
b ildungen ist jewei ls vor Verlängerung des Fahrschullehrerausweises dem Landeshauptmann zu erbringen. 
Wird dieser Nachweis nicht erbracht, so ist vom Landeshauptmann eine Frist zu setzen, bis zu der die 
feh lenden Nachweise zu erbringen sind. Die Verlängerung des Ausweises erfolgt erst, wenn die Nachwei­
se erbracht sind. Wird die Absolvierung der Weiterbildung nicht bis zum Verstreichen der Frist nachge­
wiesen, so ist d ie Fahrschul lehrerberechtigung zu entziehen." 

/ /5. Nach § / /6 wirdfolgender § 1 1 6a samt Überschrift eingefügt: 
"Fahrlehrerausweis, Fahrs(:hullehrerausweis 

§ 1 16a.  ( I )  Der Landeshauptmann hat nach Erteilung einer Fahrschullehrerberechtigung j edem 
Fahrschullehrer e inen Fahrschullehrerausweis und nach Erteilung e iner Fahrlehrerberechtigung jedem 
Fahrlehrer einen Fahrlehrerausweis  auszustellen. Dem Ausweis muss zu entnehmen sein, rur welche 
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K l assen oder Unterklassen von Fahrzeugen sein Besitzer theoretischen oder praktischen Unterricht erte i­
len darf. 

(2) Der Fahrschul lehrerausweis und der Fahrlehrerausweis  werden jewei ls mit  einer Gült igkeit von 
5 Jahren ausgestellt. Vor Verlängerung der G ültigkeit ist die Absolvierung der Weiterbildung nachzuwei­
sen. 

(3) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrerausweis beim Ertei len des prakti schen Unterrichtes auf 
Schulfahrten mitzutUhren und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht 
auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. Fahrschullehrer haben ihren Ausweis auch beim Erteilen 
von theoretischem Unterricht dabeizuhaben und auf Verlangen einem behördl ichen Kontrollorgan (Fahr­
schul inspektor) zur Überprüfung auszuhändigen. Der Besitzer eines Fahrlehrerausweises oder e ines Fahr­
schuHehrerausweises hat diesen unverzüglich dem Landeshauptmann abzul iefern, wenn er d ie  Berechti­
gung zum Erteilen von praktischem Unterricht verliert, wie insbesondere bei Entziehung der Lenkberech­
tigung. 

(4) Auf dem Ausv.'e is oder, wenn der Platz nicht mehr ausreicht, auf einem Beiblatt dazu, i st vom 
Fahrschul inhaber anzugeben, seit wann diese Lehrperson in der Fahrschule beschäftigt i st. Endet das Be­
schäftigungsverhältnis in der Fahrschule, so hat der Inhaber des Ausweises d iesen dem Fahrschulinhaber 
zwecks Bestätigung vorzulegen und der Fahrschul inhaber hat diesen Umstand im Ausweis zu vermerken. 
Wird der Ausweis n icht vorgelegt oder nimmt der Fahrschulinhaber die Bestätigung nicht \'or, so kann 
vom Fahrschul inhaber oder vom Inhaber des Ausweises der Landeshauptmann angerufen werden. Dieser 
hat gegebenenfalls die Vorlage des Ausweises oder die Vornahme der Bestätigung anzuordnen. Wird 
d ieser Anordnung n icht binnen der vom Landeshauptmann gesetzten Frist entsprochen, so kann der Lan­
deshauptmann gegen Ersatz des dadurch verursachten Aufwandes den Ausweis einziehen und die Bestäti­
gung vornehmen." 

1 16. § 1 / 7  samt Oberschrifi laZltet: 

"F a h r I e h r  e r 

§ 1 1 7. Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer Fahrschule praktischen Fahrunterricht zu erteilen, 
darf nur Personen erteilt werden, die 

I .  vertrauensviürdig s ind ( §  1 09 Abs. I l i t .  b), 
2. seit mindestens drei J ahren eine Lenkberechtigung rur die Klassen oder Unterklassen von 

Kraftfahrzeugen besitzen, tUr die Lenker ausgebildet werden soHen, und glaubhaft machen, 
dass sie m indestens ein Jahr lang solche Fahrzeuge tatsächl ich gelenkt haben und n icht v..e­
gen schwerer Verstöße gegen kraftfahrrechtl iche oder straßenpoJ izei liche Vorschriften be­
straft worden s ind; bei Bewerbern um eine Fahrlehrerberechtigung fur die Klasse D ist je­
doch nur e ine Lenkpraxis mit Fahrzeugen der Klasse C, sofern sie nicht auch in eine andere 
Klasse oder Unterklasse fal len, erforderl ich. 

§ 2 Abs. 1 bis 3 FSG gilt mit der Maßgabe, dass d ie Fahrlehrerberechtigung für die Klasse C oder D oder 
die Unterklasse C I n icht auch die Fahrlehrerberechtigung fur die Klassen B, F und G umfasst. Die Be­
stimmungen des § 1 09 Abs. 5 bis 9 und § 1 1 6 Abs . 2a, 3 , 4 ,  6a, 6b und 7 s ind auf Fahrlehrer s inngemäß 
anzuwenden. Die Fahrlehrerberechtigung is t  zu entziehen, wenn die Voraussetzungen tUr ihre Ertei lung 
n icht mehr gegeben s ind, oder die Absolvierung der Weiterbildung nicht nachgewiesen v..'tIrde." 

1 l 7. Im § 122 Abs. 2 entfällt der letzte Satz. 

J 18. § 122 Abs. 3 erster Salz lautet: 
"Die Bewil l igung darf h insichtl ich desselben Bewerbers um eine Lenkberechtigung nur e inmal, tUr 

n icht mehr als zv .. ei Begleiter und fur nicht länger als ein Jahr erteilt werden." 

1 19, § 122 Abs. 5 dritter Satz lautet: 
"Bei der DurchtUhrung von Übungsfahrten hat beim Begleiter der Alkoholgehalt des Blutes weniger 

a ls  0,5 g/I (0,5 Promi l le) oder der A lkoholgehalt der Atemluft weniger als 0,25 mg/I zu betragen." 
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J 20. In § J 23 Abs. J entfällt der zweite Satz. 

12 1. § J23 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Die im § 1 03 Abs. 2 und § 1 03 a  Abs. 2 angeführten Erhebungen sind i m  Sinne des § 39 Abs. 2 

letzter Satz AVG, außer bei Gefahr im Verzug, schriftlich oder telefonisch durchzuführen. Liegt einer 
Erhebung gemäß § 1 03 Abs. 2 die Begehung einer VerwaltungsObertretung zugrunde, ist d ie Erhebung 
von der für die Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes zuständigen Behörde, sofern diese e ine Bezirks­
venvaltungs- oder Bundespol izeibehörde ist, zu führen. In d iesen Fällen ist diese Behörde auch sachlich 
und örtlich für die Durchführung eines Strafverfahrens wegen Übertretung des § ) 03 Abs. 2 zuständig." 

122. Naeh § 132 Abs. 9 werden folgende Abs. 10, l J , J 2, 13, 14 und J 5 angefügt: 
,,( 1 0) Bereits genehmigte oder zugelassene I nvalidenkraftfahrzeuge unterliegen weiterhin den bis­

her für sie geltenden Bestimmungen. Solche Fahrzeuge müssen nicht neu genehmigt oder zugelassen wer­
den. 

( 1 1 )  Fahrzeuge der Klasse N2, mehrspurige Kleinkrafträder (Klasse L2), vierrädrige Leichtkraft­
fahrzeuge (Klasse L2), dreirädrige Kraftfahrzeuge (Klasse L5) und vierrädrige Kraftfahrzeuge im Sinne 
der Richt l inie 92/6 l 1EWG (Klasse L5), die bereits vor dem Inkrafttreten des § 4 Abs. 5 idF BGB!. I Nr. 
xxIxxxx genehmigt worden sind, sind von der Bestimmung des § 4 Abs. 5 ausgenommen .  Diese müssen 
aber den bisherigen Bestimmungen entsprechen. 

( 1 2) Kraftwagen der Klassen M2, M3, N2 und N3 mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 
25 k.mIh und mit n icht mehr als vier Achsen und Anhänger der Klassen 02 und 03, d ie  mit solchen 
Kraftwagen gezogen werden, die nicht dem § 6 Abs. 7a entsprechen, dürfen später als ein Monat nach 
Inkrafttreten des § 6 Abs. 7a in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. xx/xxxx, nicht mehr erstmals 
zum Verkehr zugelassen werden. 

( 1 3) Fahrzeuge, d ie zur Vem·endung im Bereich dec Österreichischen Bundesbahnen oder der Post­
und Telegrafenvenvaltung bestimmt sind und die aufgrund der bisher geltenden Bestimmungen mit dem 
dauernden Standort in Wien und mit der Bezeichnung des sachl ichen Bereiches an Stelle der Bezeichnung 
der Behörde im Kennzeichen zugelassen worden s ind, dürfen diese Kennzeichen bis zu einer a l lfäl l igen 
Abmeldung \veiterhin führen. 

( 1 4) Fahrschu llehrer und Fahrlehrer, die e inen Fahrschullehrerausweis oder einen Fahrlehreraus­
weis besitzen, der vor dem 1 .  Jänner 2002 ausgeste l lt worden ist, haben diesen bis längstens 30.  juni 2002 
beim Landeshauptmann gegen e inen solchen mit e ingetragener Gültigkeitsdauer umzutauschen. Fahr­
schullehrerausweise und Fahrlehrerausweise die vor dem I .  Jänner 2002 ausgestel lt worden s ind, verl ie­
ren mit Ablauf des 30. Jun i  2002 ihre Gültigkeit. 

( 1 5) Fahrschulbewil l igungen, die vor dem J .  Jänner 2002 ertei lt ,""orden sind, s ind \"On den Be­
stimmungen des § 1 09 Abs. 1 idF. BGB!. I Nr. xxIxxxx ausgenommen. " 

/23. § /34 Abs. 3 lautet: 
.,(3) Bei Übertretungen des § 99 Abs. I erster Satz und Abs. 5 auf Freilandstraßen, des § 1 02 Abs. 

1 dritter Satz und Abs. 3 dritter Satz, des § 1 06 Abs. 1 a, 1 b und Ahs. 4 sowie bei mit Messgeräten festge­
stel lten Überschreitungen e iner ziffernmäßig festgesetzten erlaubten Höchstgeschwindigkeit (§ 98) im 
Ausmaß von 20 bis 30 k.mIh kann § 50 VStG 1 99 1  mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstra­
fen bis 500 S sofort e ingehoben werden. Dies gilt auch für Übertretungen der Artikel 5 bis 9 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 3 8 20/85 über d ie Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, 
ABI. NT. L 3 70 vom 3 1 .  Dezember 1 985, S I und des Artikels 1 5  der Verordnung (EWG) NT. 382 1 /85 
über das Kontrol lgerät im Straßenverkehr, ABI. Nr. L 370 vom 3 1 .  Dezember 1 985, S 8, geändert durch 
Verordnung (EWG) Nr.3572/90, ABI .  Nr. L 353 vom 1 7 .  1 2 . 1 990, S 1 2 .  Bei Übertretungen des § 4 Abs. 
7a und § 1 0 1  Abs. I l it. a kann § 50 VStG 1 99 1  mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen 
bis 3.000 S sofort e ingehoben werden." 

/24. Der bisherige § 13.f Abs. 3b erhält die Absatzbezeichnung (3e). Als neuer Abs. 30 wird eingefügt: 
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,,(3b) Zur Feststellung e iner Überschreitung einer z iffernmäßig festgesetzten Höchst­
geschwindigkeit können auch automatische Geschwindigkeitsmesssysteme verwendet werden, mit denen 
die Durchschnittsgeschwindigkeit e ines Fahrzeuges auf e iner bestimmten Wegstrecke gemessen werden 
kann, sofern im Bereich der Messstrecke nur e ine zulässige Höchstgeschwindigkeit gesetzlich oder durch 
Verordnung festgesetzt i st. Dabei gilt die Messstrecke als Ort der Begehung der Übertretung. Wurden 
dabei auf der Messstrecke im Messzeitraum mehrere Geschwindigkeitsübertretungen begangen, so gelten 
d iese als eine Übertretung. Erstreckt s ich die  Messstrecke auf den Sprengel mehrerer Behörden, so ist d ie  
Behörde zuständig, in deren Sprengel das Ende der Messstrecke fäl lt." 

125. Im § 135 wirdfolgender Abs. 8 angefügt: 
,,(8) § 57 Abs. 4a und § 57a Abs. 2a sowie § 1 09 Abs. I lit. f und i, § J 1 4  Abs. 1 ,  § I ]  4 Abs. 2, § 

1 1 6 Abs. 5, § 1 1 6 Abs. 6b, § 1 1 6a, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.  I Nr. xxJx:xxx, treten mit  1 .  
Jänner 2002 in Kraft. § 2 Abs. 1 Z 46, § 2 0  Abs. I l it .  h und § 1 06 Abs . 6, in der Fassung des Bundesge­
setzes BGB\.  I Nr. xxIxxxx, treten mit  1 .  September 2002 in Kraft. § 49 Abs. 4 und § 50 Abs. 2, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI.  Nr. xxIxxxx, treten mit 1 .  Jul i  2002 in Kraft. § 47 Abs. 4a Z 5 ,  in der 
Fassung des Bundesgesetzes BG B\.  I Nr. xxIxxxx , tritt mi t  1 .  März 2003 in Kraft." 

126. In § 136 A bs. I /ir. d entfällt der A usdrllck " des § 55 Abs. 3 und 4". 

127. § 136 Abs. 1 lit. e. fzmd g lauten: 
" e)  des § 9 1 a  mit dem Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen; 
f) des § 1 02 Abs. 5 l it .  f mit dem Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit; 
g) des § 1 09 Abs. 2,  des § 1 24 Abs. 3, des § 1 25 Abs. 3 und des § 1 27 Abs. 4 bezüglich der 

Frage der G leichwertigkeit der Ausbi ldung an einer Höheren Lehranstalt oder an e iner Uni­
versität mit dem Bundesminister rur Bi ldung, \Vissenschaft und Kultur;" 

128. In § / 3 6  Abs. I fit. i wird die Wortfolge . .  für Land- und Forst'-" irtschaft" erse'::l durch die Wortfolge 
.. für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft" . 

129. § 136 Abs. I fit. n entfällt. 

130. In § 136 A bs. 2 entfällt der Ausdruck . .  des § 67 Abs. 4a letzter Satz und Abs. 7, des § 68 Abs. 2 
zweiter Satz und des § 77 Abs. I zweiter Satz". 

1 3 1 .  § /36 Abs. 3 a lautet: 
,,(3a) Mit  der Vol l ziehung des § 1 1  Abs. 3 bis 9, des § 26a Abs. 2 lit . c und des § 1 34 Abs. 6 i st der 

Bundesminister rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut; er hat h iebei das 
E invernehmen mit den Bundesmin istern fur soziale Sicherheit und Generationen, rur Wirtschaft und Ar­
beit sov-iie für Verkehr, I nnovation und Zukunft herzustel len." 

1 32. Die Wortfolge "der Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" in ihren verschiedenen gramma­
tikalischen Formen wird durch die Wortfolge "der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Techno­
logie " in der jeweils grammatikalisch richtigen Form erset::t. " 

Artikel I I  
(Änderung der 3 .  Kraftfahrgesetz-Novelle) 

Das Bundesgesetz vom 7.7 . 1 976, mit dem das Kraftfahrgesetz 1 967 geändert (3. Kraftfahrgesetz-NoveIIe) 
und zivilrechtliche Bestimmungen über den Gebrauch von S icherheitsgurten getroffen werden, 8GB!. Nr. 
1 976/3 52, zuletzt geändert durch BGBI.  Nr. 1 990/458 wird wie folgt geändert: 

J.  Art. 111 A bs. 2 Z -I wird angefügt: 
"und bei bescheidmäßig vorgeschriebenen Transportbegle itfahrzeugen von beeideten Straßenauf­

sichtsorganen bei der Absicherung von Sondertransponen auf Bundes- und Landesstraßen, wenn der 
Gebrauch des S icherheitsgurtes mit dem Zweck der Fahrt unvereinbar ist," 
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2. Art. 111 A bs. 5 lautet: 
"(5) Wer 

1 .  als Lenker eines Kraftfahrzeuges oder 
2. als m it einem Kraftfahrzeug beförderte Person 

die im Abs . I erster Satz angeführte Verpflichtung nicht erfiillt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung 
gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1 960 festgestellt wird, eine Ve rwaltungsübertretung. welche mit einer Organ­
strafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von S 300,-- zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des 
Strafbetrages verweigert wird, ist  von der Behörde eine Geldstrafe bis zu S 1 .000,-- , im Falle der Unein­
bringlichkeit  e ine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden zu verhängen." 

Artikel lll  
(Änderung der 4. Kraftfahrgesetz-Novelle) 

Das Bundesgesetz vom 30 . 1 1 . 1 977, mit dem das Kraftfahrgesetz 1 967 geändert wird ( 4.  Kraftfahrgesetz­
Novelle) und zivilrechtl iche Bestimmungen über den Gebrauch von Sturzhelmen getroffen werden, BGBI. 
Nr. 6 1 5/ 1 977, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I ,  N r. 93/1 998, wird wie folgt geändert: 

Im Art. IV Abs. I lautet der erste Satz: 
" Der Lenker e ines Kraftrades oder eines Kraftwagens mit drei Rädern und einem Eigengewicht von mehr 
als 400 kg, ausgenommen Fahrzeuge mit geschlossenem, kabinenartigen Aufbau, wobei jedoch bei Kraf­
trädern mit einem geschlossenen, kabinenartigen Aufbau durch ein geeignetes, technisch gleichwertiges 
S icherungssystem (zB spezielles Gurtsystem) ausreichender Schutz geboten sein muss. und e ine mi t  einem 
solchen Fahrzeug beförderte Person s ind je für sich zum best immungsgemäßen Gebrauch eines Sturzhel­
mes verpflichtet ." 
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2 1  kfgnvorbI. 1 5 .5 .200 1 .doc 
Vorblatt 

Probleme: 
Seit den letzten geringfUgigen Änderungen des Kraftfahrgesetzes im Jahre 1998 haben sich wieder e ine  
Reihe von Punkten ergeben, die eine Änderung des  Kraftt8.hrgesetzes notwendig machen. Dies s ind zahl­
reiche redaktionelle Anpassungen. BerUcksichtigung des aktuellen technischen Standes, Berücksichtigung 
der praktischen Erfahrungen mit e inzelnen Bestimmungen sowie Berücksichtigung von EU-Richtlinien. 
Umfangreichere Änderungen sind im Bereich des Fahrschulwesens angezeigt, da d ie Ergebnisse einer 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der Behörden und der Sozialpartner berücksichtigt werden sollen. Die Be­
stimmungen Uber Probefahrten entsprechen nicht mehr den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und sol lten 
den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Es muss die Durchsetzung der EinhaItung der gelten­
den Gewichtsgrenzen erleichtert werden. 

Ziel: 
Änderung der relevanten Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes. 

Inhalt: 
Siehe d ie folgenden Erläuterungen. 

Alternativen: 
Beibehaltung der jetzt geltenden Rechtslage, die aber in bestimmten Punkten zu unbefriedigenden Ergeb­
nissen fUhrt. Die angestrebten Ziele können nur durch e ine entsprechende Adaptierung der kraftfahrrecht­
l ichen Bestimmungen erreicht werden. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtscbnftsstandort Österreich: 
Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Teile der beabsichtigten Änderungen haben finanzielle Auswirkungen .  
A)  Mehraufwand ergibt sich an folgenden Bestimmungen: 

I )  Z 2 5  (§ 20 Abs. 5 l it. h, i und j) - Bewil l igung \on B laulicht 
2} Z 41 (§ 40a Abs . 8) - behördlicher Ausspruch 
3)  Z 48 (§ 45  Abs. 3 )  - zusätzl iche Bewilligungen 
4) Z 66 (§ 56 Abs. I a) - besondere Überprüfung 
5) Z 68 (§ 57 Abs. 4a) und Z 69 (§ 57a Abs. 2a) - Versicherung fUr Ennächtigte 
6) Z 98  (§ 1 09 Abs. I l it. i )  - zusätzliches Untemehmerseminar 
7) Z 1 1 4 (§ 1 1 6 Abs. 6b) - Verlängerung des Fahr(schul)lehrerausweises 

Dieser Mehraunvand ist wie folgt zu quantifizieren: 
zu I )  Z 25 (§ 20 Abs. 5 l i t .  h,  i und j - Blaulichtgenehmigungenl: 

Die Angaben einiger Länder hochgerechnet dürfte insgesamt mit 700 - 800 Verfahren zu rechnen 
sein. Legt man eine durchschnittl iche Bearbeitungsdauer von 30 Minuten zugrunde, so bedeutet dies 
eine Gesamtdauer von ca. 400 Stunden tur einen "C'-Bediensteten mit Stunden satz S 390,--, insge­
samt somit S 1 56.000.--. 

zu 2 ) Z  4 1  (§ 40a Abs.  8 - behörd licher Ausspruch): 
Der damit verbundene Aufwand ist äußerst gering. Durch die E inbindung des Landeshauptmannes 
soll  sichergeste llt werden, dass dieser über die Vorgänge in seinem Bereich entsprechend infonniert 
ist. Quantifizierbarer Aufwand wird dadurch kaum ableitbar sein. 

zu 3 ) Z  48 (§ 45 Abs. 3 - zusätzliche Probefahrtbewil ligungen'l: 
Sehr unterschiedliche Angaben einiger Länder hochgerechnet dUrfte mit ca. 1 200 zusätzlichen An­
tragsstel lungen zu rechnen sein. Arbeitsaufwand ca. I Stunde e ines "C"-Bediensteten pro Verfahren, 
ergibt S 468.000,--. 

zu 4)Z 66 (§ 56 Abs. 1 a - besondere Überprüfung): 
Derzeit besteht eine "Kann-Bestimmung" hinsichtlich der behördlichen Überprüfungen von Altfahr­
zeugen. D iese soll  in e ine "Hat-Bestimmung" geändert werden und zugleich soll das betroffene 
Fahrzeugkollektiv ausgeweitet werden (bei Schwerfahrzeugen schon solche, deren Zulassung länger 
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als 7 Jahre zurückliegt). Dadurch kommt es im Bereich der Schwerfahrzeuge aber zu keinem Mehr­
aunvand, da sich die stichprobenartige Überprüfung lediglich anders vertei l t  und nunmehr auch 
Fahrzeuge, deren erstmalige Zulassung erst 7 Jahre zurückliegt, umfassen soll .  

Die bisherige "Kann-Bestimmung" war eigentlich seinerzeit schon als "Ist-Bestimmung" gedacht 
und die besondere Überprüfung von Altfahrzeugen hätte schon jetzt durchgefilhrt werden sollen und 
wurde zumeist auch gemacht. Hinsichtlich des finanziellen Aufwandes ändert sich somit n ichts. Falls 
jedoch e inige Behörden bisher von der im Interesse der Verkehrssicherheit gelegenen Bestimmung 
der stichprobenartigen ÜberprUfung von Altfahrzeugen nicht Gebrauch gemacht haben, so ergibt 
sich filr diese aus der nunmehrigen ausdrUckl ichen Verpflichtung entsprechender Mehraufwand 
durch Vorladungen, Terminverwaltung, Ergebnisverwaltung, Durchfilhrung der PrUfung ... . . Da aber 
nicht bekannt ist, weIche Behörden diese Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der­
zeit nicht genUtzt haben, ist der tatsächl ich zu erwartende Aunvand nicht quantifizierbar. 

zu 5 ) Z  68 (§ 57 Abs. 4a - Nachweis der Versicherung) und Z 69 (§ 57a Abs.  2a): 
D ieser "Aufwand ist kaum spürbar, da im Ermächtigungsverfahren led igl ich zusätzlich das Vorliegen 
der Haftpflichtversicherung zu prUfen ist. 

. 

zu 6)Z 98  (§  1 09 Abs. 1 lit. i - zusätzliche Anforderung): 
Die Vorlage des zusätzlichen Nachweises im Verfahren zur Erte i lung einer FahrschulbewiIligung 
(Unternehmerseminar) stellt e inen nicht spUrbaren und somit nicht quantifizierbaren "Aufwand" dar. 

zu 7) Z J 14 (§ 1 1 6 Abs. 6b - Verlängerung des Fahrlehrerausweises) : 
Dieser Mehraufwand wird durch den Wegfall der Ertei lung einer Probe­
fahr(schul)lehrerberechtigung, des Entfalles der Dispensmöglichkeit von Praxiszeiten sowie dadurch, 
dass . n icht bei jedem Fahrschulwechsel ein neuer Ausweis ausgeste llt werden muss, mehr als kom­
pensiert. 

Quantifizierbarer Mehraufwand : S 1 56.000,-­
S 468.000,-­
S 624 .000,--

B )  Einsparungen ergeben sich aus folgenden Bestimmungen : 
1 )  Z 24 ( §  2 0  Abs. 1 l it. i )  - reflektierende Markierungen ohne Bewill igung 
2) Z 33 (§ 30 Abs. 5) und Z 40 (§ 40a Abs. 5 Z 26) - Unbedenklichkeitsbescheinigung durch Zu­

lassungsstel le 
3 )  Z 3 7  (§  4 0  Abs. 1 Jit. a), Z 5 8  ( §  48 Abs. 1 Z 2 )  und Z 5 9  (§  4 8  Abs. 4 )  - Entfall der Sonderre-

gelungen filr Fahrzeuge im Bereich der ÖBB und der Post 
4) Z 39 (§ 40a Abs. 5 Z 4) - Wegfall  der behördlichen Vorfragenentscheidung 
5)  Z 45 ( §  44 Abs. I l it .  b)  - verzögerte Einleitung e ines Aufhebungsverfahrens 
6) Z 54 (§ 47 Abs. 2) - Wegfall der behördl ichen Auskunftserteilung 
7) Z 64 (§ 5 1  Abs. 2) - Entfall der Weiterleitung durch die Behörde 
8) Z 67 (§  56 Abs. 5)  - Kostenbeitrag 
9) Z 1 00 (§  1 09 Abs. 3)  - Dispens von Praxiszeiten 
1 0) Z 1 1 2 (§ 1 1 6 Abs. 6) - Entfal l  Probelehrer 
1 1 )  Z 1 1 5  (§ 1 1 6a) - Fahrlehrerausweis neu 

Dieses Einsparungspotential ist wie folgt zu quantifizieren:  
zu 1 )  Z 24 (§ 20 Abs.  I Iit i - reflektierende Markierungen): 

Durch die Aufnahme in § 20 Abs. 1 dürfen bestimmte reflektierende Markierungen bewi ll igungs­
frei angebracht werden. Ohne diese Bestimmung hätte die Anbringung einer solchen reflektieren­
den Markierung einer Bewill igung durch den Landeshauptmann bedurft. 

Wenn man davon ausgeht, dass nur an I % aller zugelassenen LKW e ine solche Markierung ange­
bracht wird, so hätte das über 3000 Bewill igungsverfahren zur Folge gehabt. Bei 1 5  M inuten pro 
Antrag wären 750 Stunden erforderlich. Bei einem "C" -Bediensteten wUrde dies einen Aufwand 
von S 292.500,-- bedeuten. 

zu 2) Z 33 (§  30  Abs. 5 und Z 40 § 40a Abs. 5 Z 26 - Unbedenklichkeitsbescheinigung) : 
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Die Angaben der Länder hochgerechnet ergeben ein Einsparungspotential von ca. 5 1 00 AnlassflU­
len a ca. 1 5  M inuten, insgesamt 1 275 Stunden; (e-Bediensteter) = S 497.250,--. 

zu 3) Z 3 7  ( S  4 0  Abs. I l i t. a. Z 58 § 48 Abs. I Z 2 und Z 59 § 48 Abs. 4 - Entfal l  der Sonderregelungen 
fur Fahrzeuge im Bereich der ÖBB und der Post): 
Durch den Entfall der Sonderregelungen tur Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der ÖBB 
oder der Post und Telegrafenverwaltung bestimmt sind, kommt es zu (geringtugigen) Einsparungen 
im Bereich der Bundespolizeidirektion W ien, da alle diese Fahrzeuge derzeit bei d i eser Behörde 
zugelassen s ind. I n  Hinkunft s ind d iese Fahrzeuge nach ihrem jeweil igen Standort bei den privaten 
Zulassungsstel len zuzulassen. 

zu 4) Z 39 (S 40a Abs. 5 Z 4 - Wegfall der behördlichen Vorfragenentscheidung): 
Die Angaben der Länder hochgerechnet ergeben sich derzeit ca. 80 AnlassflilIe ä ca. 1 5  M inuten, 
insgesamt somit 20 Stunden tur einen "C" -Bediensteten = S 7.800,--. 

zu 5) Z 45 (§ 44 Abs. I l l it. b - verzögerte E inle itung e ines Aufhebungsverfahrens): 
Durch das Zuwarten erübrigt s ich in vielen Fällen die Einle itung des Verfahrens zur Aufhebung der 
Zulassung. Wie viele Verfahren tatsächlich eingespart werden können, ist aber n icht abschätzbar. 

zu 6) Z 54 (§ 47 Abs. 2 - WeefalJ der behördlichen Auskunftsertei lung): 
Die Auskunftserte i lung soll auf die Evidenz des Versicherungsverbandes übergehen. Die damit 
verbundene Entlastung der Behörde ist aber nicht quantifizierbar. 

zu 7) Z 64 (§ 5 1  Abs. 2 - Entfall der Weiterleitung durch die Behörde): 
Wie stark die damit verbundene Entlastung für die Behörde ist, kann nicht quantifiziert werden. 

zu 8) Z 67 (S 56 Abs. 5 - Kostenbeitrag): 
Wenn die Überprüfung d ie nächste Begutachtung ersetzt und eine Begutachtungsplakette anzu­
bringen ist, sol l  die Behörde auch e inen Kostenbeitrag einheben dürfen (derzeit nur, wenn schwere 
Mängel festgeste l lt werden). Damit sind Einnahmenmöglichkeiten Hir die Länder verbunden, die 
mit ca. S 1 ,000.000,-- geschätzt werden können. 

zu 9) Z 1 00 (§ 1 09 Abs. 3 - Dispens von Praxiszeiten): 
Durch den Entfall dieser Dispensmöglichkeit ",,'erden die Verfahren beschleun.igt und vereinfacht. 
Eine Quantifizierung ist aber nicht möglich. 

zu 1 0) Z 1 1 2 ( §  1 1 6 Abs. 6 - Entfall Probelehrer): 
Da in H inkunft keine Probelehrerbewill igung zu ertei len ist, hat der Lande�hallptmann weniger 
Bewil l igungen zu erte ilen, es s ind weniger Verfahren zu fUhren. Bei angenommen 1 00 Anträgen 
bedeutet das 1 00 Verfahren (ca. 30 M inuten) weniger, somit 50 Stunden Aufwand weniger tur ei­
nen "C'-Bediensteten, ergibt S 1 9.500,--. 

zu 1 1 ) Z 1 1 5 ( §  1 1 63 - Fahrlehrerallsweis): 
In H inkunft wird bei Wechsel der Fahrschule kein neuer Auswe is auszustellen sein. Dies stelIt eine 
spürbare Entlastung dar, d ie  den Mehraufwand fUr die nunmehr befristet gültigen Ausweise und 
den Austausch der alten auf neue Ausweise mehr als nur wettmacht. 

Quantifizierte Einsparungen: S 292.500,-­
S 497.250,-­
S 7 .800,-­
S 1 ,000.000,-­
S 19 .500,-­
S 1 .8 1 7.050,--

C) Kein Mehraunvand kann z.B. aus der Z 9 (§ 4 Abs. 5)  hinsichtlich der Ausrüstung zusätzlicher Fahr­
zeugkategorien mit S icherheitsgurten im H inblick auf eventuel l  zusätzlich zu tuhrende Strafverfahren 
abgeleitet werden. Die Verpflichtung zur Ausrüstung dieser Fahrzeuge mit  Sicherheitsgurten ergibt 
sich aus EU-Richtlinien (97/24, Kapite l XI und 7 7.'54 1 ). Außerdem kann wegen neuer s innvoller 
Verpflichtungen, die im Interesse der Hebung der Verkehrssicherheit ergehen, n icht M ehraunvand 
wegen allenfal ls  zu envartender Strafverfahren wegen Nichteinhaltung d ieser Bestimmungen geltend 
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gemacht werden. Es kann seriöserweise nicht abgeschätzt werden, ob es überhaupt zu Strafverfahren 
und falls ja, in welcher Anzahl kommen wird. Dies hängt von der Gesetzestreue der Norm­
unterworfenen als auch von der Kontrollintensität der Behörden ab. Daher können solche Bestim­
mungen seriöserweise n icht Gegenstand von Kostenschätzungen sein. 

Auch kann kein Mehraufwand aus der Bestimmung der Z 1 2 \  (§ 1 23 Abs. 4) abgeleitet werden. Die 
Klarste Ilung, dass die Behörde, die zur Durchfilhrung des Verwaltungsstrafverfahrens zuständig ist, 
auch für die Durchfilhrung des Verfahrens zur Lenkererhebung gemäß § 103 Abs. 2 und eines allen­
falls erforderlichen Strafverfahrens wegen Übertretung des § 103 Abs. 2 zuständig sein soll, dient 
der Verfahrensökonomie und somit einer Vereinfachung. Wäre örtl ich eine andere Behörde zustän­
dig, so müsste das Verfahren an diese Behörde abgetreten werden, was jedenfalls zu Mehraufwand 
führen würde, der ja generell vermieden werden soll. 

EU-Konformität: 
Gegeben. Es werden zum Teil Richtlinien umgesetzt. 

Besonderheiten des Normerzeugungs\'erfahrens: 
Keine. 
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2 1  kfnerl. 1 5.05.200 I vorlage .doc 
E r l ä u t e r u n g e n  

I .  A l lgemeiner Tei l :  
Seit den  letzten geringfligigen Änderungen des Kraftfahrgesetzes im Jahre 1 998 haben sich wieder einer 
Reihe von Punkten ergeben, die e ine Änderung des Kraftfahrgesetzes notwendig machen. Dies sind zahl­
reiche redaktionelle Anpassungen, Berilcksichtigung des aktuel len technischen Standes, Berilcksichtigung 
von EU-Richtlinien sowie umfangreichere Änderungen im Bereich des Fahrschulwesens. 

Im Wesentlichen sind folgende Punkte enthalten: 
t .  Entfall der Definition des I nvalidenkraftfahrzeuges, da d ieses nicht mehr zeitgemäß ist. Diese Fahr­

zeugkategorie ist auch den EU-Betriebserlaubnisrichtl inien unbekannt. 

2 .  Änderung der  Definition des "Kombinierten Verkehrs" unter Berilcksichtigung der  RL 92/ 1 1 0. Es 
muss k largestellt werden, dass der Ver- oder Entladebahnhof nicht zwingend in Österreich l iegen 
muss. 

3 .  Die Ausrüstungsverpflichtung m it Sicherheitsgurten wird auch auf mehrspurige Kleinkrafträder, 
vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, und weitere drei- und vierrädrige Kraftfahrzeuge ausgedehnt. 

4 .  E s  soll i m  § 5 Abs. 2 e ine Grundlage geschaffen werden, Tei le und Ausrilstungsgegenstände, d i e  im 
Handel feilgeboten werden, zu überprlifen, wenn der Verdacht besteht, dass nichtgenehmigte Teile 
feilgeboten werden. 

5. Bei den Bestimmungen h insichtlich der Unschädl ichkeit der Kraftstoffbestandte ile sollen auch Stof­
fe, die die übermäßige B i ldung von Treibhausgasen begünstigen, berücksichtigt werden. 

6. Bisher durfte das Ende des Auspuffrohres nicht nach rechts gerichtet sein. Diese Bestimmung hat als 
EU-widrig zu entfallen. 

7. Blaulicht wird ex lege flir Fahrzeuge der Zollwache erlaubt. 

8 .  Es sol len retroreflektierende Markierungen und KO:1turmarkierungen sowie charakteris.tische Mar­
kierungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeuge im 
S inne der ECE-Regelung Nr. 1 04 bewil l igungsfrei angebracht werden dürfen. 

Transportbegleitfahrzeuge von beeideten Straßenaufs ichtsorganen sollen Wamleuchten mit rotem 
Licht venvenden dUrfen. 

Eine Blaulichtbewill igung wird ermöglicht für Fachärzte sofem sie sich aufgrund krankenanstalten­
rechtlicher Organisationsvorschriften in Rufbereitschaft befinden, fur freipraktizierende Hebammen, 

d ie berechtigt sind Hausgeburten durchzuführen und für Autobahnstraßenmeistereien, wenn das 
Fahrzeug zur Absicherung von Unfäl len oder Staubere ichen e ingesetzt wird. 

9. Grundlage flir die Kostentragung durch den Antragstel ler flir Prilfungen zur Erlangung einer EU­
Betriebserlaubnis. 

1 0. E inige Adaptierungen der Bestimmungen im Bereich der Privatis ierung der Zulassung aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen. 

1 1 . Es entfallen d ie Sonderregelungen flir Fahrzeuge der Post- und Telegrafenvenvaltung sowie der 
Österreich ischen Bundesbahnen hinsichtlich des dauernden Standortes, des Sachbereichkennzei­
chens sowie der Möglichkeit Deckkennzeichen zuzuweisen. 

1 2. Die Vorschriften über die Verwendung von Probefahrtkennzeichen werden den Forderungen der 
Wirtschaft gemäß adaptiert und l iberalisiert. 
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Auch Fahrtunterbrechungen bis max. 72 Stunden sind im Rahmen e iner Probefahrt zulässig. 

Auch Fahrten zu ! von und die Tei lnahme an behördlich genehmigten Veranstaltungen sollen als 
Probefahrten gelten. 

Probefahrtbewil l igungen sollen auch für .Servicestationsunternehmen oder Rein igungsunternehmen, 
welche Fahrzeuge von Kunden zur Durchführung der Reinigung oder Pflege abholen und wieder zu­
rückstel len, erteilt werden. 

Die Nachweisführung wird insofern erleichtert, als die E intragung der Fahrgeste llnummer unterblei­
ben kann, wenn durch ein betriebsintemes Kontrollsystem sichergestellt ist, dass e in verwendetes 
Fahrzeug nachträglich identifiziert werden kann. 

Die zusätzliche Beschei nigung für Probefahrten auf Freilandstraßen und für Probefahrten an Sonn­
und Feiertagen enttallt. 

Die Widerrufsmöglichkeit wird exakter ausgeführt und e ine sechsmonatige Sperrfrist nach e inem 
Widerruf der Bewill igung wird vorgesehen. 

1 3 .  Hinsichtlich der Privatisierung der Zulassung wird klargestel l t, dass sich die Behörde der Evidenz des 
Versicherungsverbandes bedienen kann und keine eigene Zulassungsevidenz zu führen hat. Weiters 
wird diese Evidenz des Versicherungsverbandes auf e ine fundiertere gesetzliche Bas is gestel lt und die 
Auskunftserteilungen geregelt. 

14. Es  w ird die Bezahlung des Verkehrssicherheitsbeitrages auch in bar ermöglicht. 

1 5 . Im § 49 Abs. 4 wird die Grundlage fur die so genannten EU-Kennzeichen geschaffen (internationales 
Unterscheidungszeichen am linken Rand in einem blauen Feld). 

1 6 . Hinsichtlich  der stichprobenartigen Überprüfungen von Altfahrzeugen wird die b isherige Kann­
Bestimmung in eine Ist-Bestimmung umgewandelt. Weiters wird bei Schwerfahrzeugen diese Über­
prüfung bereits ab e inem Alter von 7 Jahren vorgesehen. 

1 7. Bei der wiederkehrenden Begutachtung wird eine entsprechende Haftpfl ichtversicherung als Ermäch­
tigungsvoraussetzung vorgeschrieben . 

1 8 . Im § 58 Abs. 2 wird zusätzlich die Möglichkeit erö1Tnet, Kennzeichentafeln abzunehmen wenn mit 
dem Fahrzeug zu starke Umweltbelästigungen verbunden sind, die auf unzulässiger nicht genehmigter 
Änderung oder aufgrund von schadhaften Teilen oder Ausrüstungsgegenständen erfolgen. 

1 9. Im § 58 Abs. 4 wird die Einhebung des Koslenersatzes fur die zur Verftigung gestellten technischen 
E inrichtungen bei Kontrol len auf der Straße vollziehbarer gestaltet. 

20. Im § 1 02 Abs. 4 wird klargestel lt, dass auch das Laufenlassen des Motors vor e inem geschlossenen 
Bahnschranken nicht erforderlich und somit nicht unvermeidbar ist. 

Im § 1 02 Abs. 5 wird vorgeschrieben, dass auch die Ausfertigung des Begutachtungsformblattes 
vom Lenker mitzuführen ist. 

2 L Es soll die Grundlage geschaffen werden, dass die Inhalte des Verbandzeuges durch Verordnung 
näher festgelegt werden bzw. die e inschlägigen Ö-Normen durch Verordnung ftlr verbindlich erklärt 
werden können. 

Die Verpflichtung, Unterlegke ile mitzufiihren, wird als Verhaltensnorm konzip iert und klargeste llt, 
dass pro Fahrzeug jewei ls mindestens nur e in Unterlegkeil mitzufuhren ist. 
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22. Es wird zur besseren Durchsetzung der geltenden Gewichtsgrenzen (u.a. 40t Limit) ausdrUcklieh 
klargestellt, dass Zwangsmaßnahmen auch schon bei geringfUgigen Gewichtsüberschreitungen (Ge­
wichtsüberschreitung um mehr als 2%, oder Achs lastüberschreitung um mehr als 6%) gesetzt werden 
dürfen. 

23. Der Zulassungsbesitzer sol l einem Lenker e ines Schwerfahrzeuges auch eine geeignete Warnkleidung 
(reflektierende Warnweste) zur VerfUgung stellen. 

24. Die bisherige Sonderregelung der Zählweise der K inderbeförderung in Omnibussen wird geändert. Im 
Gelegenheitsverkehr wird die Zählregel I :  1 e ingefUhrt. Die Sonderregelung 3 Kinder unter 14 Jahren 
als 2 Personen zu zählen, bleibt nur im Kraftfahrlinienverkehr aufrecht. 
Die Kinderbeförderung auf Motorrädern bzw. dreirädrigen Kraftfahrzeugen wird neu geregelt. Auch 
mit dreirädrigen Kraftfahrzeugen dürfen K inder nur befördert werden, die das 1 2. Lebensjahr vollen­
det haben. Das erforderl iche Lebensalter wird von 1 0  auf 1 2  Jahre angehoben um d ie Altersgrenzen 
im KFG stärker zu vereinheitl ichen. 

25. D ie Regelungen über Schülertransporte mit Omnibussen werden geändert. Die Definition wird von § 
1 06 Abs. 6 in den § 2 verschoben. Im § 1 06 Abs. 6 wird fUr Schülertransporte e ine Fahrzeugkenn­
zeichnung durch eine bl inkende Tafel  mit Kindersymbolen vorgeschrieben. 

26. Größere Änderungen gibt es im Abschnitt betreffend den Fahrschulbereich. 

Bei den Ertei lungsvoraussetzungen wird e ine Fahrschullehrerberechtigung fUr sämtliche Klassen 
oder Unterklassen von Kraftfahrzeugen verlangt. 

Es wird zusätzlich die Absolvierung eines Unternehrnerseminars vorgeschrieben. 

Die Mögl ichkeiten, als Fahrschulleiter bestellt zu werden, so l len beschränkt werden, um dadurch zu 
vermeiden, dass Personen im Ruhestand als Fahrschu lleiter auftreten. 

Es wird vorgeschrieben, dass die Fahrübungen auf dem Übungsplatz der Fahrschule zu absolvieren 
sind. 

H insichtl ich der Außenkurse wird geregelt, dass nicht mehr als zwei AußenkuT5e gleichzeit ig statt­
finden dUrfen. 

Die Mögl ichke it vom Erfordernis e ines Reifeprüfungszeugnisses fur Fahrschullehrer zu befreien, 
wird vereinfacht. Es muss nunmehr kein Mangel an Fahrschul lehrern in d iesem Bundesland gegeben 
sein. 

Die Möglichkeit noch vor abgelegter Lehrbefahigungsprüfung als Probefahrlehrer oder Probe fahr­
schul lehrer arbeiten zu können, wird besei t igt. 

Jede Ausbi ldung von Fahrschul lehrern oder Fahrlehrern soll nur mehr in ermächtigten Ausbi ldungs­
stätten erfolgen dürfen. E ine unentgeltl iche Ausbi ldung durch die Fahrschule, bei der der angehende 
Fahrschullehrer beschäftigt ist, kommt somit nicht mehr in Frage. 

Es wird e ine periodische Weiterbildungsverpfl ichtung fur Fahrschul lehrer normiert (40 Stunden 
innerhalb von 5 Jahren). 

Der Fahrlehrerausweis soll in Hinkunft d irekt dem Fahrlehrer ausgehändigt werden und nicht wie 
bisher dem Fahrschul inhaber. 

Für den Fahrlehrer g i lt in H i nkunft bei Schul fahrten e in ausdrückl i ches Alkoholl imit  von 0,5 Pro­
mi l le .  Bei Verstoß sind Zwangsmaßnahmen zu setzen. (Dies gi lt auch für den Begleiter be i Übungs­
fahrten.) 
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27 .  FOr G ewichtsüberschreitungen wird das Organmandat auf 3 .000.- angehoben. 

28. Es wird d ie Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer bestimmten Strecke rur d ie Ge­
schwindigkeitsüberwachung ermöglicht. 

29. Im Artikel 2 wird Artikel 3 der 3. KFG-Novelle geändert und die Höhe des Organmandates fur Gurt­
verletzung auf S 300,-- angehoben. 

30.  Im Artikel 4 der 4. KFG-Novelle wird klargestellt, dass die Sturzhelmverpflichtung n icht gilt für 
Lenker von einspurigen Fahrzeugen mit  geschlossenem. kabinenartigen Aufbau, d ie  durch ein geeig­
netes technisch gleichwertiges S icherungssystem (z.B .  spezielles G urtsystem) ausreichenden Schutz 
bieten. 

2 .  Besonderer Tei l :  
Zu  Z I (§ 2 Abs. 1 Z 4b): 
Die Wortfolge "eingestuft als Kleinkraftrad" stammt aus der R ichtlinie 92/6 1 /EG und sollte klarstel len, 
dass d iese Fahrzeuge hinsichtl ich der technischen Genehmigungsgrundlagen den einspurigen Kraftfahr­
zeugen (hier Kle inkrafträder) gleichgehalten s ind. Dieser Beisatz in der Fahrzeugdefillition führte aber zu 
Missinterpretationen, dass solche Fahrzeuge auch hinsichtlich der vom Lenker des Fahrzeuges zu beach­
tenden Verhaltensnormen den e inspurigen Kraftfahrzeugen gleichzuhalten wären. Um derartige Missver­
ständnisse in Hinkunft zu verme iden, soll  diese Wortfolge entfallen. 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. I Z 4c): 
Vgl. d ie  Ausführungen oben zu Z I .  Bei den vierrädrigen Kraftfahrzeugen im Sinne der Richtlinie 
92/6 1 /EWG führte die unterschiedl iche Betrachtungsv,'e ise auch zu offenen Fragen, welche Klasse von 
Lenkberechtigung für das Lenken solcher Fahrzeuge erforderl ich sei. 

Zu Z 3 (§ 2 Abs. I Z 8): 
Es entfäl lt  die Wortfolge "ausgenommen Sattelzugfahrzellge". Dadurch 501 1  der LKW-Begriff auch Satte l­
zugfahrzeuge umfassen. Derzeit entstehen aus dem Aus�chluss der Sattelzugfahrzeuge aus dem LKW­
Begri ff eine Reihe von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit straßenpolize i l ichen Maßnahmen, da d ie 
StVO andere Definitionen enthält und es fraglich sein kö:mte, ob ein Sattelzugfahrzellg als Lastfahrzeug 
angesehen werden kann. 

Zu Z 4 (§ 2 Abs. 1 Z 1 8) .  Z 8 (§ 3 Abs. 2 ), Z I I  ( §  6 Abs. 2 l it. c). Z 1 3  (§ 6 Abs. 9). Z 20 (§ 1 8  Abs . .., Z 
1), Z 22 (§  1 9  Abs. l) und Z 75  f§  94): 
Die Kategorie der Invalidenkraftfahrzeuge, wie in der Z 1 8  definiert, ist n icht mehr zeitgemäß. Solche 
Fahrzeuge fal len auch in  keine der EU-Betriebserlaubnisrichtl in ien .  Es kann daher in  Zukunft auf d iese 
Fahrzeugkategorie ersatzlos verzichtet werden. Der Begriff ,.Invalidenkraftfahrzeug" entfallt daher auch in 
den übrigen kraftfahrrecht l ichen Bestimmungen. 

Zu Z 5 (§ 2 Abs. I Z 40): 
In der Definition des komb inierten Verkehrs entfällt die Wortfolge "und wenn enhveder der Ver- oder der 
Entladebahnhof in Österre ich l iegt". Dieses Erfordernis, dass entweder der Ver- oder der Entladebahnhof 
in Österre ich l iegen muss, entspricht nicht der Richtlinie 92/ l 06 über den kombinierten Verkehr. Es muss 
daher die Defin ition des kombin ierten Verkehrs an die Vorgabe der Richtl inie angepasst werden. In H in­
kunft können daher d ie höheren Gewichte im kombinierten Verkehr zulässigerweise auch dann ausgenützt 
werden, wenn \',:eder der Ver- noch der Entladebahnhof in Österre ich l iegt. 

Zu Z 6 (§ 2 Abs. 1 Z 46); 
Die Definition des Schülertransportes war bisher im § 1 06 Abs. 6 KFG 1 967 enthalten. Es sind nunmehr 
keine Sonderregelungen hinsicht l ich der zulässigen Personenanzahl bei Schülertransporten mehr getrof­
fen. Da h insichtl ich der Kennzeichnung der fur Schülertransporte verwendeten Fahrzeuge aber weiterhin 
an den Begriff des Schülertransportes angeknüpft werden sol l ,  wird die Definition des SchUlertransportes 
in d ie  Begriffsbestimmungen des § 2 aufgenommen. 

Zu Z 7 (§ 3 Abs. 1 Z 1 . 1 .2): 
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Die Eintei lung der mehrspurigen Kleinkrafträder (Klasse L2) in den Ober- und Untergruppen des § 3 
tUhrte zu Schwierigkeiten, da dreirädrige Kleinkrafträder als Krafträder unter Abs. 1 Z 1 . 1 .2 zu subsumie­
ren s ind, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge h ingegen als Kraftwagen unter Abs. 1 Z 2.3,  und beide Fahr­
zeugkategorien als Klasse L 2 bezeichnet werden. Die Bezeichnung als Klasse L2 ergibt s ich aus der Be­
triebserlaubnisrichtl inie 92/6 1/EWG tiber die Betriebserlaubnis tUr zwe i- und dreirädrige Kraftfahrzeuge. 
FOr die nationale Einstufung soll aber weiterhin jedes vierrädrige Kraftfahrzeug als Kraftwagen und jedes 
dreirädrige Kraftfahrzeug als Kraftrad e ingestuft werden. Daher wird zur Klarste I lung und hinkUnftig 
leichteren Unterscheidbarkeit in  Abs. I Z 1 . 1 .2 der Klammerausdruck "dreirädrige" eingetUgt. 

Zu Z 9 (§ 4 Abs. 5):  
I n  die Autlistung der Fahrzeuge, die m it S icherheitsgurten ausgerUstet sein mUssen, werden Fahrzeuge der 
Klasse N2 (Fahrzeuge tUr GüterbefOrderung mit e iner zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 ,5 t und 
n icht mehr als 1 2  t) und mehrspurige K leinkrafträder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, dreirädrige Kraft­
fahrzeuge und vierrädrige Kraftfahrzeuge im Sinne der Richtl inie 92/6 I 1EWG, die nach den Vorgaben 
dieser Betriebserlaubnisrichtl in ie genehmigt werden, aufgenommen. Um e ine NachrUstung zu vermeiden, 
werden solche Fahrzeuge der Klasse N2 und drei- bzw. vierrädrigen Kraftfahrzeuge, die vor lnkrafttreten 
d ieser Bestimmung bereits genehmigt worden s ind, in der Übergangsbestimmung des § 1 32 ausgenom­
men. 

Zu Z 10 (§ 5 Abs. 2): 
Teile und Ausrüstungsgegenstände dürfen nur fe i lgeboten werden, wenn sie genehmigt sind. Da es in der 
Vergangenheit aber auch vorgekommen ist, dass n ichtgenehmigte Teile und Ausrüstungsgegenstände im 
Handel fei lgeboten werden, soll durch den neuen Abs . 2 die Möglichke it geschaffen werden, dass entspre­
chende Erhebungen und Überprüfungen d ieser Teile veranlasst werden können. Da im § 35 Abs. 8 schon 
ein Regime der Überprüfung bei Verdacht von Abweichungen von einer bestimmten Genehmigung vorge­
sehen ist, kann diese Form der Prüfung auch auf den Fall des neuen § 5 Abs. 2 (wenn gar keine Genehmi­
gung vorliegt) umgelegt werden .  

Zu  Z 1 2  ( §  6 Abs. 7 a  zweiter Satz) : 
H ier wird die Richt l inie 7 1 /320/EG idF 98!1 2/EWG berUcksichtigt. ABV ist nunmehr schon rur be­
stimmte Kraftfahrzeuge und Anhänger ab einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 .500 
kg erforderlich. 

Zu Z 1 4  (§ 7 Ahs. 3): 
Vgl. zu Z 84. 

Zu Z 1 5  ( §  l 1  Abs. 3) :  
Bei  den Bestimmungen hinsichtl ich der  Unschädl ichkeit der  Kraftstoftbestandteile sol l  n icht nur auf d ie 
Stoffe, die d ie  Luft verunre in igen können (wie bisher schon) abgestel lt werden, sondern auch auf Stoffe, 
die die übermäßige B i ldung von Treibhausgasen fordern. Auch diese sollen in Hinkunft durch eine Ver­
ordnung des Bundesministers rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenvirtschaft begrenzt wer­
den können. 

Zu Z 1 6 (§ I 1  Abs. 6): 
Es \verden die neuen Ressortbeze ichnungen berücksichtigt. 

Zu Z 1 7  (§  12  Abs. 2): 
Bisher durfte die Achse der freien Enden der Auspuffrohre n icht nach rechts gerichtet sein. Diese Vorgabe 
entspricht aber n icht der EU-Richtl inie 701 l 57/EWG, idF 96/20/EG, d ie  auch Vorschriften über Auspuf­
fan lagen enthält. Fahrzeuge m it e iner EG-Betriebserlaubnis müssen daher auch zugelassen werden, wenn 
das Ende des Auspuffrohres nach rechts gerichtet ist. Daher i st diese Bestimmung entsprechend zu ändern. 

Zu Z 1 8  (§ 14 Abs. 4a): 
B isher war keine verpflichtende Ausstattung bestimmter Fahrzeuge m it Nebelschlussleuchten vorge­
schrieben. Nebelschlussleuchten waren lediglich im § 20 geregelt, wo deren fre iwil l ige Anbringungen 
vorgesehen war. Da die ECE-Regelung Nr. 48 (durch die Richtl inie 76!756/EWG übernommen) aber die 
verpflichtende Ausrüstung bestimmter Fahrzeuge (Kraftwagen der K lassen M und l' sowie Anhänger der 
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Klasse 0) vorsieht, wird nunmehr im neuen Abs. 4a die verpflichtende Ausstattung mi t  einer oder mit  
zwei Nebelschluss leuchten vorgesehen. Die  restlichen Vorschriften des Abs.  4a entsprechen den bisheri­
gen Vorgaben aus § 20 Abs. 2 .  

Zu Z 19  (§ 17 Abs. 1 l it. c) :  
B isher mussten die Beleuchtungseinrichrungen auf e iner nicht am Gerät befestigten Vorrichtung ange­
bracht sein.  Durch den Entfall dieser E inschränkung soll nunmehr die Möglichke it  eröffnet werden, die 
Begrenzungs- bzw. Sch lussleuchten auch an den Geräten (insbes. Schneeräum- oder Streugerät) anbringen 
zu können. Be i  modemen breiten Schneeräumgeräten reicht die Verstel lmögl ichkeit der Vorrichtungen 
(Breitenweiser des Trägerfahrzeuges) n icht mehr aus, die Breite des Schneeräumgerätes besonders bei  
gehobenem Pflug erschütterungsann anzuzeigen. B i sher musste rur die Verwendung von breiteren 
Schneeräumgeräten (Seitflilgelschneepflug oder ausklappbare Frontschieber), bei denen technisch d ie 
Anbringung der Begrenzungs- bzw. Schlusslichter an Vorrichtungen am Fahrzeug n icht möglich war, um 

Ausnahmegenehmigung zum Anbringen dieser Leuchten auf dem Schneeräumgerät angesucht werden. 
Solchen Ansuchen wurde auch regelmäßig stattgegeben; es stel lt  jedoch einen verwaltung�technischen 
M ehraun.vand dar und könnte eingespart werden. 

Auch in der B undesrepubl ik Deutschland i st die Anbringung der Begrenzungs- bzw. Schlussleuchten an 
Schneeräumgeräten gesetzlich möglich und wird in der Prax is  so angewendet. Bei importierten Schnee­
pflügen müssen daher derze it, wenn keine Ausnahmegem'hmigung vorliegt, d iese Leuchten entfernt wer­
den. 

Zu Z 2 1  (§ 18 Abs. 5 ) :  
Es  handelt s ich h ier ledigl ich um eine redakt ione l le A npassung. Der Verweis im Abs. 5 auf A bs. 4 wurde 
anlässlich der 4. KFG-Nove l l e  irrtümlich n icht gestrichen. Dies wird jetzt vorgenommen. 

Zu Z 23 (§  20 Abs. I l i t .  d): 
In d ie Liste der Fahrzeuge, an denen ex lege Scheinwerfer und Warn leuchten mit b lauem Licht angebracht 
werden dürfen, werden Fahrzeuge, die zur Verwendung \ on Organen der Zol lwache bestimmt s ind, auf­
genommen. Andererseits soll die Anbringung von B laulicht an Fahrzeugen tur die Entstörung von Richt­
funk- und Koaxialkabelanlagen nicht auf Fahrzeuge der Post- und Telegrafenverwaltung beschränkt sein. 

Zu Z 24 (§ 20 Abs. I l i t. h. i und l it. j): 
Im § 1 06 Abs. 6 soll zur besonderen Kennze ichnung von Schülertransporten eine bl inkende Schülertrans­
port-Kennzeichnungstafe l  vorgeschrieben werden. In der l it. h sol l  die Grundlage tl\r das bewil l igungs­
freie Anbringen e iner solchen Tafel an den entsprechenden Fahrzeugen geschaffen werden. 

Weiters soll in der l it .  i das (freiwi l l ige) Anbringen von retroreflektierenden Markierungen und Kontur­
markierungen sowie charakteristischen Markierungen im Sinne der ECE-Regelung Nr. 1 04 zur Verbesse­
rung der S ichtbarke it  und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeuge bewil l igungsfrei ennöglicht wer­
den. Solche Markierungen d ienen der Verkehrssicherheit, da bestimmte Fahrzeuge durch d iese Markie­
rungen in der Nacht leichter erkennbar werden. Daher sol l  nicht noch eine speziel le Bewil l igung für sol­
che Markierungen erforderlich sein. Eine verpflichtende Anbringung derartiger Markierungen an be­
stimmten Fahrzeugen ist aber nicht vorgeschrieben. 

Filr Begleitfahrzeuge von Sondertransporten soll die Führung von Wamleuchten mit rotem Licht ennög­
l icht werden. Diese Fahrzeuge werden von beeideten Straßenaufsichtsorganen venvendet, die auch Ver­
kehrsregelungen vornehmen dürfen. Durch das Rotl icht sol l  die Erkennbarkeit erhöht werden. 

Zu Z 25 (§ 20 Abs. 5 l it. h. i und j): 
Hier  wird die Liste der Fahrzeuge, ftlr die B laulicht bewi l l igt werden kann, en\'eitert, da die bisherige 
Aufzählung des § 20 Abs. 5 sich als zu eng enviesen hat und bestimmte Fäl le  n icht erfasst hat. 

Zu lit. h: 
Bei  kleineren Spitälern ist es aus Kostengründen sehr häufig nicht möglich, eine Anwesenheitsbereitschaft 
von Fachärzten e inzurichten. Deshalb ist in diesen Fällen Rufbereitschaft zu Hause organis iert. Dabei i st 
aber auch ein rascher und möglichst ungehinderter Einsatz der Ärzte in Notfallen erforderlich. Die Bewil-
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I igung ist n icht rur den Arzt zu erteilen, sondern die Institution bzw. Krankenanstalt die den Bereitschafts­
d ienst organisiert, hat als Antragstel ler aufzutreten und kann das Fahrzeug, welches der Arzt venvenden 
\vird, im Antrag nennen. 

Zu l i t. i :  
Auch für rreipraktizierende Hebammen, d i e  berechtigt sind, Hausgeburten durchzufllhren, kann e s  sich als  
notv .. endig enveisen, dass die Verwendung von Blaul icht zum rascheren Erreichen des Ortes der Hausge­
burt benötigt wird .  

Zu l it. j: 
Auch für Fahrzeuge von Autobahnstraßenmeistereien kann es sich als notwendig enveisen, dass bestimmte 
Fahrzeuge mit B laul icht ausgerüstet sind. Dies spezie l l  Fahrzeuge, die zur A bs icherung von Unfal lsteilen 
oder Staubereichen eingesetzt " ... erden. In diesen Fäl len b i ldet die Verwendung von Blaul icht das effizien­
teste Warnsignal.  Bisher war die Bewi l l igung tur solche Fahrzeuge schwierig, da  diese  nicht unter e inen 
der bisherigen Fäl le des § 20 Abs. 5 subsumierbar waren. 

Zu Z 26 (§ 20 Ahs.  7): 
H ier werden retroreflektierende Markierungen, Konturmarkierungen sowie charakteristische Markierun­
gen, die gelbes Licht rückstrahlen, als weitere Ausnahme e ingefllgt. 

Zu Z 27 (§ 28 Abs.  I u .a.l: 
A ls Anpassung an die Terminologie der EU-Betriebserlaubnisrichtl inie 701l 56/EWG wird der dort ge­
bräuchl iche Ausdruck " unvol lständiges Fahrzeuges im Sinne des Artikel 2 der Richtl in ie 7011 56/EWG' 
anste l le des bisher gebräuchlichen Ausdruckes "Fahrgestell" vem'endet. 

Zu Z 28 (§ 28a Abs. 1 Z 1 ): 
H ier werden die Ven\'e ise auf d ie aktuel lsten Änderungen der Betriebserlaubnisricht l inien aufgenommen. 

Zu Z 29 (§ 28a Abs. 5): 
Die Betriebserlaubnisricht l in ien sehen als Genehmigungsvoraussetzung auch das Vorliegen eines Quali­
tätssicherungssystems vor. In den Anhängen der Betriebserlaubn isrichtl in ien ist d ies n äher beschrieben. Es 
wird daher im ersten Satz ein Vem'eis auf d ie Anhänge der Betriebserlaubnisrichtlinien aufgenommen. 
Weiters wird zur Vermeidung von Missverständnissen ausdrückl ich klargestel lt. dass der Antragsteller die 
Kosten der Überprüfung des Qual itätssicherungssystems zu tragen hat. Wenn die Behörde d iese Überprü­
fungen n icht selbst vornehmen kann, wird in aller Regel auf externe Expertengutachten zurückzugreifen 
sein. Daher soll die Kostentragungspfl icht eindeutig geregelt  sein. 

Zu Z 30 (§ 28a A bs .  7): 
Auch hier erfolgt die KlarsteIlung. dass die Kosten der Ü berprüfungen der I nhaber der Betriebserlaubnis  
zu tragen hat, 

Zu Z 3 1  (S 28a Abs. 9): 
Es handelt s ich h ierbei um die Behebung eines Venveisfehlers. Es muss richtig Abs . 1 Z 3 heißen. 

Zu Z 32 (§ 29 Abs. I a): 
Es werden die Verweise auf die aktuel lsten Änderungen der Betriebserlaubni srichtl in ien aufgenommen.  
Weiters werden d ie  Ausnahmemöglichkeiten im Sinne dieser Richtl inie näher spezifiziert und der H inwei s  
auf Fahrzeuge aus Kleinserien, auslaufenden Serien oder unter Anwendung alternativer Verfahren herge­
stellter Fahrzeuge e ingeftlge 

Zu Z 3 3  ( §  3 0  Abs. 5): 
Anstelle der Behörde, die die Zustimmung zu erteilen hat, wird hier d ie  Zulassungsstelle aufgenommen. 
Da Zulassungen nur mehr von den Zulassungsste l len vorgenommen werden, sol l  auch diese  Angelegenheit 
durch die  Zulassungsstel le vorgenommen werden. 

Zu Z 34 (§ 34  Abs. J ) : 
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Hier wird die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen erweitert. Se itens der Europäi­
schen Kommission wurde eine Stückzahlbegrenzung fur Fahrzeuge aus e iner Serienproduktion, d ie  außer­
halb der EU bereits national typengeprUft oder zertifiziert worden s ind und die die erforderlichen EU­
N achweise n icht beibringen können. Um die von der EU-Kommission vorgegebene Vorgangsweise recht­
lich einwandfrei vollziehen zu können, wird die Möglichkeit e iner Ausnahmegenehmigung fUr e ine be­
stimmte Anzahl von Fahrzeugen einer bestimmten Modellbaure ihe vorgesehen. 

Zu Z 35 (§ 3 7  Abs. 2 1 1t. cl: 
Der überholte Verweis auf die Gewerbeordnung kann entfa llen. 

Zu Z 36 (§ 3 9a): 
Der nunmehr zu stre ichende zweite Satz enth ielt die Vorgangsweise h insichtl i ch der Bestimmung des 
Höchstgewichtes bei Omnibussen und ver\'.:ies auf den § 4 Abs. 8a. Dieser § 4 Abs. 8a wurde aber mit der 
1 5 . KFG-Novel le  aufgehoben. Daher kann der zweite Satz des § 3 9a entfa l len. 

Zu Z 37 (§ 40 Abs. I l i t .  a): 
Die Fiktion des dauernden Standortes in Wien kann fUr Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der 
Österreich ischen Bundesbahnen oder der Post- und Telegrafenverwaltung bestimmt sind, aufgegeben 
\verden. Mit e iner Übergangsbestimmung wird aber s ichergest�lIt, dass keine Ummeld ung bereits zugelas­
sener Fahrzeuge erforderl ich ist. 

Zu Z 38 (§  40a Abs. 2 Z 7): 
M it der DurchfUhrung der Zulassung durch Zulassungsstellen sollte auch eine bundesweit einheitl iche 
Vorgangsweise al ler Zulassungsstellen und Behörden verbunden sein. Dies ist derzeit noch nicht ganz der 
Fall, da von den Behörden untersch iedl iche Unterlagen sowie eine AktenfUhrung in unterschiedl ichem 
Ausmaß verlangt wird. Es wird daher die Verordnungsennächtigung erweitert, um durch Verordnung (in 
der Zulassungsste llenverordnung) detaill iert und abschließend regeln zu können, welche Unterlagen vor­
zulegen s ind sowie weIche Unterlagen zum Akt zu nehmen sind. (Bisher hat es Unterschiede hauptsäch­
lich beim Besitznachweis, bei den Vol lmachten, be i den Meldezetteln . . . . .  gegeben). 

Zu Z 39 ( S  40a Abs. 5 Z 4): 
B isher war vor einer vorübergehenden Zulassung die Beurte ilung der Vorfrage des Vorliegens e ines 
H auptwohnsitzes im Bundesgebiet durch die Behörde erf,)fderlich. Diese behördliche Aufgabe wird auf­
gegeben und in Hinkunft haben die Zulassungsstel len zu beurtei len, ob der Hauptwohnsitz im Bundesge­
biet gegeben ist oder n icht. 

Zu Z 40 ( S  40a Abs. 5 Z 26): 
Vgl. auch zu Z 33 (§ 30 Abs. 5). Die Aufgabe der Zustimmung zur Ausstellung eines Duplikattypenschei­
nes (Unbedenklichkeitsbescheinigung) wird ausdrücklich in die Liste der übertragenen Aufgaben aufge­
nommen. 

Zu Z 4 1  (§  40a Abs. 8) :  
H ier wird einerseits Frist rur das Wirksamwerden e iner ZurUcklegung von sechs Monaten auf drei Monate 
verkürzt. Wie die Praxis gezeigt hat, wurden sehr viele Zulassungsstellen errichtet, sodass eine derartige 
lange Frist fur das Wirksamwerden einer ZurUcklegung nicht notwendig ist. Weiters soll  es auch ermög­
l icht werden, dass ein ennächtigter Versicherer fUr seine Zulassungsstellen einen Nachfolger benennt, der 
d iese Aufgaben übernimmt. In e inem solchen Fall soll auch ein weiteres verpflichtendes Aufrechterhalten 
des Betriebes rur eine M indestdauer n icht erforderl ich sein. 

Weiters wird klargestellt, dass bei e iner bloßen Übersiedlung des Standortes ein weiteres Aufrechterhalten 
des Betriebes am alten Standort rur eine Mindestdauer nicht erforderlich ist. 

Zu Z 42 (§ 40b Abs. 6 Z 2): 
Da die Behörde gemäß § 47 Abs. 1 keine Ev idenz mehr zu fuhren hat, muss hier eine entsprechende An­
passung vorgenommen werden. Es sind die im § 47 Abs. I aufgel isteten Daten zu erfassen und an die 
Zulassungsevidenz des Versicherungsverbandes zu übennittein. 
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Zu Z 43 e§ 40b Abs. 7): 
Die Zulassungsstel1en sind auch bisher schon berechtigt, flJr die Vornahme der Zulassung einen Kostener­
satz bis zu e iner Höhe von S 480,-- einzuheben. Unklar war, ob d ieser Kostenbeitrag auch e ingehoben 
werden darf, wenn es sich lediglich um die Ausstellung des Zulassungsscheines im Falle  e iner einge­
schränkten Zulassung durch den Landeshauptmann handelt. Gemäß § 39 erfolgt in diesen Fällen die Zu­
lassung durch den Landeshauptmann, der Aufwand rur die Zulassungsstelle h insichtlich der Datenauf­
nahme sowie Ausstel lung des Zulassungsscheines ist aber der gleiche wie bei einer "normalen" Zulassung. 
Daher soll hiermit ausdrUcklich klargestellt werden, dass der Kostenbeitrag auch rur die Ausstel lung des 
Zulassungsscheines bei einer e ingeschränkten Zulassung eingehoben werden darf. 

Zu Z 44 (§ 40b Abs. 9): 
Der letzte Satz, wonach der Antragsteller diese Daten nur zur DurchfUhrung der Rückrufaktion verwenden 
darf, ist sinnstörend, da der Antragstel ler keine Daten erhä lt. Dieser Satz stammte alls einer Version der 
Regierungsvorlage der 1 9.KFG-Novelle, die neben der Möglichkeit der Zustel lung eines Informations­
schreibens auch die Möglichkeit der Bekanntgabe der Daten der Zulassungsbesitzer vorsah. D iese 2. 
Mögl ichkeit wurde letztendlich aber nicht venvirkl icht. Dcr letzte Satz, der auf d iese Möglichkeit abste l lt, 
wurde aus Versehen aber nicht  e l iminiert. 

Zu Z 45 (§ 44 Abs. } l it. b): 
Derzeit ist das Verfahren zur Aufhebung der Zulassung spätestens einen Monat ab Einlangen der Anzeige 
des Versicherers gemäß § 6 1  Abs. 3 einzuleiten. Oftmals kommt es derzeit in der Praxis zu Überschnei­
dungen, d.h. die Verständigung des Versicherers, dass Leistungsptl icht wieder besteht, langt einige Tage 
später bei der Behörde ein.  Es ist aber schon ein Aufhebungsverfahren eingeleitet bzw. abgesch lossen . 
Um den Aufwand der Behörde zu verringern, soll daher vorerst ein Zeitraum \'on zwei Monaten abge­
\ ... artet \ ... erden, bevor das Aufhebungsverfahren e ingeleitet wird. 

Zu Z 46 bis 5 1  : 
Die Bestimmungen über d ie Probefahrtkennzeichen ha�en sich nach Ansicht der Wirtschaftskammer 
Österreich als realitätsfremd herausgeste llt. Die Bestimmungen sollten daher an die tatsächlichen Gege­
benheiten bzw. Notwendigkeiten angepasst werden. 

Zu Z 46 ( §  4 5  Abs. 1) :  
Es sol len auch Fahrtunterbrechungen bis maximal 72 Stunden im Rahmen e iner Probefahrt zulässig sein. 
Diese N otwendigkeit stel lt sich immer wieder, wenn Fahrzeu&e über ein Wochenende einem potenziellen 
Käufer zur Verfligung gestellt werden, oder wenn Fahrzeuge auf Straßen mit öffentlichem Verkehr vor­
übergehend abgestel l t  werden müssen. Weiters werden in der Z 4 auch Fahrten zu und von behördlich 
genehmigten Veranstaltungen als Probefahrten angesehen. Auch d iesbezüglich hat es in der Vergangen­
heit Probleme gegeben, die nunmehr bereinigt werden sol len. 

Zu Z 47 (§ 45 Abs. 1 a): 
Um die Dauer der Fahrtunterbrechung auch tatsächl ich überprüfen zu können, muss ein entsprechender 
Nachweis mit einer Eintragung hinsichtlich des Beginnes der Fahrtunterbrechung im Fahrzeug h interlegt 
werden. 

Zu Z 4 8  (§ 45 Abs. 3): 
Seit einiger Zeit gibt es den G eschäftszweig der Rein igung und Pflege von Fahrzeugen flir Kfz-Händler. 
Für diese Unternehmen stellt die Bewil l igung von Probefahrtkennzeichen flir - in der Regel nicht ange­
meldete - Fahrzeuge um diese zu ihrem Betrieb und umgekehrt wieder zurUckzuUberstel len eine dringen­
de N otwendigkeit dar. Es werden daher in der neuen Z 1 .5 .  auch Servicestationsunternehmen oder Reini­
gungsunternehmen aufgenommen. 

Weiters wird in der Z 4 eine Verlässlichkeit rur die Ven\'endung der Probefahrtkennzeichen verlangt. 
Seitens der Behörden wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 45 Abs. 6 letzer Satz die Behörde zwar die 
Bewi l l igung der Vem'endung von Probefahrtkennzeichen bei Missbrauch aufheben kann, jedoch vom 
Gesetz keinerlei Vorsorge getroffen worden ist, wann eine solche Bewil l igung wieder beantragt bzw. 
wieder ertei l t  werden kann. Die Behördenpraxis sieht zwar gewisse Sperrfristen vor, innerhalb derer eine 
neue Bewil l igung nach einem vorangegangenen Entzug nicht ertei lt  wird, jedoch ist fragl ich, ob diese 
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auch haltbar sind. Es wäre daher e ine Bestimmung aufzunehmen, d ie ausdrückl ich vorsieht, dass eine 
neuerliche Probefahrtbewil l igung nur ertei lt werden darf, wenn der Antragsteller auch eine rur d ie Ver­
wendung von Probefahrtkennzeichen erforderliche Verlässl ichkeit besitzt. Wenn eine Probefahrtbewilli­
gung wegen Missbrauchs entzogen worden ist, so kann d iese Verlässl ichkeit rur e inen Zeitraum von sechs 
Monaten n icht angenommen werden. Somit wird eine sechsmonatige Sperrfrist geschaffen. 

Zu Z 49 (§ 45 Abs. 5): 
Es handelt sich h ier lediglich um eine redaktionel le Anpassung. Der Verweis auf § 4 Abs. 8a geht ins 
Leere, wei l  d ieser bereits durch die 1 5 . KFG-Novelle aufgehoben worden ist. Richtig muss der Verwei s  
daher § 4 Abs. 6 b i s  9 l auten. 

Zu Z 50 (§ 45 Abs. 6) :  
Hier w ird einerseits einer Forderung der Wirtschaft entsprochen, dass die E intragung der Fahrgestel l­
nummer unterbleiben kann, wenn durch ein betriebsinternes Kontrollsystem sichergestellt ist ,  dass das 
venvendete Fahrzeug auch nachträglich identifiziert \ ... erden kann. Weiters kann die zusätzl iche Beschei­
nigung rur Probefahrten auf Freilandstraßen und tUr Probefahrten an Sonn- und Feiertagen über das Ziel 
und den Zweck der Probefahrt entfallen. Diese Bestimmung ste l lte eine unbi l l ige Härte und Benachte i l i ­
gung insbesondere von Unternehmungen des Fahrzeughandels dar, die e inen S itz außerhalb von Ortsge­
bieten haben. Stattdessen ist fur den Lenker e in Zusatzblau zum Probefahrtschein auszustellen, in weI­
chem der Name des Lenkers und der Beginn der Probefahrt sowie Marke und Type des Fahrzeuges er­
sichtlich sind. Der bisherige letzte Satz, wonach die Behörde die Bewi l l igung bei Missbrauch oder wenn 
d ie Vorschriften des Abs. 6 nicht e ingehalten werden, aufheben kann, wird in den neuen Abs. 6a Uber­
nommen. 

Zu Z 5 1  ( §  45 Abs. 6a): 
Es wird die W iderrufsmöglichkeit exakter ausge mhrt. Bei wiederholtem M issbrauch sol l die Bewi l l igung 
widerrufen werden können. Weiters wird klargestel l t .  dass e ine neuerl iche Be\\ i l l igung n icht vor Ablauf 
von sechs Monaten ertei l t  werden darf. 

Zu Z 52 (§ 46 Abs. 3) :  
Auch h ier handelt es s ich lediglich um e ine redaktione l le Anpassung. Die früher im § 1 04 Abs.  9 enthalte­
nen Werte finden sich nunmehr im § 4 Abs. 7a. Daher hat der Vemeis richtig . .  § 4 Abs. 6 bis 9" zu lauten. 

Zu Z 53 (§  47 Abs. I und Abs. 1 a): 
Es erfolgt h ier eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Seit der Übernahme der Zulassung durch 
d ie Zulassungsstellen muss die Behörde keine e igene Zulassungsevidenz der in ihrem örtl ichen Wirkungs­
bere ich zugelassenen Fahrzeuge mehr fuhren. Diese Evidenz fUhrt nunmehr d ie  Gemeinschaftse inrichtung 
der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer. Im ersten Satz er­
folgt die Einschränkung, dass die Behörde ledig l ich dann eine e igene Evidenz zu fuhren hat, wenn die 
Zulassung nicht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird. Am Ende des Absatzes I wird ergänzt, dass 
die Behörde die Zulassungsdaten der in ihrem örtl ichen Wirkungsbereich zugelassenen Fahrzeuge aus der 
Evidenz der Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung be­
rechtigten Versicherer (Vers icherungsverband) verwenden können muss. 

Auch im Abs. I a erfolgt d ie  Klarste I lung, dass die Behörde hinsichtlich der DatenUbermittlung nur dann 
tätig zu werden hat, wenn die Zulassung n icht durch Zulassungsstellen vorgenommen wird. Erfolgt die 
Zulassung durch Zulassungsstellen, so erfolgt auch die DatenUbermittlung durch die Gemeinschaftsein­
richtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer. 

Zu Z 54 (§  47 Abs.  2): 
Die Auskunftserte i lung der Behörde an Organe des Bundes usw. entfällt, da diese Auskunftsmöglichkeiten 
im neuen § 47 Abs. 4a auf die Evidenz des Versicherungsverbandes übergeht. 

Zu Z 55 (§ 47 Abs. 4): 
Im Einle itungssatz erfolgt d ie Änderung, dass die Zulassungsbehörden ledigl ich dann Daten dem Bun­
desminister rur Inneres zu übermitteln haben, wenn sie selbst die Zulassung vornehmen. Eine Datenüber­
mittlung ist durch die Zulassungsbehörden dann n icht erforderlich,  wenn die Zulassung durch Zulassungs-
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stellen vorgenommen wird. Die Wortfo lge " im Falle der Dringlichkeit" bei der Auskunftserteilung ent­
fal l t. Aufgrund der technischen Entwicklung in den letzten Jahren ist e ine derartige Beschränkung der 
Auskunftsertei lung n icht mehr notwendig. Weiters werden auch die Gemeindewachkörper in die Liste der 
gem. § 47 Abs. 4 an das B undesmin isterium für I nneres Anfrageberechtigten aufgenommen. Bedingung 
h iefur i st aber, dass die Gemeindewachkörper die technischen Voraussetzungen für derartige Anfragen an 
das Bundesministerium für Inneres schaffen müssen. 

Zu Z 56 (§  47 Abs. 4a und 4b): 
Diese neue Bestimmung bildet d ie Grundlage für die Evidenz der Gemeinschaftse inrichtung der zum 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Vers icherer. Es wird festgelegt, dass d ie  
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der  Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versi­
cherer die übermittelten Daten in einer Evidenz zu erfassen und zu speichern hat. Diese Datenbank soll 
auch d ie Grundlage für die Vem'endung der EDV-mäßig erfassten Daten für weitere Zulassungsvorgänge 
bilden. Es wäre unnötiger Aunvand, wenn die bereits e inmal erfassten Daten bei e iner Neuzulassung 
nochmals in das System eingegeben werden müssten. Es  dient daher der Effizienzste igerung, wenn bereits 
im System vorhandene · Daten für neuerliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungsvorgängen 
verwendet werden können. Auch können dadurch E ingabefehler vermieden werden. 

Weiters wird geregelt, welche Stellen Auskünfte aus d ieser Zulassungsevidenz erhalten können. Dabei 
wird in der Z 5 auch ein Punkt aus der Richtl inie 2000/26/EG, ABI .  Nr. L 1 8 l !65 vom 20. Jul i  2000, (4 . 
Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie) hinsichtlich der Auskunftsste l len umgesetzt. Die Evidenz des Versi­
cherungsverbandes soll die Funktion der Auskunftsstelle im Sinne des Artikels 5 dieser R ichtl inie ilber­
nehmen. 

Abs. 4b bildet die Grundlage für die Datenübermittlung durch diej en igen, d ie  Typenscheine ausstellen 
(Hersteller, Bevollmächtigter, Generalimporteur). Dabei handelt es sich lediglich um fahrzeugspezifische 
und nicht um personenbezogene Daten. Wenn diese Daten aus der Evidenz übernommen werden, erübrigt • 

sich  die manuelle E ingabe. 

Zu Z 57 ( S  4 7  Abs. 5): 
H ierbei handelt es sich ledigl ich um eine redaktionelle Anpassung. Der Venveis wird auf den neu geschaf­
fenen Abs. 4a ausgeweitet. 

Zu Z 58 (§ 48 Abs. I Z 2): 
Es entfallt die Mögl ichkeit der Zuweisung eines Deckkennzeichens für Fahrzeuge, d ie zur Venvendung i m  
Bereich der Österre ich ischen B undesbahnen oder der Post- und Telegrafenverwaltung bestimmt sind. 

Zu Z 59 (§ 48 Abs. 4):  
Fahrzeuge, d ie zur Venvendung im Bere ich der Österreichischen Bundesbahnen oder der Post- und Tele­
grafenvenvaltung best immt s ind, werden auch aus der Auflistung der Fahrzeuge, denen ein Sachbereichs­
kennzeichen vorbehalten i st, herausgenommen. 

Zu Z 60 (§ 48a Abs. 3 und 4): 
Die Einzahl ung des Vekehrssicherheitsbe itrages mittels e ines zur postal ischen Einzahlung geeigneten 
Beleges hat s ich in der Praxis als zu eng em iesen. Es soll daher auch die E inzahlung bar bei der Behörde 
ennögl icht werden. 

Die Möglichkeit der Barbezahl ung bei der Behörde wird auch rur die Entrichtung des Kostenbeitrages von 
S 200,-- vorgesehen. 

Zu Z 6 1  (§ 49 Abs. 4): 
Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge sollen eine rote Kennzeichentafel, wie sie derzei t  auch Motorfahrräder 
führen, erhalten. Be i  diesen Fahrzeugen handelt es sich zwar um Kraftwagen, jedoch ist ihre Bauartge­
schwindigkeit m it 45 kmlh begrenzt. Daher d ient d ie rote Tafe l  der leichteren Identifizierung, dass es sich 
um e in langsames, vierrädriges Leichtkraftfahrzeug handelt. 
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Im 4 .  Satz entfllllt der Verweis auf Kennzeichentafeln gemäß Z 1 und 2, da nunmehr alle Ta fe I arten rück­
strahlend ausgefllhrt sind. Weiters wird die Grundlage fllr die so genannten "EU-Kennzeichen" geschaf­
fen .  I n  einem blauen Feld am rechten Rand soll das internationale Unterscheidungszeichen wiedergegeben 
werden. Um diesen blauen Balken auf der Tafel unterzubringen, muss die Schriftstärke der Zeichen 
(Buchstaben und Ziffern) verändert werden. Dies muss auch in  der KDV berücksichtigt werden. Die 
Kennzeichentafelherstel ler müssen ihre Produktionsmittel umstel len und seitens des Versicherungsver­
bandes muss das EDV-Programm fllr die Zulassung angepasst werden, da die Tafelbestellung und Liefe­
rung über das E DV-System abgewickelt wird. Für diese Umstellungsarbeiten muss ein zeitl icher Vorlauf 
von 8-9 Monaten vorgesehen werden. Daher soll diese Bestimmung erst mit 1 .  Jul i  2002 in Kraft treten. 

Zu Z 62 (§ 49 Abs. 6): 
Hier erfolgt e inerseits im ersten Satz die Ergänzung, dass an vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen lediglich 
hinten die vorgesehene Kennzeichentafel angebracht sein muss. Im dritten Satz entfl:ilIt die Wortfolge "im 
Sinne des § 14 Abs. 6" da es  sich bei den erwähnten Kennzeichenleuchten nur um die im K FG geregelten 
handeln kann. Die Best immungen über Kennzeichenleuchten s ind zurzeit im § 14 Abs. 6 sowie fllr Kraf­
träder im § 1 5  enthalten . Im v ierten Satz ist derzeit nur geregelt, dass be i Anhängern und Motorfahrrädern 
auch die Umrandung (der Kennzeichentafel) vollständig sichtbar sein muss. Das Umbiegen des Randes ist 
derzeit daher nur bei Anhänger- oder Motorfahrradkennzeichentafeln strafbar. Es wird daher nunmehr 
generel l  festgelegt, dass die Umrandung in jedem Fall vol l ständig sichtbar sein muss. 

Zu Z 63 (§  50 Abs.  2) :  
H ier  wird a ls  neuer zweiter Satz eine Regelung getroffen, dass alte, schwarze Kennzeichentafeln n icht 
mehr erneuert werden können. \Venn nunmehr eine alte, schwarze Kennzeichentafel  unleserlich wird, so 
wird von Amtswegen ein neues Kennzeichen zugewiesen und eine neue, weiße Kennzeichentafel mit EU­
Emblem zugewiesen. Weiters sind alle notwendigen Änderungen durchzuftlhren und ein neuer Zulas­
sungsschein auszufolgen. Dies gilt auch fur herkömmliche weiße Kennzeichentafeln. Auch bei diesen wird 

. ein neues Kennzeichen zugewiesen und eine neue Tafel mit EU-Emblem ausgefolgt. 

Weiters wird die Möglichkeit eröffnet, fre iwil l ig die bi sherige Tafel gegen eine neue Tafel mit EU­
Emblem auszutauschen, wobei auch in diesem Fall ein anderes Kennzeichen zugewiesen wird. Es kann 
aber auch eine neue Tafe l  unter Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens beantragt werden. In diesen 
Fällen kann die neue Tafel aber n icht sofort ausgefolgt werden, da s ie erst hergestel lt werden muss. Es ist 
somit ein Zeitraum rur die Produktion abzuwarten . 

Zu Z 64 (§ 51  Abs. 2):  
H ier entflillt der bisherige zweite Satz, wonach die Anzeige an die Behörden, in deren örtl ichem Wir­
kungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist und von dieser an die Zulassungsstelle, die den Zulassungs­
schein ausgeste llt hat, weiterzuleiten ist. 

Zu Z 65 ( §  5 6  Abs. I Z 1): 
H ier erfolgt die Ergänzung. dass die Bedenken der Behörde insbesondere dann begründet sein werden, 
wenn aus einer Verkehrsunfal lmeldung ersichtlich ist, dass das Fahrzeug schwere Beschädigungen wie 
z.B.  gravierende Verformungen des Fahrwerkes oder Ähnl iches aufwe ist. Eine solche Vorgangsweise ist 
derzeit lediglich auf Erlassbasi s  festgelegt und soll nunmehr im Gesetz verankert werden. 

Zu Z 66 (§  56  Abs.  I a): 
Die spezie l le besondere Überprüfung fllr Altfahrzeuge ist fiir Fahrzeuge vorgesehen, deren erstmalige 
Zulassung länger als zwölf Jahre zurückliegt. Da nunmehr seit der 1 9 . KFG-Novelle auch Schwerfahrzeu­
ge der wiederkehrenden Begutachtung und n icht mehr der behördl ichen Überprüfung unterl iegen, wären 
auch ältere Schwerfahrzeuge einer solchen besonderen stichprobenartigen Überprüfung zu unterziehen. 
Da fur diese Fahrzeuge der Zeitraum von 12 Jahren aber zu lang bemessen ist, wäre für die Schwerfahr­
zeuge auf eine Zulassung, die länger als 7 Jahre zurückliegt, abzustellen. 

Da die bisherige "Kann"-Bestimmung zu M issinterpretationen Anlass gegeben hat, soll nunmehr klarge­
stellt werden, dass die Behörde stichprobenartig Überprüfungen durchzuführen hat (auch die bisherige 
Formulierung war als Verpflichtung zu verstehen). 
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We iters wird die Möglichkei t  geschaffen, dass die Behörde die Auswahl der Fahrzeuge und die Vorladung 
dem Landeshauptmann (LandesprUfstel le) übertragen kann. 

Zu Z 67 (§ 56 Abs. 5) :  
Gemäß § 56 Abs. 4 i s t  ein Kostenbeitrag lediglich dann zu entrichten, wenn schwere Mängel festgestel lt 
\ .. urden. Wenn die besondere Überprüfung von der Behörde aber so angeordnet wird, dass s ie h ins ichtl ich  
des  nächstfäll igen Begutachtungstermines die nächste wiederkehrende Begutachtung ersetzen kann, so i st 
auch der Kostenbeitrag für d iese besondere ÜberprUfung zu le isten. Es könnte sonst Fäll e  geben, dass die 
Zulassungsbesitzer d iese besondere Überprüfung an Stelle der wiederkehrenden Begutachtung Ober die 
Behörde abwickeln und dadurch Kosteneinsparungen haben. 

Zu Z 68 e§ 57 Abs. 4a): 
Es wird für notwendig erachtet, dass die ermächtigten ÜberprüfungssteJ len eine entsprechende Haft­
pflichtversicherung zur Deckung etwaiger i m  Zusammenhang mit der Überprüfung entstehender Ansprü­
che abgeschlossen haben. Der Absch luss d i eser Versicherung stel lt e ine Ermächtigungsvoraussetzung dar. 

Zu Z 69 (§ 57a Abs. 2a): 
Siehe zu Z 68.  

Zu Z 70 (§ 57a Abs. 3 Z J ) ; 
Es muss klargestel lt  werden, dass die Ausnahme fur historische Kraftfahrzeuge nur n.ir solche gemäß Z 4 
(mit einem Baujahr vor 1 960) gi lt. da sonst fur h istorische Kraftfahrzeuge ab Baujahr } 960 keine Frist 
und somit keine Begutachtungsvorschrift gelten wUrde. 

Zu Z 7 1  ( §  57a Abs. 10) :  
In d e r  Prüf- u n d  Begutachtungsste llenverordnung i st die elektronische Führung d e s  Begutachtungsfonn­
blattes angeordnet. Dabei ist vorgesehen,  dass die entsprechenden Daten von einer zentralen Ste l le  ge­
sammelt und rur die weitere statistische Verarbeitung in der Anstalt Statistik Österre i ch aufbereitet wer­
den. Es soll für d ie Vorgangswe ise eine e indeutige gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Die zentrale 
Stel le  w ird von den ermächtigten Plakettenherstel lern. die auch die Software zur Erfassung der Daten des 
Begutachtungsfonnblattes zur Verfugung stel len, namhaft gemacht werden. 

Weiters wird die G rundlage dafür geschaffen, dass der Landeshauptmann Auskünfte bzw. Zugriff auf d ie  
Daten erhält, damit aufgrund d ieser Daten die Qualitätssicherung u n d  Übem'achung der Begutachtungs­
ste I len erleichtert w ird . 

Zu Z 72 (§ 58 Abs. 2): 
Es wird hier im n euen zwe iten Satz die Mögl ichke it  eröffnet, auch vor Ort die Kennze ichentafe l n  abzu­
nehmen, wenn m it dem Fahrzeug zu starke Umweltbelastung verbunden ist und dies aufgrund unzulässi­
ger, n icht genehmigter Änderungen oder aufgrund von schadhaften Teilen oder Ausrüstungsgegenständen 
erfolgt. Die Mögl ichkeit der Kennzeichentafelabnahme war bisher im § 58 Abs. } l ed ig l ich bei Gefähr­
dung der Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges mögl ich.  

Zu Z 73 (§ 58 Abs. 4): 
Die derzeitige Bestimmung des Abs. 4 führt zu Problemen in der prakt i schen Abwicklung. Es soll nun­
mehr daher eindeutig geregelt werden, dass der Kostenersatz vom Fahrzeuglenker zu entrichten ist und 
von der Behörde oder von den von ihr hierzu bestimmten Organen e inzuheben ist.  

Zu Z 74 (§ 82 Abs. 4); 
Die EU-Verordnung Nr. 24 1 1 / 1 998 s ieht vor, dass auch Nationalitätskennbuchstaben i m  Kennzeichen 
(auf der Kennze ichentafe l) als A lternative zum internationalen Unterscheidungszeichen des Wiener Über­
e inkommens akzeptiert werden müssen. Diese EU-Verordnung widerspricht somit zum Teil der Best im­
mung des § 82 Abs. 4, welcher ausdrücklich e in  bestimmtes internationales Unterscheidungszeichen (nach 
dem W iener Übereinkommen) verlangt. Daher 5011 durch den neuen vierten Satz auf die sich durch die 
EU-Verordnung 24 1 1 / 1 998 bietende M öglichkeit hingewiesen werden. 
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Zu Z 76 (§ 98 Abs. I ): 
Die zulässigen Geschwindigkeiten fUr Langgutfuhren und fUr Großviehtransporte sind - wie fUr die ande­
ren Fahrzeugarten auch - im § 58 KDV festgelegt. Die zusätzliche Regelung im G esetz kann daher ent­
fal len. 

Zu Z 77 § 99 Abs. 3 letzter Satz: 
Derzeit besteht ein Unterschied zwischen § 99 Abs. 3 und 4 hinsichtlich der Verwendung des Begren­
zungsl ichtes bei Tag und guter Sicht. Aufgrund der derzeitigen Formul ie rung ist dies im Ortsgebiet n icht 
erlaubt, auf Frei landstraßen (Abs. 4) aber sehr wohl erlaubt. D ies soll hiermit geändert werden. 

Zu Z 78 (§ 99 Abs. 5): 
H ier erfolgt die Ergänzung, dass das speziel le Abblendlicht rur Gasentladungslichtquellen nicht gemein­
sam mit Nebell icht venvendet werden darf. Dies ergibt sich aus EU-Richtlinien und \';ilrde eine zu große 
Blendungsgefahr der anderen Verkehrstei lnehmer bedeuten. 

Zu Z 79 (§ 99 Abs. 6 l it .  k): 
Durch d ie Neuregelungen im Zusammenhang mit SchUlertransporten kann auch der Verweis auf § 1 06 
Abs. 6 zweiter Satz entfallen. 

Zu Z 80 (§ 1 0 1  Abs. 5):  
Es entfällt  der zweite Halbsatz des ersten Satzes, wonach dies n icht gilt fUf die Beförderung im Vor- und 
Nachlaufverkehr, sofern die Summe der Gesamtgewichte bei der Beförderung von kranbaren Sattelanhän­
gern 39.000 kg und bei der Beförderung von Containern und Wechselautbauten 42.000 kg nicht über­
schreitet. 

Diese Bestimmung hätte bedeutet, dass im Vor- und Nachlaufverkehr auch das jeweils fUr das Fahrzeug 
festgelegte höchste zulässige Gesamtgewicht überschritten werden dUrfte. Dies ist aber durch die Anpas­
sung der Gewichtsgrenzen an die EU-Gewichtsgrenzen nicht (mehr) notwendig. E in Fahrzeug im Vor­
oder Nachlaufverkehr, das die höheren Gesamtgewichte ausnutzen möchte, muss auch ein entsprechendes 
höchstes zulässiges Gesamtgewicht auf\veisen. 

Zu Z 8 1  (§ 1 02 Abs. 4): 
H ier wird als neuer zweiter Satz die KlarsteIlung getroffen, dass das Laufenlassen des Motors jedenfalls 
n icht bei längerem Halten oder beim Anhalten vor e inem geschlossenen Bahnschranken erforderlich ist. 
Durch e ine solche Bestimmung soll dem Umweltschutz Rechnung getragen werden und die Verschmut­
zung der Luft durch Autoabgase vermindert werden. E in Zuwiderhandeln ermöglicht auch das E inschrei­
ten von Exekutivorganen. 

Zu Z 82 (§ 1 02 Abs. 5 l i t .  a): 
Es wird nunmehr vorgeschrieben, dass auch die Ausfertigung des Begutachtungsfornlblattes mitzufUhren 
und bei Straßenkontrollen auszuhändigen ist. Dadurch können bei Straßenkontrol len auch RückschlUsse 
auf die DurchfUhrung der Begutachtung sowie den technischen Zustand des Fahrzeuges gemacht werden. 

Zu Z 83 (§ 1 02 Abs. 5 l it .  cl: 
Durch den Entfa l l  der speziellen Bestätigung fUr Probefahrten auf Freilandstraßen und an Sonn- und Fei­
ertagen ist die l it. c zu adaptieren. Neu ergänzt wird das Zusatzblatt zum Probefahrtschein, aus dem jeden­
fal ls der Name des Lenkers, das Datum des Tages des Beginnes der Probefahrt sowie Marke und Type des 
Fahrzeuges ersichtl ich sind. 

Zu Z 84 (§ 1 02 Abs. 5) : .  
H ier wird jeweils i n  den Venveisen die l it. a ergänzt, da die Regelungen auch auf das Dokument gemäß 
l it .  a { Begutachtungs formblatt) anzuwenden sind. 

Zu Z 85 (§ 1 02 Abs. 1 0): 
H ier wird e inerseits eine Verordnungsermächtigung fUr den Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und 
Technologie geschaffen, die näheren Bestimmungen h insichtl ich des mitzufUhrenden Verbandzeuges 
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festzulegen. Insbesondere können hiebei die Vorgaben der einschlägigen Ö-NORM fiir verbindlich erklärt 
werden. 

Weiters wird die Verpflichtung tUr den Lenker aufgenommen, bei Kraftfahrzeugen mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg und bei anderen als le ichten Anhänger pro Fahrzeug 
jeweils mindestens einen UnterJegkeil mitzufiihren. Bisher war diese Verpflichtung im § 7 Abs. 3 als 
Fahrzeugausstattungsvorschrift enthalten. Dabei wurden mindestens zwei Unterlegkeile verlangt. Nun­
mehr wird diese Verpflichtung als Verhaltensnorm unter den Lenkerpflichten aufgenommen und klarge­
stellt, dass pro Fahrzeuge lediglich ein Unterlegkeil mitzuführen ist. 

Zu Z 86 (§ 1 02 Abs. 12 lit. 0: 
Die Zwangsmaßnahmen können auch gesetzt werden, wenn der Fahrlehrer bei Schulfahrten oder der B e­
gleiter oder der Ausbi ldner gegen d ie tur sie geltenden Alkoholbestimmungen verstoßen haben. 

Zu Z 87 (§ 1 02 Abs. 12 lit. g): 
Überladene Fahrzeuge bzw. Fahrzeuge, die das 40 t Limit nicht einhalten stellen einen Missstand dar, den 
es abzustel len gilt. Dabei erweist sich das Abstellen des Fahrzeuges, somit die Verhinderung der Weiter­
fahrt als das zweckmäßigste Mittel. Diese Zwangsmaßnahme ist möglich, wenn durch die Übertretung die 
Verkehrssicherheit geflihrdet wird. Da es in der Praxis oft schwierig ist zu beurtei len, wann die Ver­
kehrssicherheit durch die Übertadung geflihrdet wird, soll durch die Aufnahme eines konkreten Wertes 
(jedenfalls bei Überschreitung des zulässigen Gewichtes um mehr als 2 % oder der zulässigen Achslasten 
um mehr als 6 %) d ie Vollziehung erleichtert und somit d ie Einhaltung der gesetzlichen Gewichtsgrenzen 
sichergestellt werden. 

Überladene und somit zu schwere Fahrzeuge gefährden durch ihr unzulässigerv:eise erhöhtes Gewicht 
n icht nur unmittelbar, konkret andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch mittelbar durch die stärkere Ab­
nUtzung und Schädigung der Straßen. Dadurch kommt es vermehrt zu Spurrillen, welche negative Aus­
wirkungen auf das Fahrverhalten anderer Fahrzeuge haben und insbesondere bei Regen durch die erhöhte 
Aquaplaninggefahr ein immenses Sicherheitsrisiko bilden. Daher ist es durchaus gerechtfertigt auch schon 
bei relativ geringfiigigen Gewichts- bzw. AchslastUberschreitungen von einer Gefahrdung der Verkehrssi­
cherheit durch ein solches Fahrzeug auszugehen. Außerdem stel lt die Überschreitung der Achslast in Ver­
bindung mit der zulässigen Geschwindigkeit ein großes Sicherheitsrisiko im Hinblick auf die Tragfähig­
keit der Reifen dar. 

Zu Z 88 (§ 1 02 Abs. 1 2  I it. k): 
Weiters werden Zwangsmaßnahmen auch ermöglicht, wenn gegen Artikel 5 der EU-VO 3820/85 hin­
sichtlich des Mindestalters verstoßen wird. 

Zu Z 89 (§ 1 02 Abs. 1 2): 
Vgl. zu Z 87.  Zu schwere Fahrzeuge sollen nur nach Abladen oder Umladen der Überlast die Fahrt fort­
setzten dUrfen. In der Regel wird daher e in Ersatzfahrzeug tUr die Aufnahme der Überlast organi siert 
werden mOssen. Wenn ein Umladen am Ort der Kontrolle insbesondere aus S icherheitsgrUnden nicht 
möglich ist, so kann der Transport unter Begleitung und Einhaltung e iner geringen Geschwindigkeit an 
eine nahe gelegene geeignete Stelle weitergetUhrt werden. Bei geringer G eschwindigkeit ist das Sicher­
heitsrisiko geringer, da die Belastung für die Reifen geringer ist. 

Zu Z 90 e§ 1 03 Abs. i Z 2): 
Die Ziffer 2 wird neu und übersichtlicher gestaltet. Weiters wird als letzter Punkt die Verpflichtung nor­
miert, dass der Zulassungsbesitzer auch dafUr zu sorgen hat, dass bei bestimmten Fahrzeugen die erfor­
derlichen Unterlegkeile bereitgeste llt sind. 

Zu Z 9 1  ( §  1 03 Abs. 1 Z 5): 
Mit der 1 9. KFG-Novelle wurde eine Sonderregelung betreffend das Vermieten von Omnibussen geschaf­
fen und damit klargestellt, wen die Pflichten des Zulassungsbesitzers treffen. Diese Bestimmung muss 
auch auf das Vermieten von LKW und Sattelzugfahrzeugen ausweitet werden. 

Zu Z 92 (§ 1 03 Abs. 3 ): 

220/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 43 von 49

www.parlament.gv.at



Hier wird der zweite Satz ergänzt, dass dem Lenker n icht nur Kälte- und Regenschutzkleidung sondern 
bei Schwerfahrzeugen auch geeignete Warnkleidung wie z.B. reflektierende Warnweste beizustellen ist. 
Insbesondere bei Schwerfahrzeugen ist eine Geft1hrdung des Lenkers gegeben, wenn er das Fahrzeug z .B.  
zur Behebung e iner Panne verlassen muss. E ine geeignete Wamkleidung kann hier Unfäl len vorbeugen 
helfen. 

Die b isher im letzten Satz enthaltene Verordnungsermächtigung h insichtlich der Festlegung e iner be­
stimmten höchstzulässigen Dauer des Lenkens und eines Mindestausmaßes der Ruhezeiten entfällt, da die 
zulässigen Lenk- und Ruhezeiten durch die EU-Verordnung 3820/85 festgelegt sind. 

Zu Z 93 (§ 1 03 Abs.  5) :  
Die b isherige Verpflichtung den Namen des Zulassungsbesitzers bestimmter Fahrzeuge an der rechten 
Aussenseite des Fahrzeuges vollständig sichtbar wiederzugeben, ist obsolet. Es gibt vergleichbare Ver­
pflichtungen in Spezialnonnen. E ine generel le Verpflichtung im Kraftfahrgesetz ist daher nicht notwen­
dig. Außerdem würde die derzeitige Verpflichtung tur alle Anhänger (auch leichte Anhänger tur private 
Zwecke) gelten und ist daher Uberzogen. 

Zu Z 94 (§ 1 06 Abs. 3): 
Im ersten Satz entfällt  der Klammerverweis auf § 2 8  Abs. 3 l it .  c, da nur diese Bestimmung gemeint sein 
kann. Weiters wird auch tur Omnibusse im Gelegenheitsverkehr die Zähl regel 1 :  I eingefilhrt. Lediglich 
bei Omnibussen im Kraftfahrlinienverkehr ble ibt es bei der Zählregel, dass drei Kinder unter 14 Jahren als  
zwei Personen und Kinder unter 6 Jahren nicht zu zählen s ind. 

Der bisherige dritte Satz, der seit 1 . 1 . 1 999 nicht mehr gilt, kann nunmehr entfallen. 

Zu Z 95 (§ 1 06 Abs. 4): 
Aufgrund der bisherigen Bestimmung war es zulässig Kinder auf Motordreirädern (so genannten Trikes) 
zu befOrdern. Nunmehr erfolgt die KlarsteI lung, dass mit Motorrädern und dreirädrigen Kraftfahrzeugen 
ohne geschlossenen kabinenartigen Aufbau nur Personen befOrdert werden dUrfen, die das zwölfte Le­
bensjahr vol lendet haben. 

Weiters wird das erforderliche Lebensalter filr die befOrderte Person von 1 0  auf 1 2  Jahre angehoben. Dies 
einerseits um e inen Sicherheitsgewinn zu erzielen, andererseits aber die Altersgrenzen im KFG zu verein­
heitlichen. 12 Jahre bi ldet auch die Altersgrenze für die Beförderung (in Kraftwagen ) auf den Vordersit­
zen ohne Rückhalteeinrichtung. 

Zu Z 96 (S 1 06 Abs. 6): 
Die bisherige Bestimmung über SchUlertransporte im Abs. 6 wird stark abgeändert. Einerseits kann die 
nicht mehr geltende Sonderregelung hinsichtlich der Personenanzahl entfallen, andererseits kann auch die 
Definition der SchUlertransporte im Abs. 6 entfallen, da diese nunmehr in den Begriffsbestimmungen des 
§ 2 enthalten ist. In der neuen Bestimmung wird rur Schülertransporte mit geschlossenen Personenkraft­
wagen und mit Omnibussen e ine Kennzeichnung mit einer blinkenden Tafel vorgeschrieben. Dadurch 
sollen d ie anderen Verkehrsteilnehmer entsprechend gewarnt und auf den SchUlertransport aufmerksam 
gemacht werden. Diese Tafel soll rur alle SchUlertransportfahrzeuge gelten, mit denen regelmäßig SchUler 
befOrdert werden. Somit auch tur BefOrderungsdienste von Gemeinden. Ausgenommen sollen nur SchU­
lerbefOrderungen als Nachbarschaftshi lfe sein, die unentgeltl ich und nicht gewerbl ich durchgefilhrt wer­
den. 

Zu Z 97 (§ 1 07 Abs. 1 ): 
E s  handelt sich hier lediglich um eine redaktionelle Anpassung. Im ersten Satz stimmt der Verweis auf 
Abs. 5 lit . a bi s  f nicht mehr. Es reicht daher, wenn lediglich auf den ganzen Abs. 5 verwiesen wird. 

Zu Z 98 (§  1 09 Abs. I ): 
Zu l it .  d :  
Der bisherige Halbsatz "sofern n icht e in Leiter im Sinne des § 1 1 3 Abs. 2 l it. b und c bestellt wird," war 
insofern m issverständlich, als bei der Erteilung einer Fahrschulbewill igung noch keine Leiterbestellung in  
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Frage kommt. Ein Leiter kann lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 1 3 bestellt werden. 
Außerdem hätte das Zitat richtig ,,§ 1 1 3 Abs. 2 l it. ab und b" lauten müssen. 

Zu lit .  e :  
H ier wird zusätzl ich das D iplom e iner Fachhochschule rur Maschinenbau und fur Elektrotechnik ergänzt. 

Zu I it. f: 
H ier wir die Anforderung insofern erhöht, als e ine Fahrschullehrerberechtigung tur sämtliche Klassen 
oder Unterklassen von Kraftfahrzeugen vorliegen muss. B isher genügte e ine Fahrschullehrerberechtigung 
fUr d ie in Betracht kommenden Klassen. 

Zu lit. g: Auch h ier w ird die Anforderung erhöht und e ine  Lenkberecht igung fUr sämtliche Klassen oder 
UnterkJassen von Kraftfahrzeugen gefordert. Das Erfordernis des Besitzers einer Lenkberechtigung wird 
von 5 auf 3 Jahre reduziert, die tatsächliche Fahrpraxis von 3 Jahren auf ein Jahr. 

Zu Z 99 (§ 1 09 Abs. J l it. i) :  
Als weitere Anforderung an e inen angehenden Fahrschulinhaber wird zusätzlich die Absolvierung eines 
Unternehmerseminars nonniert. Zusätzlich ist auch ein Seminar tiber die speziellen Pflichten und Aufga­
ben e ines Fahrschul inhabers im Ausmaß von mindestens 1 5  Stunden nachzuweisen. 

Zu Z 1 00 (§ 1 09 Abs. 3):  
Bisher konnte der Landeshauptmann bei Ertei lung von Fahrschulbe\vi ll igungen bzw. bei Ausdehnungen 
von Zeiten des Besitzes der erforderlichen Lenkberechtigung und der Glaubhaftmachung der erforderli­
chen Lenkpraxis befreien, wenn aus anderen GrUnden anzunehmen ist ,  dass der Antragsteller e ine ausrei­
chende fachliche Befähigung bes itzt. Diese ausreichende fachl iche Befähigung \\lJrde bei Nachweis  der 
Absolvierung e ines bestimmten Seminars (C, E, Seminar des Fachverbandes . . . . .  ) angenommen. Da nun­
mehr aber die Zahl der potenziellen Seminaranbieter wächst und es schwierig die tatsächliche Qualität 
d ieser Seminare OberprUfen zu können, wird die Bestimmung gestrichen und stattdessen geringe Praxis­
zeiten sowie geringe Zeiten des Besitzes der Lenkberechtigung von den Fahrlehrer I Fahrschullehrer I 
Fahrschul inhaberanwärtern verlangt. (Vgl. zu \ 09 Abs. 1 l it .  gt 

Zu Z 1 0 1  ( §  1 1 2 Abs. 2): 
In der Verordnung soll ein e inheitliches Fonnblatt verbindl ich festgelegt werden. Dafllr wäre eine aus­
drUckliche Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Zu Z 1 02 (§ 1 1 2 Abs. 3 ) :  
Die  Wortfolge "und d ie B ezeichnung der Fahrschule" im Abs. I ging in s  Leere, da  Abs. 3 keinerlei Krite­
rien fur die Beurte i lung der Fahrschulbezeichnung enthielt. Nunmehr soll aber sichergestellt werden, dass 
jedenfalls der Inhaber der Fahrschulbewil l igung aus der B ezeichnung ersichtlich ist (zB. :  Fahrschule AB, 
Inhaber XV). 

Zu Z 1 03 (§ 1 1 3 Abs. 3) :  
Die Möglichkeiten, a ls  Fahrschulleiter besteHt zu werden, sollen beschränkt werden. Dadurch soll ver­
mieden werden, dass Personen im Ruhestand als Fahrschulleiter auftreten. 

Zu Z 1 04 (§ 1 14 Abs. 1 ) : 
Die Bestimmungen Ober den Fahrlehrerausweis werden nunmehr im § I )  6a geregelt. Daher können d ie  
Bestimmungen über den  Fahrlehrerausweis im bisherigen § 1 J 4 Abs. 1 entfal len und  es  bleibt nur  mehr 
der erste Satz bestehen. 

Zu Z 1 05 ( §  1 1 4 Abs. 2): 
Die Bestimmungen über den Fahrlehrerausweis werden nunmehr im § 1 1 6a geregelt. 

Zu Z \ 06 (§ 1 1 4 Abs. 4 Z 1 ): 
H ier wird ergänzt, dass der Fahrlehrer Schul fahrten nur durchfUhren darf, wenn der Alkoholgehait des 
B lutes weniger als 0,5 glJ beträgt. Da vergleichbare Bestimmungen rur den Begleiter bei Ausbildungs­
fahrten, Übungs fahrten oder Lehrfahrten existieren, muss d ies auch fllr Schulfahrten geregelt werden. 
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Zu Z 1 07 (§ 1 1 4 Abs. 4b): 
Fahrübungen, die bei der FahrprUfung vorgeschrieben sind, sind auch Tei l  der Fahrausbi ldung. Seit über 
1 0  Jahren müssen Fahrschulen bereits Uber einen Übungs.platz verfilgen. Es zeigte sich aber in der Ver­
gangenheit immer w ieder, dass derartige Übungsplätze n icht verwendet werden, bzw. zum Teil auch gar 
n icht im notwendigen Ausmaß zur V erfilgung stehen. Nunmehr soll e indeutig klargestel lt werden, dass d ie 
Fahrübungen auf dem Übungsplatz der Fahrschule durchzufilhren sind. 

Zu Z 1 08 (§ 1 1 4 Abs. 5) :  
Derzeit ist n icht e indeutig klar geregelt, wie viele Außenkurse gleichze itig stattfinden dUrfen. Daher er­
geht die KlarsteI lung, dass die Bewil l igung nur filr nicht mehr als zwei Außenkurse gleichzeitig ertei lt  
werden darf. Außerdem sollen Außenkurse nur in der näheren Umgebung des Standortes durchgefilhrt 
werden. Der Außenkursort soll  daher n icht mehr als 40 km vom Standort entfernt sein. 

Zu Z 1 09 (§ 1 1 6 Abs. 1 ) : 
H ier w ird der durch die FSG-Anpassung el iminierte Passage hinsichtl ich der Berücksichtigung von in 
anderen EWR-Staaten erworbenen Ausbildungen wieder eingefilgt. 

Zu Z 1 1 0 (§ 1 1 6 Abs. 2): 
Hier wird einerseits auf das b isherige Erfordernis, dass im ört lichen Wirkungsbereich des Landeshaupt­
mannes, bei dem um die Ertei lung der Fahrschullehrerberechtigung angesucht wird, ein Mangel an Fahr­
schul lehrern besteht, verzichtet. Dieses Erfordernis wird n icht mehr filr notv.endig erachtet. 

Anderseits hat der bisherige Praxisnachwe is (\\'ährend der letzten funf Jahre) zu Härtetallen gefuhrt, wenn 
der Fahrlehrer n icht ständig in d iesen letzten funf Jahren beschäftigt war. Daher wird d ieser Zeitraum 
auf gesplittet. Der Fahrlehrer muss jedenfalls während des letzen Jahres und innerhalb der letzten acht 
Jahre insgesamt mindestens flinf Jahre lang als Fahrlehrer tätig gewesen sein. 

Zu Z 1 1 1  (§ 1 1 6 Abs. 5): 
Die bisherige l it. b kann im H inbl ick auf die Änderung des Abs. 2 nunmehr entfallen. 

Weiters wird h ier die neu e ingefilhrte Weiterbi ldungsve'rpflichtung filr Fahrschullehrer berücksichtigt. 
Wird die Absolv ierung der Weiterbi ldung n icht nachgewiesen, so ist die Fahrschullehrerberechtigung zu 
entziehen. 

Zu Z 1 1 2 (§ 1 1 6  Abs. 6): 
Die Möglichkeit, noch vor abgelegter Lehrbefahigungsprüfung als Probe-Fahrlehrer oder Probe­
Fahrschullehrer arbeiten zu können, wird abgeschafft. Es sollen nur Personen unterrichten dUrfen, d ie ihre 
fachl iche Qualifikation durch die Lehrbetahigungsprüfung bereits bewiesen haben. 

Zu Z 1 1 3 (§ 1 1 6 Abs. 6a): 
Somit wird sichergestel lt, dass jegliche Ausbildung von Fahrschullehrern und Fahrlehrern nur in ermäch­
t igten Ausbildungsstätten erfolgen darf. Eine unentgeltl iche Ausbildung durch die Fahrschule, bei der der 
angehende Fahrschullehrer beschäftigt ist kommt somit nicht mehr in Frage. 

Zu Z 1 1 4 (§ 1 1 6 Abs. 6b): 
H ier wird e ine periodische Weiterbildungsverpflichtung filr Fahrschul lehrer normiert. Innerhalb e ines 
Zeitraumes von funf Jahren muss eine Weiterbildung von m indestens 40 Stunden nachgewiesen werden. 
Der Nachweis ist dem Landeshauptmann zu erbringen. Die Kontro lle soll über die E intragung im Fahr­
schul lehrerausweis erfolgen. 

Zu Z 1 1 5 (§ 1 1 6a): 
D ie B estimmungen Ober den Fahrlehrerausweis werden im neuen § 1 1 6a geregelt. In Zukunft soll der 
Fahrlehrer nach erteilter Berechtigung auch selbst den Ausweis vom Landeshauptmann erhalten und n icht 
erst uber den Fahrschulinhaber. Der Ausweis soll beim Fahrlehrer verbleiben. Dadurch muss der Landes­
hauptmann n icht bei jedem Fahrschulwechsel e inen neuen Ausweis ausste llen. Es soll aber im Ausweis 
vermerkt werden, fur welche Fahrschule der Fahrlehrer tätig wird (die Ausbildung darf nur im Rahmen 
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des Betriebes einer Fahrschule e rfolgen). Daher hat der Fahrlehrer den Ausweis zum Zwecke des Eintra­
gung des Beginnes und der B eendigung des Beschäftigungsverhältnisses dem Fahrschulinhaber vorzule­
gen. 

Zu Z I 1 6  ( §  1 1 7): 
Redaktionelle Anpassung bedingt durch den Entfall des § 1 1 6 Abs. 6, sowie Anpassung an die Bestim­
mung des § 1 1 6 Abs. 1 hinsichtlich der Voraussetzungen (Praxiszeiten). 

Zu Z 1 1 7 (§ 1 22 Abs. 2): 
Der bisherige letzte Satz, wonach Personen, denen e ine Bewilligung zur Durchtuhrung von Übungsfahrten 
ertei lt  wurde, eine Bewil l igung zur Durchtuhrung von Lehrfahrten (§ 1 22a) oder von Ausbildungsfahrten 
(§ 1 22b) nicht ertei lt  werden darf, kann entfallen. E inerseits handelt es sich bei der Bewilligung zur 
Durchtuhrung von Übungsfahrten und der Bewil l igung zur Durchtuhrung von Lehrfahrten jeweils um 
unterschiedliche Bescheidadressaten. Daher war die b isherige Bestimmung verfehlt. Andererseits geht 
auch der Verweis auf Ausbildungsfahrten gemäß § 1 22b ins Leere , da diese mittlervieile im FUhrer­
scheingesetz geregelt s ind. Dort ist aber bei den Ausbildungsfahrten kein vergleichbares Verbot tur die 
Bewill igung von Übungsfahrten enthalten. Dies wäre auch nicht konsequent, da innerhalb eines Jahres 
zwei Bewill igungen tUr die Durchtuhrung von Übungsfahrten erteilt  werden darf. Es ist daher nicht e inzu­
sehen, warum nicht innerhalb eines Jahres e inmal Übungsfahrten und einmal Ausbildungsfahrten durchge­
fUhrt werden sollten. 

Zu Z 1 1 8 (§ 1 22 Abs. 3): 
Die bisherige Formulierung tuhrte zu Unklarheiten, ob die Bewi lligung auch an zwei oder mehrere Be­
gleiter tur einen Bewerber erte ilt werden darf. Da dies z.B. tur Eltern durchaus zweckmäßig erscheint, 
�urde die Bestimmung ergänzt, dass die Bewil l igung hinsichtlich des selben Bewerbers fUr nicht mehr als 
zwei Begleiter ertei lt  werden darf. 

Zu Z 1 1 9 (§ 1 22 Abs. 5 3 .  Satz): 
Die bisherige Regelung (0, I Promil le) dUrfte zu streng sein, da für Lenker von Fahrzeugen die 0,5 Pro­
mil le-Grenze gilt. Daher wird es als überschießend angesehen, tur den Begleiter einen strengeren Grenz­
wert vorzusehen. Es wird daher der Wert auf 0,5 Promil le geändert. 

Zu Z 1 20 e§ 1 23 Abs. 1 ): 
Der zweite Satz, wonach bei Bescheiden, mit denen tur die Dauer von m indestens fUnf Jahren eine Lenk­
berechtigung entzogen oder das Recht von einem ausländischen Führerschein Gebrauch zu machen, aber­
kannt wird, uber Berufungen gegen Bescheide des Landeshauptmannes die  Unabhängigen Verwaltungsse­
nate in den Ländern zu entscheiden haben, entflillt, da die Regelungen betreffend den FUhrerschein im 
Filhrerscheingesetz enthalten sind. Die Möglichkeit, bei derart langen EntzUgen der Lenkberechtigung als 
dritte Instanz den Unabhängigen Vef\\'altungssenat in den Ländern anzurufen, existiert im Führerschein­
gesetz nicht mehr. 

Zu Z 1 2 1  (§ 1 23 Abs. 4) :  
Mit der 1 9. KFG-Novelle �urde im Abs. 4 eine Zuständigkeitsregelung getroffen, dass die Behörde, d ie  
tur die  Verfolgung e iner Vef\valtungsilbertretung zuständig ist, auch die Erhebung gemäß § 1 03 Abs. 2 
(Lenkererhebung) durchzutuhren hat. In solchen Fällen so l lte diese Behörde auch sachlich fur die Durch­
tuhrung eines Strafverfahrens wegen Übertretung des § 1 03 Abs. 2 zuständig sein. Der Verwaltungsge­
richtshof sah d iese Zuständigkeitsregelung aber nur als sachliche Zuständigkeit und nicht auch als örtliche 
Zuständigkeitsregelung . .  Daher muss der letzte Satz e rgänzt werden, dass diese Behörde auch örtl ich tur 
die Durchführung des Strafverfahrens wegen Übertretung des § 1 03 Abs. 2 zuständig sein solL 

Zu Z 1 22 ( §  1 32 Abs. 1 0  bis 1 5): 
Im Abs. 1 0  wird die Übergangsvorschrift tur bereits zugelassene Invalidenkraftfahrzeuge geschaffen. 
Solche Fahrzeuge unterliegen weiterhin den bisher tUr sie geltenden Bestimmungen. 

Im Abs. 1 1  wird die Ausnahme fUr die Gurtverpflichtung fur bestimmte mehrspurige Kleinkrafträder, 
vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, dreirädrige Kraftfahrzeuge und vierrädrige Kraftfahrzeuge im Sinne der 
Richt l inie 92/6 1 /E WG geschaffen. 
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In Abs. 1 3  wird klargestellt, das Fahrzeuge der ÖBB oder der Post- und Telegrafenverwaltung n icht um­
gemeldet werden müssen, sondern das Sachbereichskennzeichen weiterfuhren dUrfen. 

Abs. 14 regelt die Übergangsbestimmung hinsichtlich der neuen Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerauswe ise 
mit Gü ltigkeitsdauer. Ausweise ohne e ingetragene G ültigkeitsdauer müssen bis zu e inem bestimmten 
Stichtag ausgetauscht werden, sonst verlieren sie ihre Gültigkeit. 

Die neuen Anforderungen an Fahrschulinhaber sollen nicht fur bereits erteilte Fahrschulgenehmigungen 
gelten. (Abs. 1 5) 

Zu Z 1 23 (§ 1 34 Abs. 3): 
Die Höhe des Organmandates filr Gewichtsüberschreitungen wird auf S 3 .000,-- angehoben (nur letzter 
Satz). Die Verweise auf § 4 Abs. 7 und Abs. 8 können entfallen, da Gewichts- und AchslastUberschreitun­
gen vom § 1 0 1  Abs. 1 lit. a umfasst sind. 

Weiters wird neu auch die Übertretung des § 1 06 Abs. I b  (Verwendung von geeigneten KindeITÜckhalte­
e inrichtungen) unter das erhöhte Organmandat von S 500,-- aufgenommen. 

Zu Z 1 24 (§ 1 34 Abs. 3b): 
Neue technische Entwicklungen machen die Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrzeugen 
auf einer bestimmten Strecke möglich; insbesondere filr Geschwindigkeitsmessungen in Tunneln erscheint 
diese neue Messmethode viel versprechend. Da jedoch im Fall eines Straferkenntnisses Unklarheiten 
hinsichtl ich des konkreten Tatortes der GeschwindigkeitsUbertretung entstehen könnten. wird mit dieser 
Bestimmung festgelegt, dass die gesamte Messstrecke als Tatort gilt . 

Zu Z 125  (§ 1 3 5 Abs. 8):  
Die Bestimmungen über die neue bl inkende Schulbustafel soll mit 1 .  September 200 I in Kraft treten. 

Zu Z 1 26 (§  1 36 Abs. I l i t . d): 
Es handelt s ich hier um eine redaktionelle Anpassung, da § 55 bereits aufgehoben ist. 

Zu Z 1 27 (§ 1 36 Abs. I l it .  e, f und g): 
H ier folgt einerseits die Berücksichtigung des neuen Bundesministeriengesetzes, andererseits entfällt der 
VeIvleis auf § 64 und 69, da d iese Bestimmungen im KFG aufgehoben worden sind. 

In der l it .  f wird neu die bisher in der l it .  e enthaltene Bestimmung des § 1 02 Abs. 5 I it. f aufgenommen, 
da durch die neue Rossortaufteilung die Angelegenheiten der Arbeit mit dem Wirtschaftsministerium 
zusammengelegt worden s ind. 

Auch in der l it .  g wird die neue Ressortbezeichnung berücksichtigt. 

Zu Z 1 28 (§ 1 36 Abs. I l i t .  i): 
Es erfolgt die BerUcksichtigung der neuen Ressortbezeichnung. 

Zu Z 1 29 (§ 1 36 Abs. 1 He n): 
Die Vol lzugsklausel hinsichtlich des § 1 1  Abs. 5 wird aus dem Zuständigkeitsbereich des BM fur Ver­
kehr, Innovation und Technologie herausgelöst und in den Abs. 3a in d ie Zuständigkeit des Bundesm ini­
sters ftlr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eingegliedert. 

Zu Z 1 30 (§ 1 36 Abs. 2) :  
Hier entfallen die Verweise auf § 67, 68 und 77, da diese filhrerscheinrechtl ichen Bestimmungen im KFG 
mittlerweile aufgehoben worden. sind. 

Zu Z 1 3 1  ( §  1 36 Abs. 3a): 
Hier wird einerseits auch § 1 1  Abs. 5 e ingegliedert und andererseits die neuen Ressortbezeichnungen 
berücksichtigt. 
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Zu Z 1 32 :  
Es wird d ie  neue Ressortbezeichnung berücksichtigt. 

Zu Artikel 1 1 :  
Z u  l .  
Die Ausnahme von der Gurtverpflichtung wird auch auf beeidete Straßenaufsichtsorgane ausgedehnt. 

Zu 2 .  
Der Strafbetrag ru r  die Verletzung der Gurtverpflichtung wird von S 1 00,-- auf S 300,-- angehoben. 

Zu Artikel I I I :  
Es  wird e ine  Ausnahme von der Sturzhelmverwendungspflicht auch rur  e inspurige Krafträder, d ie  mit 
geschlossenem, kabinenartigen Aufbau versehen sind und durch ein geeignetes, technisch gleichwertiges 
S icherungssystem (wie z.B .  ein spezielles Gurtsystem) ausreichenden Schutz ftlr den Lenker bieten, ge­
schaffen. 
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